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In ihrer Sitzung am 12. Oktober 2016 fassten die Koordinatoren des 

Untersuchungsausschusses zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung 

des Europäischen Parlaments (PANA) den Beschluss, bei der Generaldirektion 

Wissenschaftlicher Dienst (GD EPRS) des Europäischen Parlaments folgende Studie in 

Auftrag zu geben: Bewertung des rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmens 

für Offshore -Praktiken in Verbindung mit Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 

Steuertransparenz in den überseeischen Ländern und Gebieten der EU (ÜLG), so wie in 

Anhang  II (AEUV) definiert, und der Beziehungen der ÜLG zu den Mitgliedstaaten.  

 

Die einleitende Analyse wurde intern vom Referat Ex -post-Bewertung der Direktion 

Folgenabschätzungen und europäischer Mehrwert innerhalb des EPRS erstellt, während 

die Beiträge zu den einzelnen Mitgliedstaaten von externen Experten stammen.  

 

Die Autoren hoffen, dass diese Analyse zu den aktuellen Diskussionen des PANA -

Untersuchungsausschusses über die effektive Umsetzung und Durchsetzung des 

Gemeinschaftsrechts in Bezug auf Geldwäsche, Steuervermeidung und 

Steuerhinterziehung in den und durch die Mitgliedstaaten und ihren assoziierten und 

abhängigen Gebieten beitragen wird.  

 
 

Abstract  

Ziel dieser Studie ist es, den rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmen darzustellen, der 

für Offshore-Praktiken in den überseeischen Ländern und Gebieten der Europäischen Union (ÜLG) 

gilt. Diese unterliegen der Souveränität von vier Mitgliedstaaten: Dänemark, Frankreich, 

Niederlande und dem Vereinigten Königreich. Die Studie beginnt mit einer Analyse, die die 

wichtigsten Begriffe bestimmt, z. B.  Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuertransparenz, die 

das Thema der Studie absteckt (um die ÜLG von anderen Orten zu unterscheiden, die häufig im 

Zusammenhang mit Offshore-Finanzdienstleistungen erwähnt werden) und die den besonderen 

Fall Grönlands kurz beschreibt. Außerdem wird eine vergleichende Analyse des rechtlichen, 

politischen und institutionellen Rahmens, der für die Beziehungen der EU zu den jeweiligen ÜLG 

und innerhalb derselben gilt, durch eine Übersicht über den Rahmen der EU und der 

Handlungsmöglichkeiten ergänzt. Dieser Aspekt kann von Bedeutung sein, insbesondere 

angesichts des angekündigten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. 

Die detaillierten Beiträge im Anhang zu den ÜLG unter französischer, niederländischer und 

britischer Verwaltung, die die Grundlage dieser Analyse darstellen, wurden von externen Experten 

verfasst. 
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Zusammenfassung  

Die Herausgabe der Panama Papers hat Anlass zu weiteren Bemühungen ð auch des 

Europäischen Parlaments ð gegeben, um die Beziehung zwischen einerseits den 

überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG), von denen einige allgemein als Steueroasen 

angesehen werden, und andererseits den Mitgliedstaaten, mit denen sie verbunden sind 

(Dänemark, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich), zu verstehen. 

Ungeachtet dessen, dass es wichtig ist, auch den übrigen Gebieten in äußerster Randlage, 

einschließlich derjenigen, die im Bereich der Finanzdienstleistungen und der Besteuerung 

Anlass zu Besorgnis geben, in gleichem Maße Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, 

beschränkt sich diese Studie auf die Analyse der in Anhang  II des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) aufgeführten ÜLG.  

 

Im Hinblick auf den rechtlichen Status der ÜLG bestehen Unterschiede zwischen den 

einzelnen Mitgliedstaaten und den Gebieten, die ihrer Hoheit unterliegen. Während einige 

von ihnen, darunter diejenigen, die im Bereich der Finanzdienstleistungen aktiv sind, die 

zum Vereinigten Königreich und den drei Ländern des Königreichs der Niederlan de 

(Aruba, Curaao und Sint Maarten) ăgehºrenò, den Status quasi-unabhängiger Länder mit 

einer wesentlichen Freiheit zur Selbstverwaltung erreicht zu haben scheinen, verbleiben 

andere (insbesondere die französischen ÜLG) formal autonom, aber unter der eindeutigen 

und straffen Kontrolle des Mitgliedstaats. Im Fall von Grönland, dem einzigen ÜLG, das 

mit Dänemark assoziiert ist, könn te dessen Entscheidung zum Austritt aus der EU 

schließlich zur vollständigen Unabhängigkeit führen, sobald die wirtschaftliche L age dies 

erlaubt. 

 

Die institutionellen Vereinbarungen der ÜLG mit den betreffenden Mitgliedstaaten wirken 

sich unmittelbar auf die Möglichkeiten aus, politische Strategien aufzustellen und 

Regelungen anzunehmen, einschließlich in Bezug auf Besteuerung und Geldwäsche. In 

einigen von ihnen (insbesondere in den ÜLG des Vereinigten Königreichs in der Karibik) 

haben die nicht vorhandene oder sehr niedrige Besteuerung der Unternehmen und das 

Bestehen von Regeln, die es erlauben, komplexe Offshore-Strukturen einz urichten, zu 

einer erheblichen Zunahme der Anzahl und des Ausmaßes der Registrierungen und der 

Finanzgeschäfte geführt, von denen nunmehr behauptet wird, dass sie Gegenstand von 

Praktiken der Steuervermeidung und/oder Schlimmerem sind. Was die Gesetzgebung  zur 

Bekämpfung der Geldwäsche angeht, scheinen die Vorschriften in den ÜLG, die 

größtenteils von den Behörden ihres Mutterlands abhängig sind, mehr mit denen der EU 

(die derzeit selbst überarbeitet werden) übereinzustimmen. Außerdem bietet die relativ 

hohe Steuerlast in Grönland und den französischen ÜLG nicht die Bedingungen, die sie 

als potenzielle Steueroasen geeignet erscheinen lassen. 

 

Da die EU-Verträge keine besonderen rechtlichen Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten 

enthalten, um die Anwendung d es einschlägigen Gemeinschaftsrechts in ihren jeweiligen 

ÜLG sicherzustellen, liegt es in der politischen Verantwortung der vier Mitgliedstaaten 

(Dänemark, Frankreich, Niederlande und des Vereinigten Königreich s) zu gewährleisten, 

dass die Vorschriften für  die internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen und bei der 

Bekämpfung der Geldwäsche eingehalten werden. Da sie wirtschaftlich auf 
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Finanzdienstleistungen angewiesen sind und um zu vermeiden, auf einer schwarzen Liste 

zu landen, haben die ÜLG verschiedene internationale Standards angenommen, etwa den 

der OECD zum automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen. 

Außerdem hat die Hoheitsgewalt der Regierung des Vereinigten Königreichs zumindest 

zu einigen regulatorischen Verbesserungen der Offshore-Praktiken auf Bermuda, den 

Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln geführt. Die besonderen Gegebenheiten, 

die den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen ÜLG zugrunde 

liegen, insbesondere der Umstand, dass die meisten von ihnen in 

Haushaltsangelegenheiten eigenständig sind, bedeuten, dass der politische Einfluss des 

Vereinigten Königreichs begrenzter ist als gemeinhin angenommen wird.  

 

Jenseits des regulatorischen Rahmens, der bei einigen der ÜLG dem des gemeinschaftlichen 

Besitzstands der EU mehr oder weniger ähnlich ist und mit den internationalen Standards 

übereinstimmt, gibt die Umsetzung des Rechts durch die örtlichen Behörden bei einer 

Reihe von ÜLG des Vereinigten Königreichs und der Niederlande Anlass zur Sorge. Das 

gilt insbesondere für bevölkerungsärmere ÜLG wie die karibischen Länder des 

Königreichs der Niederlande, in denen unzureichende Finanz- und Personalressourcen bei 

der Durchsetzung Probleme bereiten können.  

 

Die EU könnte ihre direkten Beziehungen zu diesen Ländern und Gebieten (insbesondere 

durch den Rahmen des Übersee-Assoziationsbeschlusses und der gesonderten 

Übereinkommen mit Grönland) dazu nutzen, Druck auf diejenigen ÜLG  auszuüben, die 

internationale Standards der Zusammenarbeit in Steuerfragen und der Transparenz nicht 

einhalten. Das könnte insbesondere im Fall der karibischen Länder des Königreichs der 

Niederlande von Bedeutung sein, bei denen die Zentralregierung der Niederlande (in Den 

Haag) nur über eingeschränkte Interventionsmöglichkeiten verf ügt. Die Verbesserung der 

lokalen Aufsichtskapazität und ein Gegensteuern zu Haushaltsbeschränkungen im 

Personalbereich in allen ÜLG könnte auch dazu beitragen, die Herausforderungen der 

Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche zu bewältigen.  

 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung der EU zu den britischen ÜLG im Gefolge 

der Verhandlungen über den Brexit ändern wird . Der globale Kontext lässt jedoch 

vermuten, dass die Anforderungen, die die Union an Drittländer stellen kann, die als 

Steueroasen gelten, potenziell auch für das Vereinigte Königreich gelten könnten.  
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1. Einleitung  

Die Herausgabe der sogenannten Panama Papers im April 2016 hat verdeutlicht, wie 

dringlich es ist, das Problem der Offshore-Steueroasen anzugehen, auch in den 

überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) einiger Mitgliedstaaten. Als 11,5 Millionen 

Dateien aus der Datenbank von Mossack Fonseca, der weltweit viertgrößten Offshore-

Anwaltskanzlei, aufgedeckt wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit insbesondere auf 

die Rolle, die die überseeischen Gebiete des Vereinigten Königreichs in der Karibik im 

Offshore-Finanzsektor spielen, wodurch die Britischen Jungferninseln, Bermuda und die 

Kaimaninseln ins Rampenlicht gerückt wurden. Mehr als die Hälfte d er 

200 000 Unternehmen, für die Mossack Fonseca als eingetragener Vertreter tätig war, 

hatten ihren Sitz auf den Britischen Jungferninseln.1 Dabei gilt es zu beachten, dass diese 

Unterlagen lediglich die Aktivitäten einer einzigen Anwaltskanzlei in einem L and 

betreffen. Es ist deshalb schwierig zu beurteilen, wie groÇ ihr ăMarktanteilò bei diesen 

Dienstleistungen wirklich ist.  

 

Im Einklang mit der öffentlichen Empörung über Steuervermeidung und 

Steuerhinterziehung 2 und den Forderungen nach einer strengeren Kontrolle des Offshore -

Sektors in den ÜLG nennt Ziffer  2 Spiegelstrich 11 des Auftrags des PANA-

Untersuchungsausschusses, betreffend die Untersuchung möglicher Verstöße gegen den 

Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, ausdrücklich die ăMitgliedstaaten und ihre[...] 

assoziierten und abhªngigen Gebiete[...]ò.3 

 

Jedes der ÜLG der EU hat eine besondere Beziehung zu einem der vier Mitgliedstaaten 

Dänemark, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich. Sie werden in Anhang  II 

des Vertrags über die Arbeitswei se der Europäischen Union (AEUV) gemäß dessen 

Artikel  198 aufgeführt, und die aktualisierte Liste ist in Abschnitt 4.2 dieser Studie 

enthalten. Die EU-Verträge enthalten keine besonderen rechtlichen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten, die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts ð einschließlich 

Rechtsvorschriften, die für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche 

sowie die Stärkung der Steuertransparenz relevant sind ð in ihren ÜLG zu gewährleisten. 

Deshalb gilt der gemeinschaftliche Besitzstand für sie nicht automatisch. Die besondere 

Beziehung, die die zuvor genannten Mitgliedstaaten zu den ÜLG haben, wird jedoch oft 

als Argument dafür angeführt, um an die politische Verantwortung der Mitgliedstaaten 

zu appellieren, in diesem Bereich tätig zu werden. 

 

 

                                                 
1 Caribbean Tax Haven Scrutiny Will Bring Little Ref orm, Oxford Analytica Daily Briefing, 27.  April 
2016. 

2 Der Unterschied wird in Ziffer  4.1 erklärt.  

3Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016  über die Einsetzung, die Zuständigkeiten, 
die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit eines Untersuchungsausschusses zur 
Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht und Missständen bei der 
Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung (P8_TA(2016)0253); Hinweis: In Artikel  4 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union werden nur Mitgliedstaaten erwähnt.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0253&language=de
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2. Ziele der Studie  

Vor diesem Hintergrund besteht das Hauptziel dieser Studie darin, einen Beitrag zum 

Verständnis dessen zu leisten, wie Dänemark, Frankreich, die Niederlande und das 

Vereinigte Königreich potenziell dazu in der Lage sind, ihre ÜLG im Ka mpf gegen 

Offshore-Praktiken zu beeinflussen. Zu diesem Zweck untersucht und bewertet die Studie 

die Wirksamkeit des rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmens für Offshore -

Praktiken in den ÜLG dieser vier Mitgliedstaaten im Hinblick auf Steuerh interziehung, 

Geldwäsche und Steuertransparenz. Dementsprechend werden folgende Fragen 

aufgeworfen:  

¶ Aus rechtlicher Perspektive: Welches sind die Regelungen, die für die Beziehung 

zwischen den Mitgliedstaaten und den ÜLG bei diesen Problemen bestimmend 

sind, und was sind ihre Stärken und Schwächen? 

¶ Aus institutioneller Perspektive: Wie werden diese Regelungen angewendet ð wenn 

überhaupt ð und wie fördert (oder fördert nicht) die organisatorische Aufstellung 

in den ÜLG ihre Umsetzung?  

¶ Aus politischer Perspektive: Welchen Einfluss können die betreffenden 

Mitgliedstaaten im Hinblick darauf haben ð falls sie überhaupt einen haben ð, die 

ÜLG dazu anzuleiten, dazu zu ermutigen und/oder sie dazu zu überreden, gegen 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorzugehen und  die Steuertransparenz zu 

stärken? Wo liegen die Grenzen des politischen Einflusses der Mitgliedstaaten? 

 

In der Analyse werden auch mögliche Optionen für verbesserte Regelungen oder 

Sicherheitsbestimmungen, Gesetzgebung und institutionelle Vereinbarungen 

vorgeschlagen, die gewährleisten, dass in den ÜLG gegen Offshore-Praktiken in 

Verbindung mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgegangen und die 

Steuertransparenz eingehalten wird. 

 

 

3. Methodik und Struktur der Studie  

Diese Studie besteht aus einer einleitenden Analyse mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse, die intern vom Referat Ex-post-Bewertung (EVAL)  verfasst wurden . Es folgen 

externe Beiträge für drei der vier Mitgliedstaaten, die Verbindungen zu den in Anhang  II 

AEUV aufgeführten überseeischen Ländern und Gebieten haben.4 

 

Mit der einleitenden Analyse, die diesen drei externen Beiträgen vorangestellt ist, soll 

Folgendes erreicht werden: 

¶ Das mit Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuertransparenz in den ÜLG der 

EU verbundene Problem soll definiert  und in einen Zusammenhang gestellt 

werden. 

                                                 
4 Die drei komplexeren Fallstudien ð Frankreich, die Niederlande un d das Vereinigte Königreich ð 
wurden an Experten in diesen Ländern fremdvergeben. Dänemark, das nur ein ÜLG hat (Grönland), 
wird in der Eröffnungsanalyse in Abschnitt  5 untersucht. 
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¶ Der rechtliche, politische und institutionelle Rahmen der Beziehungen zwischen 

Grönland und Dänemark, der für Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 

Steuertransparenz relevant ist, soll untersucht werden. 

¶ Eine vergleichende Analyse der Stärken und Schwächen des rechtlichen, 

politischen und institutionellen Rahmens der drei extern untersuchten Fälle im 

Hinblick auf die einschlägigen Aspekte der jeweiligen Themen liefern.  

¶ Den politischen Rahmen der EU für die Bekämpfun g der Steuerhinterziehung 

und der Geldwäsche erklären, um die Möglichkeiten für und das Potenzial von 

Maßnahmen der EU in den ÜLG in Bezug auf diese Probleme zu bewerten, und 

¶ mögliche Optionen identifizieren, um in den mit Mitgliedstaaten verbundenen 

ÜLG d ie Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche zu 

verbessern und zur Steuertransparenz zu ermutigen.  

 

Die drei Beiträge im Anhang wurden von Experten aus den Ländern der jeweiligen 

Fallstudien erstellt, die Experten in Bezug auf die institutione llen und rechtlichen Systeme 

ihrer eigenen Länder und insbesondere die Beziehung zwischen dem jeweiligen Land und 

dessen ÜLG sind. Sie waren auch dazu in der Lage, Untersuchungen in der Sprache des 

betreffenden Mitgliedstaats durchzuführen und Primärdokume nte in dieser Sprache 

heranzuziehen.  

 

Diese externen Beiträge, auf die sich die Autoren der vergleichenden Analyse in diesem 

einleitenden Teil wesentlich gestützt haben, wurden wie folgt erstellt:  

¶ Die französische Fallstudie (Anhang I) wurde von Prof. Dr. A.  Maitrot de la Motte 

von der Universität Paris -Est Créteil, Frankreich, verfasst. 

¶ Die niederländische Fallstudie (Anhang  II ) wurde von Prof. Dr. H.  E. Bröring, 

Prof. Dr. O. O. Cherednychenko, Prof. Dr. H.  G. Hoogers und G. Karapetian, 

LL.M. von der Abteilung für Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und öffentliche 

Verwaltung und dem Groningen Centre for European Financial Services Law 

(GCEFSL), Universität Groningen, Niederlande , verfasst. 

¶ Die britische Fallstudie (Anhang  III ) wurde von Dr. P.  Clegg von der Abteilung 

für Gesundheits- und Sozialstudien der Universität von Westengland, Bristol, 

Vereinigtes Königreich , verfasst. 

 

Da diese Beiträge von verschiedenen Experten erstellt wurden, behandeln sie die 

einschlägigen Probleme in unterschiedlichem Ausmaß und entsprechend der besonderen 

Gegebenheiten der jeweiligen Fallstudien. Gleichwohl beschäftigen sich alle mit den 

folgenden Aspekten: 

¶ Sie untersuchen den rechtlichen, pol itischen und institutionellen Rahmen der 

Beziehung zwischen dem Mitgliedstaat und seinen ÜLG;  

¶ sie bewerten das Ausmaß, in dem es dieser Rahmen dem betreffenden 

Mitgliedstaat gestattet, seinen Einfluss auf seine ÜLG bei der Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung und der Geldwäsche und der Förderung der 

Steuertransparenz geltend zu machen; 

¶ dabei geben sie einen Überblick über die relevante Gesetzgebung, die für diese 

Probleme in den ÜLG gilt, und untersuchen, ob sie tatsächlich angewendet wird 

oder nicht;  
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¶ wo dies möglich ist, nennen sie Optionen, um in den ÜLG die Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung und der Geldwäsche zu stärken und die Steuertransparenz 

zu verbessern. 

 

Um diesen Fragen nachzugehen, führen die Autoren und externen Experten eine 

systematische Analyse der einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen und nationalen 

Gesetzgebung, der europäischen und nationalen Rechtsprechung, der 

Entstehungsgeschichte, der internationalen Standards, der Fachliteratur und von Studien 

sowie Stellungnahmen durch, die von Fachexperten und einschlägigen Akteuren erstellt 

wurden.  

 

 

4. Wichtigste Konzepte  

Dieses Kapitel erläutert die wesentlichen Konzepte in Bezug auf die Anziehungskraft von 

Offshore-Finanzzentren und klärt, welche Gebiete zur Kategorie der ÜLG gehören (und 

welche nicht). 
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4.1. Definitionen der Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 

Steuertransparenz  

Die Offenlegung der Panama Papers durch das internationale Netzwerk investigativer 

Journalisten stellte nicht den ersten Anlass dar, um Steuerfragen im Zusammenhang der 

weltweite n Mobilität von Kapital zu diskutieren. Obwohl Steuerfragen weitgehend der 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unterliegen, 5 haben verschiedene Bemühungen zur 

Begrenzung der Finanzierung des Terrorismus und der Geldwäsche sowie zur 

Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den zuständigen Behörden bereits 

Fahrt aufgenommen und stehen weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung europäischer 

und anderer internationaler Institutionen.  

 

Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass, wie bereits in der Analyse des Auftrags des 

PANA -Ausschusses durch Houben erwähnt, Offshore-Aktivitäten als solche und die Beratung 

in dieser Hinsicht sowie die Unterstützung bei der Einrichtung und Verwaltung von Offshore-

Aktivitäten nicht ungesetzlich sind.6 In diesem Zusammenhang muss zwischen der 

Steuervermeidung (einer rechtmäßigen Handlung) und der Steuerhinterziehung (einer 

rechtswidrigen Handlung) unterschieden werden, obwohl es in einem bestimmten Fall oft 

erst nach einer gründlichen Untersuchung möglich ist, diesen zu kategorisi eren (was nicht 

das Ziel der vorliegenden Studie ist).  

 

Steuerhinterziehung  ist die strafbare Handlung des Verschweigens von legal oder illegal 

erzieltem Einkommen vor der Erhebung und Vollstreckung durch die Steuerbehörden. 

Das kann zum Beispiel durch eine falsche Steuererklärung erfolgen oder indem legal 

verdientes Geld bei einer ausländischen Bank deponiert wird. 7 

 

Die Steuerhinterziehung unterscheidet sich von der Steuervermeidung . Dabei handelt es 

sich um die Verwendung legaler Methoden, mit denen die finanzielle Lage einer 

Einzelperson oder eines Unternehmens so verändert wird, dass sich der Betrag der 

geschuldeten Ertragssteuer vermindert. Das wird im Allgemeinen erreicht, indem die 

zulässigen Steuerabzüge und -erleichterungen geltend gemacht werden und durch solide 

Finanzplanung wie die Streckung des Verkaufs von Vermögenswerten über einen 

Zeitraum, der lang genug ist, um weitestgehend von der Steuer auf den Wertzuwachs 

verschont zu bleiben.8 

 

                                                 
5 Die Artikel  110 bis 112 AEUV betreffen im Wesentlichen das Verbot zusätzl icher Abgaben zwischen 
den Mitgliedstaaten, während Artikel  113 eine Pflicht zur Einstimmigkeit im Rat für jede 
Harmonisierung aufstellt.  

6 Robby Houben, Mandate of the Panama Inquiry Committee, PE 587.327, Fachabteilung A: Wirtschafts- 
und Wissenschaftspolitik, Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 
Brüssel, November 2016, S. 8. 

7 Für eine eingehendere Analyse der Steuerhinterziehung und ihrer Auswirkungen auf 
Finanzdienstleistungen siehe Isabelle Ioannides: The Inclusion of Financial Services in EU Free Trade and 
Association Agreements: Effects on Money Laundering, Tax Evasion and Avoidance, PE 579.326, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016, 
S. 9. 

8 Tax Avoidance, Investopedia, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587327/IPOL_STU(2016)587327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.investopedia.com/terms/t/tax_avoidance.asp
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Geldwäsche  bezeichnet Handlungen zur Verwendung von Erträg en aus Straftaten mit 

dem Ziel, ihre illegale Herkunft zu verschleiern und sie zurück in die legale Wirtschaft zu 

bringen. Diese kriminelle Aktivität findet ohne das Wissen der Behörden (Steuerbehörden 

und andere, je nach Art der Vorgänge) statt.9 Diese Definition stimmt mit derjenigen 

¿berein, die von der Arbeitsgruppe ăBekªmpfung der Geldwªsche und der 

Terrorismusfinanzierungò verwendet wird, der internationalen Organisation, die f¿r die 

Setzung von Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zuständig ist. Diese Studie 

befasst sich mit (über eine außenstehende Partei) illegal erlangten Geldmitteln oder 

Investitionen, die über verschiedene finanzielle Mittler übertragen werden, sodass die 

ursprüngliche Quelle vor den Steuer - oder anderen Aufsichtsbehörden verborgen bleibt 

und die Mittel legal erscheinen. Die Geldwäsche verläuft in drei Phasen: Bargeld aus der 

Haupttat 10 wird (a) auf Konten deponiert (ăPlatzierungò); (b) in andere institutionelle 

Einheiten verschoben (z. B. durch Banktransaktionen), um Spuren zu verwischen 

(ăVerschleierungò); und (c) dazu eingesetzt, um rechtmªÇige Vermºgenswerte zu 

erwerben (z. B. mithilfe von Casinos, simulierten Supermªrkten) (ăIntegrationò).11 

 

Steuertransparenz  gilt als Mittel, um die Möglichkeit zur Steuerhinterziehung zu 

verringern. Das Ziel besteht darin, die Bevölkerung ressourcenstarker Länder dabei zu 

unterstützen, ihre Regierungen für diese Einnahmen zur Rechenschaft zu ziehen. Zu 

diesem Zweck verlangt Steuertransparenz den Austausch von Finanzinformationen mit 

den Steuerbehörden im Wohnsitzstaat des Kontoinhabers. Länder, die daran teilnehmen 

und den automatischen Informationsaustausch (AEOI) umgesetzt haben, senden und 

empfangen jedes Jahr im Voraus vereinbarte Informationen, ohne dass eine besondere 

Anforderung übermit telt werden muss.12 Eine große Anzahl von Ländern hat 

angekündigt, dass sie planen, den neuen Standard umzusetzen. Etwa 50 Länder arbeiten 

darauf hin, dass ihr erster Informationsaustausch im September 2017 erfolgt, und viele 

weitere werden 2018 folgen. Diese Verpflichtungen stehen in der Gemeinsamen Erklärung 

der Gruppe der Erstanwender , der Deklaration der OECD zum automatischen 

                                                 
9 Isabelle Ioannides: The Inclusion of Financial Services in EU Free Trade and Association Agreements: 
Effects on Money Laundering, Tax Evasion and Avoidance, PE 579.326, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016, S. 9. Für eine detaillierte 
Erklärung der Umsetzung der Begriffsbestimmung von Geldwäsche in der einschlägigen 
Gesetzgebung der Mitgliedstaaten siehe Brigitte Unger u. a.: The Economic and Legal Effectiveness of 
Anti -Money Laundering and Combatting Terrorist Financing Policy, Final Report, ECOLEF-Projekt, das 
Projekt wird finanziert von GD Migration und Inneres, Europäische Kommission, 
JLS/2009/ISEC/AG/087, Universität Utrecht, Niederlande, Februar 2013.  

10 Gemäß Artikel  2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende  
organisierte Kriminalität  bezeichnet der Ausdruck  ăHaupttatò jede Straftat, durch die Ertrªge 
erlangt wurden, die Gegenstand einer Straftat im Sinne des Artikels 6 des Übereinkommens werden 
können; (d. h. der Kriminalisierung des Waschens der Erträge aus Straftaten). In diesem Sinn ist eine 
Haupttat eine Straftat, die üblicherweise bei der Vorbereitung einer größeren und schwereren 
Straftat begangen wird. Im Zusammenhang dieser Studie wäre es eine Haupttat, einen 
Personalausweis zu fälschen,  um Geld von dem Bankkonto eines anderen abzuheben oder ein 
Bankkonto zu eröffnen (und deshalb seine wahre Identität zu verschleiern).  

11 Eurostat und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen - und Verbrechensbekämpfung: 
Handbook on the Compilation of Illegal Economic Activities Statistics in National Accounts and Balance of 
Payments (in Kürze erscheinend). 

12 OECD: Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Paris, Juli 
2014. 

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-early-adopters-statement.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-early-adopters-statement.pdf
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/countries-commit-to-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(digitale%20Ausgabe).pdf
http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(digitale%20Ausgabe).pdf
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar55025anlage1-oebgbl.pdf
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar55025anlage1-oebgbl.pdf
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm
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Informationsaustausch in Steuersachen  und der Erklärung der G20-Finanzminister und 

Notenbankchefs. Um diese Initiativen zusammenzuführen, führt das Globale Forum für 

Transparenz und Informationsaustaus ch zu Steuerzwecken ein Verpflichtungsverfahren 

durch, um die Zeitpläne seiner Mitglieder für die Umsetzung sicherzustellen. 13 

 

Außerdem enthält der Aktionsplan der OECD zur Gewinnv erkürzung und 

Gewinnverlagerung (BEPS) 15 Vorschläge für Maßnahmen, von denen eine Reihe darauf 

ausgerichtet sind, die Transparenz gegenüber und unter den Steuerbehörden durch 

Informationsaustausch zu verbessern. Die Maßnahme 13 des BEPS ist aus dem Blickwinkel 

der Unternehmenstransparenz besonders relevant, da sie Züge der länderbezogenen 

Berichterstattung enthält, auch wenn die Offenlegung gegenüber Steuerbehörden auf 

vertraulicher Grundlage erfolgt. Dieselbe BEPS-Maßnahme enthält auch einen 

Orientierung srahmen über die Dokumentation von Verrechnungspreisen und die 

länderbezogene Berichterstattung sowie eine Mustergesetzgebung und schlägt eine 

multilaterale Übereinkunft zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 

länderbezogener Berichterstattung vor.14 

4.2. Bestimmung der überseeischen Länder und Gebiete  

Wie bereits erwähnt, entscheidet der Inhalt des Anhangs II AEUV über die Einstufung 

eines bestimmten Landes oder Gebiets als ÜLG, für das die Bestimmungen des Teils IV 

AEUV gelten. Nachstehende Tabelle 1 enthält die Liste ð in aktualisierter Form angesichts 

der Tatsache, dass eines der französischen ÜLG (Saint-Barthélemy) 2010 hinzugekommen 

ist und ein anderes (Mayotte) 2012 gemäß Artikel 355 Absatz 6 TFEU ausgeschieden ist.15 

Zu Vergleichszwecken enthält sie lediglich die geschätzte Zahl der ständigen Einwohner 

und die Zahlen zum BIP. 16 Anhand der letzten Spalte ist es möglich, unmittelbar die ÜLG 

zu ersehen, die von der Debatte über Finanzdienstleistungen betroffen sind.  

 

Tabelle 1: Eckdaten der überseeischen Länder und Gebiete der EU  

Mitgliedstaat Gebiet 
Ständige 

Bevölkerung 

Pro-
Kopf-BIP 
(in EUR) 

Hauptwirtschaftssektoren 

Dänemark Grönland 55 847 30 020 
Fischerei, Bergbau, 

Tourismus 

Frankreich St. Barthélemy 9 131 35 700  

Tourismus, Baugewerbe 
und öffentliche Arbeiten, 

nichtfinanzieller 
Marktsektor, Handel 

                                                 
13 Siehe Globales Forum der OECD für Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken. 

14 Für weitere Informationen siehe OECD: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 

Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015, 
Paris 2015. 

15 In dieser Bestimmung werden nur Dänemark, Frankreich und die Niederlande erwähnt, während 
die Liste der ÜLG des Vereinigten Königreichs insbesondere angesichts Artikel  355 Absatz 2 Satz 2 
AEUV anscheinend nicht abgeändert werden kann, ohne den Vertrag selbst zu ändern. 

16 Weitere Informationen zur Größe und Lage der ÜLG können den betreffenden Tabellen und 
Karten in den drei Anhängen entnommen werden.  

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/countries-commit-to-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters.htm
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Communique%20G20%20Finance%20Ministers%20and%20Central%20Bank%20Governors%20Cairns.pdf
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Communique%20G20%20Finance%20Ministers%20and%20Central%20Bank%20Governors%20Cairns.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#monitoring
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#monitoring
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315381e.pdf?expires=1491562484&id=id&accname=guest&checksum=CB4D0E853ED31CE5D4809F26EDE41F45
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315381e.pdf?expires=1491562484&id=id&accname=guest&checksum=CB4D0E853ED31CE5D4809F26EDE41F45
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Mitgliedstaat Gebiet 
Ständige 

Bevölkerung 

Pro-
Kopf-BIP 
(in EUR) 

Hauptwirtschaftssektoren 

Neukaledonien 

und 

Nebengebiete 

268 000 28 931 
Bergbau, Handel, 

Baugewerbe, Tourismus 

Französisch-

Polynesien 
271 800 16 000 

Dienstleistungen, 
Tourismus 

Französische Süd- 

und 

Antarktisgebiete 

keine - - 

Wallis und Futuna 12 200 10 100 

Landwirtschaft, 
Dienstleistungen, die nicht 

zum Handel gehören 
(Bildung, Gesundheit und 

öffentliche Dienste), 
Handel 

St. Pierre und 

Miquelon 
6 081 28 327 

Öffentliche Verwaltung 
und 

Handelsdienstleistungen 

Königreich der 

Niederlande 

Aruba 110 309 27 134 Tourismus 

Bonaire 19 408 20 545 Tourismus 

Curação 158 986 21 219 Tourismus, Ölraffinerie 

Saba 1 947 20 075 
Tourismus, medizinische 

Hochschule 

St. Eustatius/ 

Statia 
3 193 24 673 

Tourismus, Ölverladung 
und -tanklagerung 

Sint Maarten 39 410 14 447 Tourismus 

Vereinigtes 

Königreich  

Anguilla 16 318 18 763 
Tourismus, Baugewerbe, 
Finanzdienstleistungen 

Kaimaninseln 58 238 55 966 
Finanzdienstleistungen, 

Tourismus 

Falklandinseln 2 562 89 941 
Fischerei, Landwirtschaft, 

Tourismus 

Südgeorgien und 

die Südlichen 

Sandwichinseln 

keine - - 

Montserrat 4 922 11 160 
Baugewerbe, Tourismus, 

Landwirtschaft, 
Bankwesen 
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Mitgliedstaat Gebiet 
Ständige 

Bevölkerung 

Pro-
Kopf-BIP 
(in EUR) 

Hauptwirtschaftssektoren 

Pitcairninseln 54 - 
Subsistenzfischerei, 

Gartenbau und Verkauf 
von Kunsthandwerk 

St. Helena und 

Nebengebiete 
5 134 6 378 

Tourismus, Kaffee, 
Briefmarkenverkauf 

Britisches 

Antarktis-

Territorium 

Keine - - 

Britisches 

Territorium im 

Indischen Ozean 

keine - - 

Turks- und 

Caicosinseln 
33 740 20 868 

Tourismus, Baugewerbe, 
Finanzdienstleistungen 

Britische 

Jungferninseln 
29 537 30 124 

Finanzdienstleistungen, 
Tourismus 

Bermuda 65 091 80 441 
Finanzdienstleistungen, 

Tourismus 

Quelle: Daten aus den betreffenden Tabellen in den Anhängen (abgesehen von Grönland).17 

 

Wie die Tabelle oben zeigt, sind einige der britischen ÜLG  im Bereich der Offshore-

Finanzpraktiken besonders aktiv. Dieser Sektor ist für ihre Wirtschaft sowohl im Hinblick 

auf das Bruttoinlandsprodukt als auch die Beschäftigung von besonderer Bedeutung. 

Beispielsweise stammen 60 % des Jahresumsatzes der Britischen Jungferninseln aus 

Offshore-Finanzdienstleistungen. Bermuda und die Kaimaninseln haben in diesem Sektor 

ebenfalls erhebliche Interessen. Jedes Gebiet bedient eine bestimmte Nische. Das heißt, 

Bermuda ist weltweit das dri ttgrößte Zentrum für Rückversicherungen und der 

zweitgrößte Sitz von Eigenversicherern (bei denen das Versicherungsunternehmen von 

den bei ihm Versicherten kontrolliert wird und ihnen gehört), während die Kaimaninseln 

das führende Zentrum der Welt für Hedg efonds sind. Insgesamt sind die Britischen 

Jungferninseln der führende Sitz internationaler Wirtschaftsunternehmen. 18 (Siehe 

Anhang  III .) 

4.3. Welche Gebiete werden nicht  untersucht  

Bevor mit der Analyse der von dieser Studie abgedeckten Überseegebiete begonnen wird, 

ist es ebenfalls wichtig zu verstehen, welche ăLªnderò und/oder Gebiete nicht im 

Einzelnen behandelt werden, obwohl es sein kann, dass sie in mehreren Dokumenten, die 

                                                 
17 Siehe Greenland in Figures 2016; bei einigen ÜLG wurde USD zu einem Kurs von 0,94 in EUR 
umgerechnet. 

18 Caribbean Tax Haven Scrutiny Will Bring Little Reform, Oxford Analytica Daily Briefing, 27. April 
2016. 

http://www.stat.gl/default.asp?lang=en
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sich auf Finanzdienstleistungen im Allgemeinen und die  Panama Papers im Besonderen 

beziehen, erwähnt werden. 

4.3.1. ÜLG mit außergewöhnlichen Umständen  

Diese Studie untersucht verständlicherweise keine überseeischen Gebiete, die keine 

ständige Bevölkerung haben. Dazu gehören die Insel Clipperton im nördlichen Pazifi k, die 

Französischen Süd- und Antarktisgebiete, bei denen es sich um französische ÜLG handelt, 

sowie das Britische Antarktis -Territorium und Britische Territorium im Indischen Ozean, 

die zu den britischen ÜLG gehören. 

4.3.2.  Gebiete in äußerster Randlage  

Im Gegensatz zu den ÜLG gilt die europäische Gesetzgebung aufgrund ihrer 

Abgeschiedenheit und anderer Faktoren gemäß Artikel  349 AEUV nicht für die Gebiete in 

äußerster Randlage, obgleich es Ausnahmen (einschließlich Fiskalregeln) gibt. Die 

derzeitige Liste der Gebiete in äußerster Randlage unterscheidet sich geringfügig von der 

ursprünglich in Artikel  355 Absatz 1 AEUV enthaltenen, da Saint-Barthélemy im Oktober 

2010 zu einem ÜLG wurde (weshalb es in dieser Studie berücksichtigt wird), während 

Mayotte im Juli 2012 den Status eines Gebiets in äußerster Randlage erhielt. Weitere 

französische Gebiete in äußerster Randlage sind Guadeloupe, Französisch-Guayana, 

Martinique, Réunion und Saint -Martin. Portugal hat zwei Gebiete in äußerster Randlage 

(die Azoren und Madeira ), und Spanien eines (die Kanarischen Inseln). 

 

Guersen beschreibt die Anwendung staatlicher Beihilfen und der Vorschriften für (direkte 

und indirekte) Besteuerung in diesen Gebieten und behauptet in seiner Schlussfolgerung 

weiter, dass ăthe French OMR [...] are not known/(in)famous for offering off-shore tax structuresò 

(die französischen Gebiete in äußerster Randlage [...] nicht dafür bekannt/berüchtigt sind, 

dass sie steuerliche Offshore-Strukturen anbieten).19 Während Madeira auf grund  seiner 

niedrigen Körperschaftsteuer zu einem Offshore-Finanzzentrum geworden ist, 20 wird die 

Wirtschaft der Azoren von traditionellen Sektoren (z.  B. Landwirtschaft und Fischerei) und 

Tourismus dominiert. 21 Die Kanarischen Inseln ihrerseits, denen mit den französischen 

Gebieten in äußerster Randlage gemeinsam ist, dass sie nicht dem Mehrwertsteuersystem 

der EU unterliegen, sind noch immer dazu in der Lage, ausländische Unternehmen (mit 

günstigen Bedingungen, die mit einigen Anforderungen kombiniert sind, von denen 

                                                 
19 Wessel Guersen: Influence of EU Law on Taxation in the EU Member Statesõ Overseas Territories and 
Crown Dependencies, PE 578.989, Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, 
Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016, S. 18. 

20 Eine kurze Beschreibung gibt es hier: http://www.offshorebanksdirectory.com/en/offshore -
banks/madeira -banks-portugal/   

21 Gleichwohl wur de eine gewisse Senkung der Steuersätze von der Europäischen Kommission in 
ihrer Entscheidung 2003/442/EG, die später vom Gerichtshof in der Rechtssache C-88/03 
aufrechterhalten wurde,  als rechtswidrige staatliche Beihilfe angesehen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.offshorebanksdirectory.com/en/offshore-banks/madeira-banks-portugal/
http://www.offshorebanksdirectory.com/en/offshore-banks/madeira-banks-portugal/
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behauptet wir d, dass sie für die lokale Wirtschaft vorteilhaft sind) anzuziehen, 22 jedoch 

ohne die negative Nebenbedeutung der ăSteueroaseò.23 

 

Gemäß Artikel  355 Absatz 1 AEUV gelten die Bestimmungen der Verträge für die Gebiete 

in äußerster Randlage, weshalb, abgesehen von in den einschlägigen Rechtsakten 

enthaltenen Ausnahmen, der gemeinschaftliche Besitzstand den Rechtsrahmen für diese 

Gebiete bildet , ebenso wie in den EU-Mitgliedstaaten.  

4.3.3. Unmittelbar der englischen Krone unterstehende Gebiete  

Es ist wichtig  hervorzuheb en, dass die unmittelbar der englischen Krone unterstehenden 

Gebiete (nämlich die Kanalinseln und die Insel Man) eine Sonderkategorie bilden . Daher 

werden sie ð ebenso wie die Gebiete in äußerster Randlage, Gibraltar (siehe unten) und 

einige andere Gebiete ð nicht im Anhang  II AEUV aufgeführt. Sie werden oft neben den 

ÜLG im Kontext der Offshore -Finanzdienstleistungen genannt, ihre Regierungsstruktur 

ist jedoch anders und wird hier nur kurz der Klarheit der Unterscheidung halber 

beschrieben. 

 

Bei den unmitt elbar der englischen Krone unterstehenden Gebieten handelt es sich um die 

Vogtei Jersey, die Vogtei Guernsey und die Insel Man.24 Die Regierung des Vereinigten 

Königreichs ist für die Verteidigung und die internationale Vertretung der unmittelbar der 

englischen Krone unterstehenden Gebiete zuständig. Da Steuerangelegenheiten 

entsprechend ihrem autonomen Status geregelt sind, werden die Übereinkommen über 

den Informationsaustausch zu Steuerzwecken innerhalb des OECD-Rahmens unmittelbar 

von ihren Regierungen abgeschlossen. Formal gesehen ist es daher die mittels des Kronrats 

handelnde Krone (das heißt derzeit die britische Königin), die letztendlich für die gute 

Regierungsführung der unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebiete 

verantwortlich ist. La ut der die britischen ÜLG betreffenden Bewertung in Anhang  III  darf 

man sich nach Ansicht der Mitglieder des Unterhauses über die Unabhängigkeit und die 

Selbstbestimmungsrechte der unmittelbar der Krone unterstehenden Gebiete nur unter 

den schwerwiegendsten Umständen hinwegsetzen (ăthe independence and powers of self-

determination of the Crown Dependencies are only to be set aside in the most serious 

circumstancesò).25 

 

Dadurch, dass die unmittelbar der englischen Krone untersteh enden Gebiete vorteilhafte 

Finanzdienstleistungen im internationalen Maßstab anbieten, ist es ihnen gelungen, sich 

                                                 
22 Zu diesen Bedingungen gehören eine Mindestzahl lokaler Arbeitnehmer und eine 
Investitionsgarantie. Siehe Pedro da Cruz: Shelter your Wealth in  the Canary Islands, The Telegraph, 
29. November 2011.  

23 Siehe Laura Secorun Palet: The Rise of Europeõs Unlikeliest Tax Haven, The Daily Dose, 
30. September 2015.  

24 Zu der Vogtei Guernsey gehören die weitgehend autonomen Gebiete Alderney und Sark sowie die 
Inseln Herm, Jethou und Lihou. Die Insel Brecqhou ist Teil von Sark. Für weitere Einzelheiten siehe 
das Justizministerium des Vereinigten Königreichs unter  
https://www.gov.uk/government/publications/crown -dependencies-jersey-guernsey-and-the-
isle-of-man. 

25 Unterhaus des Vereinigten Königreichs, Justice Committee - Eight Report of Session 2009-2010, S. 45. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/expat-money/8920635/Shelter-your-wealth-in-the-Canary-islands.html
http://www.ozy.com/fast-forward/the-rise-of-europes-unlikeliest-tax-haven/60712
https://www.gov.uk/government/publications/crown-dependencies-jersey-guernsey-and-the-isle-of-man
https://www.gov.uk/government/publications/crown-dependencies-jersey-guernsey-and-the-isle-of-man
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmjust/56/56i.pdf
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zu wichtigen Offshore -Finanzzentren (die einen Großteil der örtlichen Wirtschaft 

ausmachen) zu entwickeln, was zu erhöhtem Wohlstand geführt hat. Ein vom 

Innenminister des Vereinigten Königreichs Ende 1998 vorgelegter Sonderbericht geht 

davon aus, dass der umfassende Regelungsansatz dieser Gebiete darin besteht, den 

Regelungsformen des Vereinigten Königreichs unter Anpassungen an die besonderen 

Bedürfnisse und Risiken der Zentren zu folgen, die hauptsächlich nicht ansässige Kunden 

haben, und überall dort, wo es angemessen ist, den internationalen und EU-Standards zu 

folgen.26 Eine Überprüfung britischer Offshore -Finanzzentren aus dem Jahr 2009 kam zu 

dem Schluss, dass die unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebiete im 

Hinblick auf Qualität und Ausmaß der Finanzplanung zu den Besten gehören, während 

allen Hoheitsgebieten allgemein empfohlen wurde, sicherzustellen, dass die ăAmtsführung 

ihrer Regelungsbehörden so geartet ist, dass die Integrität und Unabhängigkeit der getroffenen 

Entscheidungen gewªhrleistet istò.27 

 

Während die ÜLG den Bestimmungen des Teils IV des AEUV und den gemäß dieser 

Vorschrift getroffenen Vereinbarungen unterliege n, legt Artikel  355 Absatz 5 Buchstabe c 

fest, dass ă[d]ie Verträge [...] auf die Kanalinseln und die Insel Man nur insoweit Anwendung 

[finden], als dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzustellen [...] für diese 

Inselnò, wie in dem Beitrittsvertrag von 1972 vorgesehen.28 Da diese Inseln nicht zum 

Staatsgebiet des Vereinigten Königreichs gehören, sondern Besitzungen Ihrer Majestät 

sind, wurden allerdings nach dem Protokoll 3 der Beitrittsakte 29 besondere 

Vereinbarungen getroffen, die sie unter anderem dem Zollkodex der Union unterwerfen 

und die Anwendung des Gemeinschaftsrechts lediglich im Hinblick auf den Handel mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen sicherstellen. Wie Guersen in seiner Studie für den 

TAXE-2-Ausschuss darlegt, liegen die staatlichen Beihilfen, die den Kanalinseln und der 

Insel Man in Bezug auf Offshore-Steuerregelungen geboten werden, daher außerhalb der 

Kontrolle der Europäischen Kommission. 30 Er vertritt auch die Ansicht, dass der Status der 

unmittelbar der englischen Kro ne unterstehenden Gebiete in Bezug auf die EU-

Rechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen der von Drittländern sei. 

Interessanterweise scheint sich die Aussicht auf den Brexit bisher nicht wesentlich auf 

diese Gebiete auszuwirken. Sie zielen darauf ab, die derzeitigen Vereinbarungen mit dem 

Rest von Europa beizubehalten.31 

4.3.4.  Gibraltar  

                                                 
26 Siehe Review of Financial Regulation in the Crown Dependencies, Punkt S26. 

27 Siehe Final Report of the Independent Review of British Offshore Financial Centres , S. 13ð14. 

28 Als Dänemark,  Irland und das Vereinigte Königreich der Europäischen Gemeinschaft beitraten.  

29 Akte über den Beitritt Dänemarks, Irlands und des Vereinigten Königreichs , ABL. L 73 vom 
27.3.1972, S. 14. 

30 Wessel Guersen: Influence of EU Law on Taxation in the EU Member Statesõ Overseas Territories and 
Crown Dependencies, PE 578.989, Fachabteilung A: Wirtschafts - und Wissenschaftspolitik, 
Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016, S. 18. 

31 Siehe zum Beispiel die offiziellen Stellungnahmen, auf die Bezug genommen wird in Kirsten 
Hastings: No Change for Crown Dependenciesõ Financial Services Sectors, International Advisor, 
27. Juni 2016. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/265705/4109.pdf
https://www.gov.im/media/624053/footreport.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=OJ:L:1972:073:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.international-adviser.com/news/1030059/change-crown-dependencies-financial-services-sectors
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Obwohl es in Artikel  355 AEUV nicht ausdrücklich erwähnt wird, gilt dessen Absatz  3 für 

Gibraltar und keine anderen Gebiete, da es dort heiÇt, dass ă[d]ie Vertrªge [...] auf die 

europäischen Hoheitsgebiete Anwendung [finden], deren auswärtige Beziehungen ein 

Mitgliedstaat wahrnimmtò. In der Tat gilt das Gemeinschaftsrecht unmittelbar in diesem 

Gebiet. In der Beitrittsakte des Vereinigten Königreichs wurde jedoch eine Ausnahme 

dahingehend gemacht, dass Gibraltar vom gemeinsamen Zollgebiet ausgeschlossen ist. 

Heute ist Gibraltar nicht nur ein attraktives Reiseziel und Standort eines britischen 

Militärstützpunkts, es ist auch ð aufgrund der verhältnismäßig niedrigen  

Unternehmensbesteuerung ð ein wichtiges Zentrum für Finanzdienstleistungen 

(einschließlich Fonds und Versicherungen).32 Die Geltung des Gemeinschaftsrechts für 

Gibraltar lässt sich anhand der Fälle zeigen, die dem Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) in Bezug auf seine Entscheidungen über staatliche Beihilfen vorgelegt werden. 

Beispiele dafür werden in der oben erwähnten Studie von Guersen aufgezählt.33 Im Zuge 

der Volksabstimmung über den Brexit im Vereinigten Königreich vom Juni 2016 erwägen 

Regierung und Wirtschaft  von Gibraltar verschiedene Optionen, um einen Sonderstatus 

und dessen Vorteile beizubehalten.34 

 
 

5. Grönland  

Neben den französischen, niederländischen und britischen ÜLG führt Anhang  II AEUV 

auch Grönland auf, das einzige Überseegebiet des Königreichs Dänemark.35 Die größte 

Insel der Welt war von 1973 bis 1985 Teil der EU, änderte jedoch seinen Status nach einer 

im Jahr 1982 abgehaltenen Volksabstimmung.36  

 

Mit einer Bevölkerung von weniger als 60  000 Einwohnern (von denen fast 90 % zumindest 

teilweise indigen  sind) lässt sich Grönland gleichwohl ð trotz seiner Ausdehnung und 

seines rauen Klimas ð mit anderen Inseln vergleichen, die mit der Europäischen Union 

gemäß dem Übersee-Assoziationsbeschluss assoziiert sind. (Siehe Abschnitt 7.2.1.) 

Grönlands Wirtschaft beruht auf der Fischindustrie, mineralischen Bodenschätzen (u.a. 

Uran), Tourismus und einigen landgestützten Industrien. Die öffentlichen Finanzen sind 

immer noch weitgehend von großzügiger Unterstützung aus Dänemark abhängig (die 

mehr als die Hälfte des jährlichen Haushalts ausmacht), aber auch von der Assoziierung 

Grönlands mit der EU.  

 

                                                 
32 Angebote wie diejenigen, die auf dieser Website gemacht werden: 
http://www.gibraltaroffshore.com/index.htm , bestªtigen, dass ăOffshoreò in einigen Kreisen 
weiterhin positiv konnotiert ist.  

33 Wessel Guersen: Influence of EU Law on Taxation in the EU Member Statesõ Overseas Territories and 
Crown Dependencies, PE 578.989, Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, 
Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016, S. 29. 

34 Siehe zum Beispiel Angus Berwick und Carolyn Cohn: Gibraltar Looks to Reinvent Itself af ter 
Brexit, Reuters, 23. September 2016.  

35 Dänemark hat auch die Hoheit über die Färöer, die von Artikel  355 Absatz 5 Buchstabe a AEUV 
ausdrücklich von der Anwendung des Gemeinschaftsrechts ausgenommen sind. 

36 52 % der Wählerinnen und Wähler entschieden damals, Grönlands Beziehung zur EU zu ändern. 

http://www.gibraltaroffshore.com/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-gibraltar-idUSKCN11T1AC
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-gibraltar-idUSKCN11T1AC
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Grönlands derzeitiger Rechtsstatus wird vom Selbstverwaltungsgesetz aus dem Jahr 2009 

festgelegt.37 Dieses Gesetz zählt die Zuständigkeitsbereiche auf, die von dem Königreich 

Dänemark auf die grönländische Regierung übertragen werden können, einschließlich der 

Regulierung des Finanzsektors und der Aufsicht über denselben. Eine Übertragung hat 

bereits im Hinblick auf direkte Besteuerung stattgefunden. Zu den wichtigsten Initi ativen 

der aus drei Parteien bestehenden Koalitionsregierung, die Ende 2014 ins Amt gekommen 

ist, gehören ein besserer Zugang für neue Unternehmen zur Finanzierung und die 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Grönlands bei der Körperschaftsteuer. 38 Bei einem 

Steuersatz von 30 % für die Ertragsteuer ist jedoch kaum zu erwarten, dass Grönland zu 

einer Steueroase wird, die mit anderen in dieser Studie abgehandelten Gebieten 

vergleichbar wäre. Die neue Koalitionsregierung, die Grönland seit dem Oktober 2016 

regiert, hat erklärt, dass die Einführung einer niedrigen Körperschaftsteuer im Hinblick 

auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Selbstversorgung Grönlands 

sowie der Steigerung des Anteils des dort verarbeiteten Fischs analysiert werden muss, 

und hat auch versprochen, die Zahlungsströme zwischen Grönland und Dänemark zu 

untersuchen und die Errichtung einer eigenen Bank für Grönland zu prüfen. 39 

 

Grönland wird vo m Finanzierungsinstrument , das unter anderem alle ÜLG betrifft (dem 

11. Europäischen Entwicklungsfonds), nicht vollständig abgedeckt, 40 ist aber zu EU-

Finanzmitteln durch ein gesondertes Partnerschaftsabkommen EU-Grönland berechtigt, 

das seinerseits auf einem einschlägigen Beschluss des Rates beruht.41 Ein Betrag von 

217,8 Millionen  EUR ist für di ese Zusammenarbeit für den Zeitraum 2014ð2020 

vorgesehen, und das im Oktober 2014 unterzeichnete Programmierungsdokument42 

konzentriert sich auf die Bildung als besten Weg, um eine Diversifizierung der Wirtschaft 

sicherzustellen und zu einem nachhaltigen Wachstum und ð möglicherweise ð 

Selbstversorgung zu führen. Außerdem wurden mit einer im März 2015 unterzeichneten 

Gemeinsamen Erklärung über die Beziehungen zwischen der EU und 

Grönland/Dänemark gemeinsame Ziele aufgestellt, darauf hingewiesen, dass der ÜLG -

Rahmen angemessen ist, und ein regelmäßiger Dialog und Konsultationen unterstützt. 43 

 

In Übereinstimmung mit Artikel  355 Absatz 2 AEUV unterliegt Grönland (neben anderen 

im Anhang  II zu dem Vertrag aufgeführten ÜLG) den Bestimmungen des Vierten 

Teils (über die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete). Außerdem 

wird Grönland in Artikel  204 AEUV und dem dort erwähnten Protokoll Nr.  34 genannt, 

das ausschließlich Vereinbarungen zur Fischerei behandelt. 

                                                 
37 Vgl. englische Übersetzung. 

38 US-Außenministerium: 2015 Denmark Investment Climate Statement, S. 7. 

39 Coalition Agreement 2 016-2018 - Equality, Security, Development , S. 5ð6. 

40 Bei dem Grönland nur im Rahmen der regionalen thematischen Komponente berechtigt ist.  

41 Beschluss 2014/137/EU des Rates vom 14. März 2014 über die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits, 
ABl. L 76 vom 15.3.2014, S. 1ð5. 

42 Siehe Programming Document for Sustainable Development of Greenland 2014-2020. 

43 Joint Declaration by the European Union, on the one hand, and the Government of Greenland and 
the Government of Denmark, on the other, on relations between the European Union and Greenland, 
Brüssel, 19. März 2015.  

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Engelske-tekster/Act%20on%20Greenland.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/241746.pdf
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Koalitionsaftaler/Koalitionsaftale_S_IA_PN_eng.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-document-sustainable-development-greenland-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/europeaid/joint-declaration-relations-between-european-union-one-hand-and-government-greenland-and-government_en
http://ec.europa.eu/europeaid/joint-declaration-relations-between-european-union-one-hand-and-government-greenland-and-government_en
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Während Dänemark als ein Land gilt, das über ein angemessenes System zur Bekämpfung 

der Geldwäsche verfügt, gelten seine Gesetze nicht automatisch in Grönland.44 Die lokale 

Regierung ist für die Angleichung ihres Rechtsrahmens an internationale Abkommen 

verantwortlich sowie dafür, die volle Umset zung der einschlägigen Entschließungen (zum 

Beispiel über die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus) sicherzustellen. Auf der 

Grundlage des Selbstverwaltungsgesetzes ist Grönland auch dazu berechtigt, 

internationale Übereinkommen abzuschließen. Im Dezember 2015 hat es bereits die 

multilaterale Übereinkunft zwischen den zuständigen Behörden der OECD unterzeichnet , 

die darauf abzielt, den automatischen Austausch von Informationen über Finanzanlagen, 

die von Nichtansässigen gehalten werden, zu ermöglichen.45 In den letzten Jahren hat 

Grönland auch mehrere bilaterale Übereinkommen unterzeichnet, die den 

Informationsa ustausch in Steuersachen mit anderen ÜLG (insbesondere mit denjenigen 

des Vereinigten Königreichs und der Niederlande) und mit den unmittelbar der englischen 

Krone unterstehenden Gebieten sowie mit bestimmten Drittländern erleichtern. 46 Aus der 

Perspektive der Privatwirtschaft gilt Grönland als ein Land mit niedrigem Risiko ; dies gilt 

auch für die Aspekte Finanzmärkte und Steuerpolitik. 47 

 

Die Zukunft Grönlands kann in weiterer Autonomie oder auch in der Unabhängigkeit 

liegen, wie in dem Koalitionsvertrag erk lärt wird, den die neue Koalition im Oktober 2016 

unterzeichnet hat.48 Es bleibt abzuwarten, ob Verhandlungen mit Dänemark, die 

gewährleisten sollen, dass Grönland selbst seine Interessen bei internationalen 

Verhandlungen wahrnehmen kann, sich auf Finanzdie nstleistungen auswirken und dieses 

ÜLG auf die globale Bühne bringen werden. Neben den Interessen Grönlands an der 

Fischerei, die die Ursache für seinen veränderten Status im Jahr 1985 bildeten, können sich 

die erhöhte Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen dieser Insel und der Wettbewerb um 

Rechte über die Arktis in diesem Prozess als entscheidend erweisen. 

 

Unabhängig von weiteren Änderungen des Status von Grönland könnte der Text der 

Erwägung  13 des oben erwähnten Beschlusses 2014/137/EU des Rates sich als Inspiration 

zur weiteren Zusammenarbeit mit der Europªischen Union erweisen: ăDie im Rahmen der 

neuen Partnerschaft geleistete finanzielle Unterstützung der Union sollte der Entwicklung 

Grönlands eine europäische Perspektive verleihen; sie sollte auf Grundlage der gemeinsamen Werte 

und der gemeinsamen Geschichte der Partner zum Ausbau der engen und dauerhaften 

Verbindungen mit Grönland beitragen und gleichzeitig Grönlands Stellung als vorgelagerter 

                                                 
44 Als Mitglie dstaaten erklärten, die Anwendung der Zinsbesteuerungsrichtlinie in einigen ihrer 
ÜLG sicherstellen zu wollen, wurde das bemerkenswerterweise nicht für Grönland getan.  

45 Siehe Automatic Exchange Portal der OECD. 

46 Für eine Liste dieser Übereinkommen siehe http://aka.gl/da/Borger/SKAT/Skatteaftaler  ð die 
auf dieser offiziellen Website bereitgestellten Link s führen zu den einschlägigen Dokumenten in 
englischer Sprache. Der Hauptgrund dafür, dass wenigstens einige der Länder und Gebiete 
Übereinkommen mit Grönland unterzeichnet haben, mag in einer formellen Verbesserung ihrer 
Stellung gegenüber der OECD in Bezug auf die Anzahl der unterzeichneten Übereinkommen liegen.  

47 Arctic Cluster of Raw Materials: Greenland Benchmarking Report 2016, S. 35ð36. 

48 Coalition Agreement 2016-2018 - Equality, Security, Development , S. 2. 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/
http://aka.gl/da/Borger/SKAT/Skatteaftaler
http://acrm.dk/wp-content/uploads/2016/02/Greenland-Benchmarking-Report_WEB_FINAL.pdf
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Koalitionsaftaler/Koalitionsaftale_S_IA_PN_eng.pdf
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Außenposten der Union stärken.ò49 Im Grunde kann dasselbe in Bezug auf die anderen ÜLG 

(unter der Hoheit Frankreichs, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs) 

einschließlich derjenigen, die für Offshore -Finanzdienstleistungen von Bedeutung sind, 

gesagt werden. 

 

 

6. Vergleichende Analyse der Fallstudien  

In diesem Kapitel wird der Rahmen für Offshore -Praktiken in den ÜLG der EU analysiert, 

wobei die Informationen aus den drei länderspezifischen Fallstudien im Anhang 

berücksichtigt werden. Es ist wichtig hervorzuheben, dass sich dieses Kapitel auf die 

Elemente konzentriert, aus denen sich einige allgemeine vergleichende Schlüsse ziehen 

lassen, während die Daten, die für eine eingehende Bewertung von Fragen erforderlich 

sind, die jedes Land oder Gebiet im Besonderen betreffen, in den Anhängen abgehandelt 

werden. 

6.1. Rechtsrahmen  

Dieser Abschnitt zeigt, dass nicht alle ÜLG denselben Status haben, sei es innerhalb eines 

bestimmten Mitgliedstaats oder  in Beziehung zu anderen Mitgliedstaaten. Wie in diesem 

Abschnitt weiter dargelegt wird, bestimmt der Rechtsstatus des jeweiligen ÜLG auch die 

Macht und den Einfluss, den der Mitgliedstaat in Bezug auf Entscheidungen, unter 

anderem über Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuertransparenz haben kann. 

6.1.1. Der Status der überseeischen Länder und Gebiete  

Jeder Mitgliedstaat, der derzeit die Hoheit über ein Land oder Gebiet in Übersee ausübt, 

muss an einem bestimmten Punkt eine Entscheidung darüber getroffen haben, wie viel 

Autonomie er früheren Kolonien oder Gebieten gewährt, die er in der Vergangenheit in 

anderer Form kontrolliert ha t. Selbst die ÜLG eines Mitgliedstaates können einen 

unterschiedlichen Rechtsstatus haben. Das ist wichtig, da, wie im nächsten Abschnitt 

gezeigt werden wird, der Inhalt jeder EU -Rechtsvorschrift ð einschließlich derjenigen, die 

die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche betreffen ð in den 

verschiedenen ÜLG eines gegebenen Mitgliedstaats in unterschiedlichem Ausmaß 

anwendbar ist.  

 

In der Praxis bedeutet das, dass die ÜLG des Vereinigten Königreichs (zumindest 

diejenigen, die von den Panama Papers betroffen sind) und drei des Königreichs der 

Niederlande (die Länder Aruba, Curaçao und Sint Maarten) den Status quasi -

unabhängiger Länder erreicht zu haben scheinen, mit formalen Bindungen 

verfassungsmäßiger Art (von denen größtenteils aus den unten genannten politischen 

Gründen kein Gebrauch gemacht wird), die einen bedeutenden Freiraum zur 

Selbstverwaltung einräumen.  

 

                                                 
49 Beschluss 2014/137/EU des Rates vom 14. März 2014 über die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits, 
ABl. L  76 vom 15.3.2014, S. 1ð5. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN
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Dies ist jedoch im Fall der drei karibischen Gebiete des Landes Niederlande (Bonaire, St. 

Eustatius/Statia und Saba), die auch ÜLG des Königreichs der Niederlande sind, nicht der 

Fall.50 Sie sind in größerem Maß von den Entscheidungen abhängig, die in der Hauptstadt 

des Mutterlandes, Den Haag, getroffen werden. Ebenso verbleibt der Status Grönlands, 

der die Delegierung einer Reihe von Polit ikbereichen an die Selbstverwaltung zulässt, 

vorerst weitgehend unter der Herrschaft dänischer Regulierung.  

 

Im Fall von Frankreich führten die mit seinen Kolonien getroffenen Vereinbarungen 

entweder zur Unabhängigkeit oder dazu, dass sie der französischen Politik der 

Dezentralisierung unterliegen, bei der es drei Hauptkategorien delegierter 

Zuständigkeiten gibt. Die erste (mit den am meisten beschränkten Zuständigkeiten) gilt 

für die vom AEUV als Gebiete in äußerster Randlage eingestuften Regionen (siehe 

Abschnitt 4.3.1 oben). Die zweite und dritte Kategorie (von denen die eine in der 

franzºsischen Verfassung als ăcollectivit®s dõoutre-merò bezeichnet wird und es sich bei der 

anderen um Neukaledonien und dessen Nebengebiete handelt) sind ÜLG mit begrenzter 

rechtlicher Autonomie. Es sollte jedoch festgehalten werden, dass die Autonomie in den 

einzelnen Fällen unterschiedlich ist. Insgesamt gesehen sind die dezentralisierten lokalen 

Behörden der französischen ÜLG nicht vollständig autonom und verfügen über kei ne 

Souveränität. Sie tendieren im Gegenteil eher dahin, von Paris (der Zentralregierung) 

kontrolliert zu werden.  

6.1.2. Gesetzgebende Gewalt  

Unmittelbar mit dem Rechtsstatus der ÜLG verbunden ist der Grad ihrer 

gesetzgeberischen Freiheit. Für die oben zuerst genannte Gruppe (die ÜLG des Vereinigten 

Königreichs und die Länder des Königreichs der Niederlande) ist diese Freiheit größer und 

wird lediglich formal durch die Möglichkeit einer Intervention des Mitgliedstaats begrenzt 

(dieser Punkt wird in den drei Anhänge n veranschaulicht). Bermuda ist das 

ăunabhªngigsteò ¦LG des Vereinigten Kºnigreichs, mit selbst im Vergleich zu anderen 

Gebieten eingeschränkten Befugnissen der Regierung in London. 

 

Im Gegensatz dazu unterliegen, wie in Kapitel VI des Anhangs  II  dargelegt, die 

karibischen Gebiete, die wie erwähnt Teil des Landes Niederlande sind, dem 

niederländischen Recht und der Aufsicht der niederländischen Institutionen. In diesem 

Sinn hat die niederländische Regierung auf der Ebene des Landes Niederlande erheblichen 

Einfluss auf die karibischen Gebiete, einschließlich der Angelegenheiten in Bezug auf 

Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuertransparenz. 

 

Im Allgemeinen können diejenigen ÜLG, die über eine geringere Autonomie bei der 

Gesetzgebung, einschließlich der Kontrolle der Finanzdienstleistungen, verfügen, 

einfacher geltend machen, dass sie über das gleiche Maß an Regulierung verfügen wie die 

übrige Europäische Union ð wenn auch mit den üblichen Vorbehalten und 

Einschränkungen im Hinblick auf deren Umsetzung und Effektivität (siehe Abschnitt  

6.3.3). 

                                                 
50 Die Regierungsstruktur des Königreichs der Niederlande wird in Kapitel II des Anhangs  II  
umfassend erläutert.  
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6.1.3. Standards in Verbindung mit Finanzdienstleistungen  

Diese Studie wäre nicht angefordert worden, wenn es im Allgemeinen keine Bedenken im 

Hinblick auf verschiedene für Finanzdienst leistungen und Gesellschaftsrecht geltende 

Standards in zumindest einigen ÜLG gegeben hätte. In der Tat wurde die Möglichkeit, die 

Besteuerung zu umgehen, durch günstige Geschäftsbedingungen in diesen Gebieten 

geschaffen, wie beispielsweise 0 % Körperschaftsteuer auf den Britischen Jungferninseln, 

den Kaimaninseln und Bermuda.  

 

Es ließe sich argumentieren, dass diese Bedingungen aufgestellt worden seien, um einen 

Ausgleich für die nachteilige Situation zu schaffen, die aus ihrer geografischen Lage 

und/oder den begrenzten Ressourcen der lokalen Wirtschaft resultieren. Jedoch erregten 

eben diese Bedingungen die Aufmerksamkeit derjenigen, die Interesse an 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche haben, und ð noch wichtiger  ð diese möglicherweise 

auch nutzten. Tatsächlich halten, wie in Anhang  III  detailliert aufgeführt, die auf den 

Britischen Jungferninseln errichteten Gesellschaften Vermögenswerte im Wert von 

vermutlich mehr als 600 Milliarden  USD, und die Vermögenswerte der Banken auf den 

Kaimaninseln belaufen sich auf 1 400 Milliarden USD (1.4 Billionen). Um das Bild zu 

vervollständigen, Bermuda (das keine Offshore -Banken oder Briefkastenfirmen erlaubt) ist 

zum weltweit grºÇten ăZentrum f¿r R¿ckversicherungenò geworden, und drei andere 

ÜLG (Anguilla, Montserrat und die Turks - und Caicosinseln) sind ebenfalls attraktive 

Standorte für die Erbringung von Finanzdienstleistungen.  

 

Jedoch haben sich nicht alle ÜLG, die unter der losen Kontrolle des betreffenden 

Mitgliedstaats stehen, im Bereich der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche engagiert. 

Im Fall des Königreichs der Niederlande (siehe Anhang  II ) ist die Steuerhinterziehung, 

Geldwäsche und Steuertransparenz betreffende Gesetzgebung in allen sechs ÜLG (und 

das unabhängig von ihrem Rechtsstatus) allgemein als modern anzusehen. Sie beruht auf 

einschlägigen internationalen und europäischen Standards. Das entscheidende Problem 

besteht bei diesen ÜLG eher in der Umsetzung und der Rechtsaufsicht, was im Abschnitt 

6.3 über den institutionellen Rahmen erörtert werden wird.  

 

Bei den Ländern und Gebieten, die in großem Maß weiterhin von ihren Zentralregierungen 

auf dem europäischen Kontinent (den EU-Mitgliedstaaten) abhängen, scheint die geltende 

Gesetzgebung mehr mit der der EU (die sich notabene ständig weiterentwickeln wird und 

mit den internationalen Entwicklungen verbunden ist) übereinzustimmen. Weniger 

transparente Regeln oder Gesetze, die das Bankgeheimnis, die Vertraulichkeit des 

Handelsregisters und finanzieller T ransaktionen schützen, sind in den ÜLG, denen 

entsprechend ihrem Rechtsstatus (siehe Abschnitt 6.1.1) mehr Autonomie gewährt wurde, 

größtenteils geltendes Recht. 

 

Im Gegensatz dazu haben die französischen ÜLG ð mit der Ausnahme von Saint -

Barthélemy sowie Wallis und Futuna ð eine so hohe Steuerlast, dass sie nicht die 

vorteilhaften Bedingungen bieten, die für Steueroasen erforderlich wären. In der Tat liegen 

die obligatorischen Steuersätze, die von den französischen ÜLG (mit der Ausnahme der 

beiden oben erwähnten) verlangt werden, nahe am Durchschnitt der Sätze, die in der 
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OECD (33,8 %) und der Europäischen Union gelten.51 Das wird noch weiter durch die 

Tatsache bestätigt, dass Nichtansässige den in ihrem Wohnsitzstaat geltenden Steuern 

unterliegen, was bedeutet, dass sie einer Doppelbesteuerung unterliegen können. Im 

Gegensatz dazu kann der niedrige Satz für direkte Steuern und die relative Abwesenheit 

von Betriebsprüfungen in Saint -Barthélemy sowie Wallis und Futuna zu 

Steuervermeidung oder Steuerhinterziehun g ermuntern. (Siehe Kapitel 2 in Anhang I .) 

 

Bereits vor der Offenlegung der Panama Papers unterlagen selbst die autonomeren ÜLG 

einem zunehmenden Druck in Bezug auf die Regulierung des Offshore-Kapitals. Folglich 

änderten sie alle ihre Gesetzgebung entsprechend (in einigen Fällen dank der Intervention 

des nominell zuständigen Mitgliedstaats), um die Vorschriften einzuführen, die im 

Zusammenhang mit Übereinkommen mit den USA (FATCA) oder den Mitgliedstaaten der 

EU stehen, und die Standards der OECD zu erfüllen. Das Beispiel der Richtlinie 

2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen, die den Kaimaninseln schließlich 

auferlegt wurde, ist beispielhaft für die Art und Weise, in der die Regierung des 

Vereinigten Königreichs einerseits mit dem Rechtsinstrument drohte, das die 

verfassungsrechtliche Regelung formal zulässt, aber andererseits einen Ausgleich für die 

möglichen Nachteile der Umsetzung des EU-Rechtsakts anbot. Andere Gesetze, von denen 

angenommen wird, dass sie ein Gebiet für Offshore-Finanzen attraktiver machen (z. B. ein 

eingeschränkter Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer), werden 

von den ÜLG, in denen sie gelten (d. h. die Britischen Jungferninseln und die 

Kaimaninseln), noch immer verteidi gt.52 

6.2. Politischer Rahmen  

Um diese Analyse in den entsprechenden Kontext zu stellen, werden in diesem Abschnitt 

die historischen Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten und ihren ÜLG, ihre heutige 

Beziehung und die wirtschaftliche Entwicklung in diesen übe rseeischen Ländern und 

Gebieten kurz beleuchtet. 

6.2.1. Historischer Hintergrund  

Man muss die Geschichte der Beziehungen zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten und 

ihren ÜLG kennen, um ihre gegenwärtige Lage jenseits rechtlicher Bestimmungen 

nachvollziehen zu k önnen. Wenn auch das Vereinigte Königreich über genauso viele ÜLG 

verfügt wie die drei anderen Mitgliedstaaten  zusammen, so umfassten die Reste des 

früheren Britischen Empires doch unzählige weitere Gebiete. Wie im Anhang III  erklärt, 

haben andere Länder inzwischen ihre volle Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich 

erlangt (die heutigen ÜLG). Während im Wortlaut der Rechtsakte, die für die Beziehung 

der ÜLG mit dem Vereinigten Königreich konstitutiv sind, nach wie vor der Begr iff 

                                                 
51 Siehe Kapitel 2 in Anhang I , S. 1ð55. 

52 Zur Unterstützung d ieses Arguments führt Chris Blackhurst in seinem Artikel mit der Überschrift 
ăBritainõs Island Tax Havens Need Actionò (Bei den britischen Steueroasen auf den Inseln besteht 
Handlungsbedarf), der am 2. Dezember 2015 im London Evening Standard erschien, Folgendes an: Die 
Regierung hat von den Überseegebieten verlangt, ein Zentralregister des Eigentums an Gesellschaften zu 
veröffentlichen. Premierminister Cameron erklärte, dass das für die Verbesserung der Transparenz und um 
den drängenden Herausforderungen illegaler Finanzierung und Steuerhinterziehung zu begegnen von 
entscheidender Bedeutung sei. Ihm wurde gesagt, wohin er gehen soll. 
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ăKolonieò verwendet wird, setzt sich langsam die Tendenz durch, ihnen so viel 

Selbstverwaltung wie möglich zu gewähren.  

 

Um seine abgelegenen Überseegebiete entlang geografischer Grenzen zu harmonisieren 

und zu versuchen, sie im Einklang mit kulturell en Ähnlichkeiten zu reorganisieren, hat 

das Königreich der Niederlande die Niederländischen Antillen 2010 abgeschafft und zwei 

neue Länder geschaffen: Sint Maarten und Curaçao. Die drei verbleibenden Inseln ð 

Bonaire, St. Eustatius/Statia und Saba ð wurden  zu einem Teil des Landes Niederlande. 

Das hat dazu geführt, dass das Königreich der Niederlande innerhalb seiner 

verfassungsmäßigen Aufstellung heute sechs ÜLG hat, die in eine von zwei Kategorien 

fallen:  

1. die karibischen Länder des Königreichs der Nieder lande (d. h. Aruba, Curaçao 

und Sint Maarten) und  

2. die karibischen Gebiete des Landes Niederlande (d. h. Bonaire, 

St. Eustatius/Statia und Saba). (Siehe Kapitel II des Anhangs II .) 

 

Das entscheidende Merkmal bei der Analyse der französischen ÜLG und ihrer 

Beziehungen untereinander und mit dem französischen Mutterland ist ihre 

Abgeschiedenheit. Diese Gebiete befinden sich in zwei verschiedenen geografischen 

Regionen: dem Pazifischen Ozean (wo auch Neukaledonien, Französisch-Polynesien und 

Wallis und Fortuna liegen) und dem Atlantischen Ozean (wo sich Saint-Barthélemy sowie 

St. Pierre und Miquelon befinden). Beide Regionen sind weit entfernt von der 

Zentralregierung in Paris. Außerdem haben alle diese Gebiete eine gemeinsame koloniale 

Vergangenheit, die dem französischen Verwaltungsmodell folgte, nach dem nur 

französische Beamte aus der Zentralverwaltung im Mutterland Frankreich hohe lokale 

Funktionen innehatten. (Siehe Einführung zu Anhang I .) 

6.2.2. Aktuelle Beziehungen  

Die formale Aufsicht über die Angelegenheiten der britischen ÜLG erfolgt durch das 

Ministerium des Vereinigten Königreichs für auswärtige Angelegenheiten und 

Commonwealth -Fragen, wobei zwischen den betreffenden Behörden regelmäßige 

Kontakte bestehen. Der Gemeinsame Ministerrat ist das höchste politische Forum, das 

Minister des Vereinigten Königreichs, gewählte Führer und Vertreter der ÜLG 

zusammenbringt, ăum F¿hrung und eine gemeinsame Vision f¿r die Gebiete zu bietenò.53 Es 

kann jedoch oft geschehen, dass die lokalen Behörden der praktischen Ausübung der 

Souveränität des Mitgliedstaats über die ÜLG Widerstand entgegenbringen. Ein typisches 

Beispiel ist, dass das Vereinigte Königreich beschuldigt wird, es handele wie eine 

ăKolonialmacht der alten Zeitò.54 Die britische Regierung macht daher nur zurückhaltend 

von ihren verfassungsmäßigen Befugnissen Gebrauch, und auch im Bereich der 

Finanzdienstleistungen ð bei denen der Gouverneur in einigen ÜLG Verantwortung trägt 

ð werden Konsens und Überzeugungsarbeit bevorzugt (siehe Kapitel 4 im Anhang III ). 

Wichtig ist, dass die Aussicht auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

                                                 
53 Auf der offiziellen Website der überseeischen Gebiete des Vereinigten Königreichs findet sich 
unter anderem eine Reihe von 2016 unterzeichneten Noten, betreffend den Informationsaustausch 
über wirtschaftliche Eigentümer.  

54 Siehe Kapitel 3.2 im Anhang III, S.  IIIð158. 

https://www.gov.uk/government/policies/uk-overseas-territories
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Europäischen Union zurr Errichtung eines gesonderten Gemeinsamen Ministerrats über 

europäische Verhandlungen führte, wie in der Erklärung der Sitzung vom November 2016 

angekündigt. 55  

 

In vergleichbarer Weise ist im Königreich der Niederlande die Beziehung zwischen dem 

Land Niederlande und den karibischen Ländern des Königreichs s chwierig. Das wird in 

Kapitel  V des Anhangs II  am Beispiel der Bestrebungen erklärt, eine Integritätskammer in 

dem Land Sint Maarten einzurichten, um auf diese Weise die Integrität des gesamten 

Regierungsapparats von Sint Maarten zu verbessern. Trotz der Bemühungen des Landes 

Niederlande, die Errichtung einer solchen Institution voranzutreiben, da die 

Zusammenarbeit freiwillig ist und auf gutem Willen beruht, wurde das Projekt nach einer 

Entscheidung des Verfassungsgerichts von Sint Maarten, das die Integritätskammer für 

verfassungswidrig erklärte, schließlich auf Eis gelegt.  

 

Ungeachtet der verfassungsmäßigen Änderungen, die hinsichtlich des Status der 

französischen ÜLG seit der Aufhebung des französischen Überseegesetzes im Jahr 1946 

erfolgt sind, liegt dem französischen Recht noch immer die Logik der Dezentralisierung 

zugrunde. Das beinhaltet, dass die Staatsmacht des unitarischen Zentralstaats (in Paris) 

Zuständigkeiten und finanzielle Ressourcen an die nicht souverä nen lokalen Behörden 

überträgt. (Siehe Anhang I .) 

6.2.3. Wirtschaftliches Umfeld  

Die formale Abhängigkeit der ÜLG von den betreffenden Mitgliedstaaten hat einen 

offensichtlichen wirtschaftlichen Aspekt, der bei der Beurteilung ihrer Lag e berücksichtigt 

werden muss. Die Vielfalt der lokal verfügbaren Ressourcen, die geografische Lage, die 

sich auf die Möglichkeiten für Handel, Tourismus und andere Sektoren auswirkt, sowie 

die Größe und die Fähigkeiten der lokalen Bevölkerung tragen alle z u großen 

Unterschieden zwischen dem Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung der ÜLG der EU 

bei. Diejenigen Gebiete, die den Weg der Entwicklung von Offshore -Finanzzentren 

eingeschlagen haben, haben sich im Vergleich zu den anderen ziemlich gut entwickelt, und 

ihre derzeitige Abhängigkeit von diesen Sektoren der Wirtschaft ist ein Problem, das 

Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger nicht einfach vernachlässigen 

können. Gleichzeitig ist die Zusicherung von Stabilität für Touristen und Investoren  

gleichermaßen wichtig.  

 

Im Fall des Vereinigten Königreichs erhalten nur drei ÜLG mit einer ständigen 

Bevölkerung (Montserrat, Pitcairn und St.  Helena mit Nebengebieten) Zuschüsse aus 

Haushaltsmitteln aus London. Außerdem wird das Pro -Kopf -BIP von Bermuda und den 

Kaimaninseln nur von den Falklandinseln übertroffen (die einen Fall für sich darstellen, 

jedoch nicht wegen Offshore-Finanzen). Aus der Sicht der Regierung des Vereinigten 

Königreichs besteht die deutliche Wahrnehmung eines Tauschgeschäfts zwischen 

Selbstverwaltung und Haushaltsangelegenheiten, was ebenfalls den Status quo 

aufrechterhält. Darüber hinaus bieten Geschäfte mit den britischen Überseegebieten für 

                                                 
55 UK-Overseas Territories Joint Ministerial Council - 2016 Communique, London, 15. November 2016. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565228/Overseas_Territories_Joint_Ministerial_Council_2016_Communique.pdf
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die Londoner City (die für sich genommen ein wichtiges Zentrum für 

Finanzdienstleistungen i st) bedeutende Vorteile. 

 

Alle sechs ÜLG des Königreichs der Niederlande sind stark vom Tourismus abhängig. Sie 

erhalten finanzielle Unterstützung von der EU, die während des Zeitraums 2010 ð2014 auf 

andere Sektoren als Finanzdienstleistungen ausgerichtet war (z. B. erneuerbare Energie, 

Bildung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und soziale Entwicklung/Jugend). 

Ihre Finanzdienstleistungen scheinen nicht sehr entwickelt zu sein, bestimmt nicht in 

demselben Ausmaß wie bei den ÜLG des Vereinigten Königrei chs. Weitere quantitative 

Daten zu diesem Thema im Kapitel II des Anhangs  II .  

 

Auf ähnliche Weise scheinen die französischen ÜLG derzeit weder über ein ausreichendes 

wirtschaftliches Fundament noch die notwendige Inf rastruktur zu verfügen, um 

Aktivitäten im Bereich Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu begünstigen. Außerdem 

ist der Bankensektor in den französischen ÜLG zu wenig entwickelt, als dass solche 

Aktivitäten gedeihen könnten. Wie im Fall der Niederlande sind die Hauptsektoren der 

Wirtschaft andere als Finanzen: Tourismus, Baugewerbe, Handel und Bergbau . (Siehe 

Einführung zu Anhang I .) 

6.3. Institutioneller Rahmen  

In diesem Abschnitt wird die Finanzaufsicht in den ÜLG analysiert, die im W esentlichen 

das institutionelle Rückgrat ausmacht, über das die Gesetzgebung umgesetzt wird. Dessen 

Effektivität wird ebenfalls bewertet. In diesem Zusammenhang weist dieser Abschnitt 

sowohl auf strukturelle als auch funktionelle Einschränkungen bei der St euerung von 

Offshore-Praktiken in den ÜLG hin.  

 

 

6.3.1. Finanzaufsicht und internationale Standards  

Wie oben bereits erwähnt, hat erhöhter internationaler Druck die ÜLG der EU dazu 

veranlasst, Bedenken im Hinblick auf Offshore -Finanzzentren wie diejenigen, die durch 

die Panama Papers aufgedeckt wurden, aktiv anzugehen. Die Überwachung der 

Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie sie 

beispielsweise mittels der Empfehlungen der Arbeitsgruppe ăBekªmpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierungò erfolgt, gilt auch f¿r die karibischen 

Gebiete des Landes Niederlande. Die französischen ÜLG erreichen ebenfalls, wie im 

Anhang  I angeführt wird, bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 

der Verbesserung der Steuertransparenz die EU-Standards. Französische Gesetze und 

Abkommen zwischen diesen ÜLG und der französischen Zentralregierung sehen eine 

Zusammenarbeit in Steuerfragen (automatischer Informationsaustausch) mit Standards 

vor, die internatio nalen Anforderungen genügen.  

 

Bei drei der betroffenen ÜLG des Vereinigten Königreichs (Anguilla, Montserrat und 

Turks- und Caicosinseln) ist der Gouverneur unmittelbar für die Aufsicht über den 

Finanzsektor zuständig. In den anderen Gebieten ist das jedoch die Aufgabe der 

Kommissionen für Finanzdienstleistungen, die ihrerseits in Kontakt mit der Regierung des 
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Vereinigten Königreichs stehen (siehe Kapitel 3.4 im Anhang  III ). Ungeachtet der 

Übereinkommen zwischen den Ü LG und den USA (FATCA) gewähren die 

Übereinkommen einzelner Gebiete mit dem Vereinigten Königreich den Steuerbehörden 

(aber nicht der Öffentlichkeit) Zugang zu einer zunehmenden Menge von Daten über 

Offshore-Konten. Noch wichtiger ist, dass die Verpflichtu ng der ÜLG zur Umsetzung des 

Standards der OECD über den automatischen Austausch von Informationen über 

Finanzkonten/einheitliche Buchführungsstandards bereits 2017 zu einer verbesserten 

Lage führen sollte. (Siehe Abschnitt 6.1.3.) 

 

Was die Aufsicht über d ie Einhaltung der Gesetzgebung angeht, die auf die Bekämpfung 

der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung und die Förderung der Steuertransparenz 

ausgerichtet ist, so liegt das teilweise in der Hand der Zentralbanken. Anhang II  zufolge 

werden die Aufsichtsaufgaben im Fall der karibischen Gebiete des Landes Niederlande 

von den Behörden der europäischen Niederlande wahrgenommen, da ihre 

Regierungsführung zentralisiert ist. Die Finanzaufsicht wird daher von der 

niederländischen Zentr alstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, der niederländischen 

Zentralbank und der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte durchgeführt.  

 

Im Gegensatz dazu wird die Aufsicht in den karibischen Ländern des Königreichs der 

Niederlande, die ein bestimmtes Maß an Autonomie genießen, lokal von der Zentralbank 

von Aruba und der Zentralbank von Curaçao und Sint Maarten wahrgenommen. Dort ist 

jedoch die Qualität der Finanzaufsicht und der Durchsetzung der Gesetzgebung in Bezug 

auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung und Steuertransparenz problematisch. In der Tat 

haben zunehmende Bedenken im Hinblick auf die Funktionstüchtigkeit und Integrität der 

Zentralbank von Curaao und Sint Maarten dazu gef¿hrt, dass die ăniederlªndische 

Zentralbank ihre Aufsichtsaktivi tªten auf diese ¿berseeischen Lªnder ausgedehnt hatò. 

Gleichwohl ist die Zusammenarbeit zwischen den karibischen Ländern und dem 

Königreich freiwillig und in der Praxis problematisch, wie in Abschnitt  6.2.2 erklärt. Um 

diese Länder zu beeinflussen, greift die niederlªndische Regierung ăauf weiche 

Instrumente wie den Dialog mit lokalen Behörden oder die Bereitstellung von 

fachmªnnischem Rat zur¿ckò.56 

 

Bei den französischen ÜLG beruht die Bekämpfung der Geldwäsche weitgehend auf 

Verdachtsmeldungen von Fachleuten (z. B. Finanzinstitut en, Wirtschaftsprüfern, Notaren 

und Rechtsanwälten) an die nationalen Aufsichtsbehörden. Es gibt jedoch nur sehr wenige 

Meldungen. Das ist teilweise der Unzulänglichkeit der Kontrollen und Prüfungen vor Ort 

geschuldet. Das Fehlen einer angemessenen Übersicht und die begrenzte Verfügbarkeit 

von Daten bedeuten auch, dass die französischen Behörden Schwierigkeiten haben, 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche nachzuvollziehen. (Siehe Kapitel 3 in Anhan g I.) 

6.3.2. Strukturelle Einschränkungen  

Ungeachtet der Verbesserungen, die am regulatorischen Rahmen der betreffenden ÜLG 

vorgenommen wurden (insbesondere bei denjenigen, die der Souveränität des Vereinigten 

Königreichs unterliegen, bei denen Finanzdienstleistungen ein wichtiger Wirtschaftssektor 

                                                 
56 Anhang  II , S. Ið110 und IIð111. 
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sind), bestehen nach wie vor regulatorische Lücken, die die steuerliche Attraktivität dieser 

Gebiete auf dem Weltmarkt aufrechterhalten. Im Fall des Vereinigten Königreichs kann 

die strukturelle Stellung des Gouverneur s, der dem Minister in London als Leiter der 

lokalen Verwaltung unterstellt ist, zu einem Dilemma führen: Einerseits kann diese 

Stellung dazu dienen, weitere Maßnahmen einzuführen, um die Transparenz von 

Kapitalgeschäften zu erhöhen, und andererseits erlaubt sie, dass man die Wahl hat, 

bestehende Geschäftspraktiken fortzusetzen.  

 

Die karibischen Länder des Königreichs der Niederlande standen auf vergleichbare Weise 

strukturellen Schwächen in Bezug auf die Umsetzung von Grundsätzen guter 

Regierungsführung g egenüber. Während das Königreich prinzipiell eine gute 

Regierungsführung in diesem ÜLG im Rahmen der Finanzaufsicht, öffentlich -privater 

Zusammenarbeit und des privaten Sektors der ÜLG gewährleisten kann, übersetzt sich das 

in der Praxis nicht in konkrete Handlungsmacht. Die Aufsicht wird bei Problemen im 

Hinblick auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche eher eng ausgelegt, was es für die 

Regierung des Königreichs der Niederlande sehr schwierig macht, die Finanzsektoren von 

Aruba, Curaçao und Sint Maarten zu regulieren und zu beaufsichtigen (siehe Kapitel IV in 

Anhang  II ). 

 

Bei den französischen ÜLG sind die geltenden Gesetze betreffend Steuerhinterziehung, 

Geldwäsche und Steuertransparenz, wie bereits erwähnt, ähnlich zu denjenigen im 

Mutterland Frankreich, weshalb sie den Anforderungen der EU entsprechen. Das Ausmaß 

und die Anzahl der Kontrollen darüber, ob diese Gesetze angewendet und durchgesetzt 

werden und ob sie funktionieren, sind jedoch unzureichend. Außerdem verfü gen sowohl 

die Aufsichtsbehörden als auch die Öffentlichkeit in dieser Frage nur über eingeschränkte 

und inkonsistente Daten. (Siehe Kapitel 3 in Anhang I .) 

6.3.3. Funktionelle Einschränkungen  

Neben den oben genannten wirtschaftlichen Erwägungen kann die Umsetzung kürzlich 

eingeführter Regeln in allen ÜLG ein erhebliches Problem darstellen. Im Hinblick auf die 

Aufsicht über die Finanzdienstleistungen, einschließlich derjenigen auf den Kaimaninseln, 

könnte die geringe Anzahl d er erfolgreichen Strafverfolgungen durch die örtlichen 

Behörden ein Hinweis darauf sein, dass einige Regeln nur auf dem Papier bestehen.57 

 

Selbst die besten Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche können unwirksam sein, wenn 

die ÜLG nicht genug Beamte haben, die auch über die erforderlichen Kompetenzen und 

die einschlägigen Instrumente verfügen, um diese Gesetze durchzusetzen. In den 

karibischen Ländern des Königreichs der Niederlande wurde beispielsweise auf 

unzureichende Verwaltungskapazitäten der betreffend en Behörden, einschließlich 

eingeschränkter finanzieller und personeller Ressourcen, als mögliche funktionale 

Schwäche des Systems hingewiesen. Diese setzen sich aus der unzureichenden Erfahrung 

und der mangelnden Kompetenz derjenigen zusammen, die in den relevanten Strukturen 

arbeiten. So scheinen zum Beispiel die örtlichen Behörden von Bonaire, St. Eustatius/Statia 

                                                 
57 Gegenteilig lautende Argumente werden von interessierter Seite (Cayman Finance) in Dorothy 
Scott, Sharing Financial Information angeführt: The Cayman Story Worth Telling, Mondaq Business 
Briefing, 14. März 2017. 
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und Saba trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren aufgrund unzureichender 

Mittel und eines Mangels an Fachwissen, aber auch einer Kultur der Günstlingswirtschaft 

noch immer eher schwach zu sein. Insgesamt gesehen fehlen in dem System (abgesehen 

von der Justiz) die gegenseitigen Kontrollen und Überprüfungen. (Siehe Kapitel II  und VI  

in Anhang  II.)  

 

Den Verwaltungsdiensten, die in den französischen ÜLG für die Durchführung der 

Kontrolle der Steuerhinterziehung und der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche 

zuständig sind, fehlen gleichermaßen die erforderlich en finanziellen Ressourcen, um 

effektiv arbeiten zu können. Darüber hinaus sind sich die Beamten und lokalen Fachleute, 

die in den französischen ÜLG für die betreffenden Dienste arbeiten, wie im Fall der 

Niederlande, der Risiken nicht ausreichend bewusst. (Siehe Anhang I .) 

 

 

7. Der EU-Rahmen  

Wie oben ausgeführt, enthalten die EU-Verträge keine besondere rechtliche Verpflichtung 

für die Mitgliedstaaten, die Anwendung des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in ihren 

ÜLG sicherzustellen, wobei die politische Verantwortlichkeit und die Instrumente in den 

einzelnen Fällen unterschiedlich sind. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass ein 

hohes Maß an ăToleranzò gegenüber diesen Gebieten bereits in den Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe ăBekªmpfung der Geldwªsche und der Terrorismusfinanzierungò kritisiert 

wurde.  

 

Ungeachtet der eingeschränkten (jedoch bestehenden) Verantwortung der betreffenden 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Regulierung der Finanzdienstleistungen in ihren 

jeweiligen ÜLG i st es wichtig, zuerst die Standards zu umreißen, die auf europäischer 

Ebene vorhanden sind, und zweitens die Möglichkeit direkter Beziehungen zwischen den 

betreffenden Ländern und Gebieten einerseits und den EU-Institutionen andererseits zu 

analysieren. 

 

7.1. Initiativen der EU zu Steuerhinterziehung, Geldwäsche und 

Steuertransparenz  

7.1.1. Datenaustausch 

Seit 2005 schreibt die Richtlinie (2003/48/EG) zur Besteuerung von Zinserträgen58 den 

automatischen Informationsaustausch über private Zinserträge zwischen den 

Mitglie dstaaten vor, indem sie den Steuerverwaltungen einen besseren Zugang zu 

Informationen über private Sparer gewährt. Diese Richtlinie macht es möglich, Zinsen, die 

in einem Mitgliedstaat an in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Personen gezahlt 

wurden, na ch den Rechtsvorschriften des steuerlichen Wohnsitzes zu besteuern. Sie wurde 

zuletzt im März 2014 abgeändert, um den Änderungen bei Sparprodukten und den 

Entwicklungen beim Anlegerverhalten, die seit dem Inkrafttreten der Richtlinie im 

                                                 
58 Dorothy Scott: Sharing Financial Information: The Cayman Story Worth Telling, in: Mondaq 
Business Briefing, 14. März 2017. 
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Jahr 2005 erfolgt sind, Rechnung zu tragen. Am 10. November 2015 hob der Rat diese 

Richtlinie jedoch auf, um etwas gegen die erheblichen Überschneidungen zu 

unternehmen, die sich mit anderer Gesetzgebung in diesem Bereich ergeben hatten.59 

 

Im Dezember 2014 hat der Rat die Richtlinie 2014/107/EU zur Änderung der 

Bestimmungen über den automatischen Austausch von Informationen zwischen 

Steuerverwaltungen angenommen. Dabei erweiterte er den Anwendungsbereich dieses 

Informationsaustauschs zwecks Einbeziehung von Zinsen, Dividenden  und anderen Arten 

von Einkünften. Sehr wichtig ist, dass diese Richtlinie einen umfassenden automatischen 

Austausch von Informationen über Finanzkonten vorsieht und besondere Bestimmungen 

für die Identifizierung von Einzelpersonen hinter zwischengeschalte ten Strukturen 

enthält.60 Die Richtlinie trat jedoch erst im Januar 2016 in Kraft, wobei die ersten 

Informationen nicht vor September 2017 ausgetauscht werden. Deshalb lässt sich ihre 

Wirksamkeit, obwohl es sich um einen wesentlichen Schritt vorwärts handel t, derzeit noch 

nicht beurteilen.  

 

Im Rahmen des Steuertransparenzpakets der EU61 wurde der automatische 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über ihre Steuervorbescheide 

eingeführt. In diesem Rahmen werden Kontextinformationen (Umsatz, Anzahl  der 

Arbeitnehmer und Art der Aktivitäten) als wesentlich angesehen, um eine sachkundige 

Analyse zu ermöglichen, ebenso wie ihre Offenlegung gegenüber jedem Land, in dem das 

Unternehmen aktiv ist, was ebenso für diejenigen Steuerhoheitsgebiete gilt, die keine 

verantwortungsvolle Staatsf¿hrung in Steuerfragen wahren (ăSteueroasenò). Es sind 

Gesamtzahlen für die Geschäfte in anderen Steuerhoheitsgebieten im Rest der Welt 

erforderlich.  

 

Die Steuertransparenz innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten wird auch  durch nach 

Ländern gegliederte Rechnungslegung gewährleistet, die einen Rahmen bietet, innerhalb 

dessen Unternehmen der Rohstoff- und Holzfällindustrie ihre Zahlungen an Regierungen 

in Bezug auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen veröffentlichen müssen. Dies wurde 

im Rahmen des Aktionsplans zur Unternehmensbesteuerung  der EU entwickelt und 

richtet den Fokus auf Maßnahmen für eine gerechtere und effizientere 

Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt, einschließlich einer Neuauflage der 

Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) und 

Ideen zur Integration neuer OECD/G20 -Maßnahmen zur Bekämpfung der Erosion der 

Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung (BEPS) auf EU-Ebene.62  

 

                                                 
59 Rat der Europäischen Union: Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen aufgehoben, 
Pressemitteilung, 796/15, 10. November 2015. 

60 Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im 
Bereich der Besteuerung, ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1ð29. 

61 Europäische Kommission: Bekämpfung der Steuervermeidung von Unternehmen ð  Kommission 
präsentiert Steuertransparenzpaket, Pressemitteilung, IP/15/46 10, Brüssel, 18. März 2015. 

62 Siehe Public Country -By-Country Reporting / Corporate Tax Transparency , Bank- und 
Finanzwirtschaft, Eur opäische Kommission, 23. November 2016. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/action-plan-corporate-taxation_de
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-savings-taxation-directive-repealed/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0107
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm#cbcr-payments
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In der Zwischenzeit hat die Europäische Kommission, wie sie in ihrer Mitteilung vom 5. 

Juli 2016 über weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung dargelegt hat,63 weitere 

Änderungen der Richtlinie für eine bessere Überwachung der auszutauschenden 

Informationen vorgeschlagen und hat auch einen Vorschlag zur Änderung der Vierten 

Geldwäscherichtlinie (2015/849/EU) (wird behandelt im Abs chnitt  7.1.2.) und der Ersten 

Gesellschaftsrechtrichtlinie (2009/101/EG) im Hinblick auf eine Verbesserung der 

Transparenz bei Finanztransaktionen unterbreitet.  

 

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen sollen die 

rechtlichen und prak tischen Instrumente, die den Behörden für ihren Kampf gegen 

Abgabenverkürzung und Steuerhinterziehung an die Hand gegeben wurden, noch weiter 

verbessern. Zudem unternahm die Europäische Kommission eine Konsultation , um 

Meinungen zu erheben, welches der bestmögliche Ansatz ist, um die Aufsicht bei der 

Steuerplanung zu verbessern und zu gewährleisten, dass wirksame Abschreckungsmittel 

auf Förderer und Wegbereiter aggressiver Methoden angewendet werden.64 

7.1.2. Bekämpfung der Geldwäsche  

Die EU hat die Mitgliedstaaten  bereits 1997 in ihrem ăAktionsplan zur Bekªmpfung der 

organisierten Kriminalitªtò dazu verpflichtet zu pr¿fen, ăwelche MaÇnahmen getroffen 

und welche geeigneten Schutzvorkehrungen eingeführt werden könnten, um dagegen 

vorzugehen, dass Täter aus dem Bereich der organisierten Kriminalität Finanzzentren und 

Offshore-Einrichtungen nutzen, insbesondere wenn diese an Orten gelegen sind, die der 

Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten unterliegenò.65 

 

In Übereinstimmung mit diesem Ziel hat die EU eine Geldwäscherichtl inie erstellt, die 

derzeit zum vierten Mal überarbeitet wird. Bereits die Vierte Geldwäscherichtlinie vom 20. 

Mai 2015 ermächtigte die EU dazu, Drittländer mit strategischen Defiziten im Bereich der 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierun g zu identifizieren (in der 

EU als ăListe der Drittlªnder mit hohem Risikoò bekannt), und verpflichtete die 

Mitgliedstaaten, verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf 

Finanzflüsse anzuwenden, die aus den aufgeführten Ländern kommen oder  in diese 

Länder gehen.66 Der darauf folgende Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen 

                                                 
63 Europäische Kommission: Mitteilung über weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und 
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament und den Rat, COM(2016) 451 final, Straßburg, 5. Juli 2006. 

64 Die Ergebnisse sind noch nicht verfügbar. Siehe Europäisches Parlament, Antwort von Herrn 
Moscovici i m Namen der Kommission (nur in englischer Sprache), Parlamentarische Anfragen, E-
007427/2016, 1. Dezember 2016. 

65 Aktionsplan zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität  (Vom Rat angenommen am 28. April 
1997),  ABl. C 251 vom 15.8.1997, S. 6. 

66 Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20. Mai 2015, ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73ð117. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0451&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0451&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0451&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-007427&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-007427&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:51997XG0815&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
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Terrorismusfinanzierung forderte die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine Vorverlegung des 

Umsetzungstermins auf Ende 2016 zu verständigen.67 

 

Die Fünfte Geldwäscherichtlinie, die von der Europäischen Kommission infolge der 

Aufdeckung der Panama Papers vorgeschlagen wurde, verspricht die vorhergehende 

Richtlinie zu stärken. Im Einzelnen geht es um Folgendes: 

¶ Voller öffentlicher Zugang zu den Registern der Mitgliedstaat en über 

wirtschaftliche Eigentümer, bei denen es sich um Unternehmen und geschäftsnahe 

Treuhandgesellschaften handelt. 

¶ Eine direkte gegenseitige Verbindung zwischen den Registern, um die 

Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten zu erleichtern.  

¶ Erweiterung der den Behörden zur Verfügung stehenden Informationen auf 

bestehende sowie neue Konten zwecks Kontrollen über die Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten. Es besteht die Hoffnung, dass diese Maßnahme verhindert, 

dass Konten, die potenziell für illegale Aktivität en genutzt werden, der Erfassung 

entzogen werden. Passive Unternehmen und Treuhandgesellschaften, wie 

diejenigen, die in den Panama Papers genannt werden, werden auch einer 

schärferen Prüfung und strengeren Regeln unterworfen werden.  

 

Insgesamt konzentriert sich dieser überarbeitete Vorschlag zur Bekämpfung der 

Geldwäsche auf Facetten der Steuertransparenz, die zur Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung in den ÜLG beitragen könnten, die unter der strengen Kontrolle der 

Mitgliedstaaten stehen. Die oben genannten Maßnahmen zielen unter anderem darauf ab 

zu verhindern, dass sich Finanztransaktionen der Erfassung durch die Mitgliedstaaten 

entziehen und in Offshore -Steueroasen einschließlich der ÜLG verborgen werden. Nach 

der Argumentation von Collovà ist jedoch unkl ar, ob sich der Vorschlag der Europäischen 

Kommission für die Fünfte Geldwäscherichtlinie ăje nach Standort eines Unternehmens 

unterschiedlich auswirken könnte, ob es also in einem Drittland ð d. h. in Europa (Schweiz, 

Monaco) oder außerhalb von Europa; in Überseeländern und Territorien eines Mitgliedstaats (z. B. 

Britische Jungferninseln, Kaimaninseln und Anguilla); in der britischen Krone unterstehenden 

Gebieten (Insel Man, Guernsey und Jersey) ð oder in einem Mitgliedstaat ansªssig istò.68 

7.2. Einfluss der EU auf die ÜLG  

Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf die Besteuerung war bereits Gegenstand einer 

vom TAXE-2-Ausschuss im Juni 2016 erstellten eingehenden Analyse.69 Im Licht des 

Artikels  355 AEUV ist die direkte Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf die ÜLG auf 

                                                 
67 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: ein 
Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung, COM/2016/050 final, 
Straßburg, 2. Februar 2016. 

68 Claudio Collovà: Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, Erste Bewertung einer Folgenabschätzung der Kommission, PE 587.354, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Brüssel, Oktober 
2016, S. 7. 

69 Wessel Guersen: Influence of EU Law on Taxation in the EU Member Statesõ Overseas Territories and 
Crown Dependencies, PE 578.989, Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, 
Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Brüssel, Juni 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587354/EPRS_BRI(2016)587354_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587354/EPRS_BRI(2016)587354_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
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die Assoziierungsregelung des Vierten Teils des AEUV und den Übersee-

Assoziationsbeschluss ð derzeit in seiner achten Fassung, wie vom Beschluss 2013/755/EU 

des Rates vom 25. November 2013 angenommen ð begrenzt.70 Daher gelten die materiellen 

Regeln des Gemeinschaftsrechts wie diejenigen über den Binnenmarkt und staatliche 

Beihilfen nicht.  

 

Gleichwohl hat der jüngste Übersee-Assoziationsbeschluss die EU, wie im angehängten 

Beitrag zur Fallstudie des Königreichs der Niederlande ( Kapitel III in Anhang  II ) dargelegt 

wird, nicht nur mit weichen, sondern auch mit harten Instrumenten ausgestattet. So sieht 

er beispielsweise vor, dass die Europäische Kommission die Befugnis hat, finanzielle 

Beihilfen für die ÜLG zurückz uziehen oder zu kürzen. Auf diese Weise hat die EU bei 

Themen in Verbindung mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung einigen Einfluss (d.  h. 

Einwirkungsmöglichkeiten) auf die ÜLG.  

7.2.1.  Pflichten der ÜLG nach dem Übersee -

Assoziationsbeschluss  

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass der Übersee-Assoziationsbeschluss mit einer in 

Ziffer  31 seiner Präambel dargelegten Grundüberlegung auch Finanzdienstleistungen 

abdeckt: 

 

ăDie Zusammenarbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen zwischen Union und ¦LG sollte den 

Aufbau eines sicheren, solideren und transparenteren Finanzsystems unterstützen, das für die 

Stärkung der globalen finanziellen Stabilität und die Unterstützung des nachhaltigen Wachstums 

unverzichtbar ist. Die Anstrengungen in diesem Bereich sollten sich auf die Übernahme 

international vereinbarter Standards und die Angleichung der ÜLG-Rechtsvorschriften an den 

Besitzstand der Union im Bereich Finanzdienstleistungen konzentrieren. Entsprechende 

Aufmerksamkeit sollte auch dem Ausbau der Verwaltungskapazitäten der Behörden in den ÜLG, 

auch auf dem Gebiet der Aufsicht, gewidmet werden.ò71 

 

Die einschlägigen Artikel (Artikel  70ð73) des Übersee-Assoziationsbeschlusses sehen eine 

Zusammenarbeit zwischen den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden in Bezug auf 

international e Finanzdienstleistungen sowie im Steuerbereich vor. Im Hinblick auf die 

Regulierungsangleichung wird festgestellt, dass ă[d]ie Union und die ¦LG [...] die regulative 

Konvergenz mit anerkannten internationalen Regulierungs- und Überwachungsstandards im 

Bereich Finanzdienstleistungen [fºrdern]ò (Artikel  71 Übersee-Assoziationsbeschluss). Die 

oben erwähnte eingehende Analyse schlägt auch vor, dass sich die Mitgliedstaaten 

freiwillig dazu verpflichten zu gewährleisten, dass ihre ÜLG keine Steueroasen werden. 72 

Da dieser Artikel in der Tat jedoch folgenden Wortlaut hat: ăWenn es angezeigt ist oder das 

betreffende ÜLG darum ersucht, können die Union und die ÜLG Anstrengungen unternehmen, 

éò, behaupten die Experten, die die Fallstudie ¿ber das Kºnigreich der Niederlande 

erstellt haben, dass es Sache des Rates sei klarzustellen, wann es angezeigt ist, eine engere 

                                                 
70 ABl. L  344 vom 19.12.2013, S. 1. 

71 ABl. L  344 vom 19.12.2013, S. 1. 

72 Wessel Guersen: Influence of EU Law on Taxation in the EU Member Statesõ Overseas Territories and 
Crown Dependencies, PE 578.989, Fachabteilung A: Wirtschafts - und Wissenschaftspolitik, 
Generaldirektion interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Juni 2016, S. 24. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
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Angleichung der Rechtsvorschriften der EU und der ÜLG zu fördern, da es sich bei dem 

Übersee-Assoziationsbeschluss um einen Beschluss des Rates handelt.73 

7.2.2. Pflichten gemäß der Assoziierung der überseeischen Länder 

und Gebiete mit der Europäischen Union  

Die EU, die ÜLG und die Mitgliedstaaten haben ein gemeinsames Interesse daran, 

zusammen die Herausforderungen und Chancen, die durch die Globalisierung enstanden 

sind, und das Bedürfnis anzugehen, nachhaltige Entwicklungs - und 

Zusammenarbeitsstrategien zu unterstützen, wie in dem gemeinsamen Positionspapier 

der ÜLG und der Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2011 betont wird. 74  

 

Europäische Politiken wirken sich zunehmend auf die Interessen der ÜLG aus. Der 

politische und technische Dialog zwischen den politischen Entscheidungsträgern der EU 

und den ÜLG trägt zu der Beziehung EUðÜLG bei. Der Übersee-Assoziationsbeschluss 

sorgt für einen Dialog auf breiter Grundlage, um es  der EU, allen ÜLG und den 

Mitgliedstaaten, mit denen sie verbunden sind, zu ermöglichen, einander über die 

Grundsätze, detaillierten Verfahren und Ergebnisse der Assoziierung zu konsultieren. 

Dieser Dialog nimmt unter anderem die Form eines ÜLG -EU-Dialogf orums an, das als das 

ă¦LG-EU-Forumò bezeichnet wird und jªhrlich tagt, um Behörden der ÜLG sowie 

Vertreter der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission zusammenzubringen.  75 

 

Die ăPartnerschaftsarbeitsgruppenò, die unter dem vorhergehenden ¦bersee-

Assoziationsbeschluss eingerichtet wurden, sind Teil des gemäß Artikel 13 vorgesehenen 

Politikdialogmechanismus des neuen Übersee-Assoziationsbeschlusses, der am 1. Januar 

2014 in Kraft trat,. Ihre Stärke besteht darin, dass sie die Teilnahme und das Engagement 

aller relevanten Interessenträger, einschließlich derjenigen aus den ÜLG, ermöglichen.  

 

Die Partnerschaftsarbeitsgruppe über Finanzdienstleistungen ist ein Forum für 

Diskussionen über neue Gesetzgebung zu Besteuerung und Geldwäsche, die Fachleute der 

ÜLG für Finanzdienstleistungen mit Vertretern der ÜLG in der EU, Personal des 

technischen Unterstützungsteams der Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete 

mit der Europäischen Union (OCTA) und Vertreter der Kommission (GD Binnenmarkt 

und Dienstlei stungen, GD Steuern und Zollunion und der Task Force ÜLG) sowie 

überseeische Fachleute für Finanzdienstleistungen (z. B. von Anguilla, Britische 

Jungferninseln und Grönland) zusammenbringt.  

 

So informierte die Partnerschaftsarbeitsgruppe über Finanzdienst leistungen 

beispielsweise die ÜLG auf ihrer Sitzung am 22. Januar 2014 konkreter über die 

erheblichen Änderungen, die an der Geldwäscherichtlinie vorgenommen werden würden. 

                                                 
73 Anhang  II , S. IIð108. 

74 Joint Position Paper of the Governments of the Kingdom of Denmark, the French Republic, the Kingdom of 
the Netherlands, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Overseas Countries and 
Territories on the Future of Relations between the Overseas Countries and Territories and the European Union, 
Noumea, 28. Februar 2011. 

75 Siehe die Website der Association of the Overseas Countries and Territories of the European Union, 
undatiert.  

http://www.octassociation.org/IMG/pdf/joint_position_280211.pdf
http://www.octassociation.org/IMG/pdf/joint_position_280211.pdf
http://www.octassociation.org/IMG/pdf/joint_position_280211.pdf
http://www.octassociation.org/political-dialogue-eu-oct-ms
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Die Teilnehmer untersuchten auch den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine  

neue Richtlinie zur Besteuerung von Zinsertrªgen und den ăAktionsplan zur Verstªrkung 

der Bekªmpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehungò der EU.76 Sie wies auch 

darauf hin, dass die ÜLG den Entscheidungsprozess über die Richtlinie über ihre 

Mitglieds taaten, die im Rat vertreten sind, beeinflussen können. Es gab auch Gespräche 

über die Einrichtung eines Konsultationsmechanismus zwischen den ÜLG und den 

Dienststellen der Europäischen Kommission auf Expertenebene mit dem Ziel der 

Förderung der Zusammenarbeit und des Austauschs im Bereich der 

Finanzdienstleistungen.77 

7.3. Ansätze für eine proaktivere EU  

Der neue Übersee-Assoziationsbeschluss enthält gewisse Bestimmungen zur 

Zusammenarbeit in Bezug auf Finanzdienstleistungen, die vorsehen, dass sie nur 

ausgeführt werden, wenn die ÜLG dies wünschen. Innerhalb dieses Rahmens kann die EU 

wohl kaum erwarten, dass die ÜLG dem Beschluss über die FATF-Empfehlungen hinaus 

nachkommen werden. 

 

Dennoch überträgt der neue Übersee-Assoziationsbeschluss mit seinem Artikel  90 

Absatz 1 die Befugnis auf die Europäische Kommission, finanzielle Beihilfen für die ÜLG 

zurückzuziehen oder zu kürzen, was ihr eine Einflussmöglichkeit gibt, die dazu genutzt 

werden kann, die ÜLG dazu zu ermuntern, Geldwäsche und Steuerhinterziehung 

effekti ver zu bekämpfen und Steuertransparenz zu fördern. Die primäre Verantwortung 

für die Finanzaufsicht über die EU -Mittel liegt bei den ¦LG. In diesem Sinn ăweisen diese 

Entwicklungen im Recht der EU f¿r ihre ¿berseeischen Lªnder und Gebieteò, wie von den 

Experten, die die Fallstudie ¿ber die Niederlande erstellt haben, dargelegt wird, ăauf eine 

Absetzbewegung hin, weg von dem traditionellen Paradigma der Beziehung zwischen der 

EU und den ÜLG auf der Grundlage einer einseitigen, klassischen Entwicklungs - und 

Unterstützungszusammenarbeit hin zu einer wechselseitigeren Partnerschaft zwischen 

den beiden Parteienò.78 

 

Im Rahmen des EU-Pakets zur Bekämpfung der Steuervermeidung wurden erste Schritte 

zur Erstellung einer Liste nicht kooperativer Steuerhoheitsgebiete u nternommen. Die Liste 

soll Ende 2017 abgeschlossen sein. Auf seiner Sitzung am 8. November 2016 einigte sich 

der Rat der europªischen Finanzminister auf Kriterien f¿r die anstehende ăschwarze Listeò 

nicht kooperativer Steuerhoheitsgebiete. Die schwarze Liste wurde als ein ăScoreboardò 

von Hoheitsgebieten von Drittländern (einschließlich mit Mitgliedstaaten verbundener 

ÜLG) erstellt, das nach neutralen Indikatoren bewertet wurde: ihre wirtschaftlichen 

Verbindungen mit der Europäischen Union, ihre finanzielle n Aktivitäten und 

Stabilitätsfaktoren. Ihnen wurden dann Risikostufen zugeteilt, wie ihr Grad an 

                                                 
76 Europäische Kommission: Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat {SWD(2012) 
403 final} {SWD(2012) 404 final}, COM(2012) 722 final, Brüssel, 6. Dezember 2012. 

77 Association of the Overseas Countries and Territories of the European Union: Working Party 
Meeting on Financial Services, 8. Mai 2014. 

78 Anhang  II , S. IIð112. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2012_722_de.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2012_722_de.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2012_722_de.pdf
http://www.octassociation.org/working-party-meeting-on-financial-services
http://www.octassociation.org/working-party-meeting-on-financial-services
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Transparenz und ihre potenzielle Verwendung von Sondersteuerregelungen. 79 Von den 

zehn auf dem Scoreboard wegen ihrer niedrigen Steuersätze gelisteten Hoheitsgebieten 

sind vier britische ÜLG, nämlich Anguilla, Bermuda, die Britischen Jungferninseln und die 

Kaimaninseln. Es wird über Sanktionen diskutiert, die die EU über die in der Endfassung 

der Liste enthaltenen Länder verhängen könnte. Zu den diskutierten Opti onen gehören 

die Einführung zusätzlicher Steuern, nämlich ăQuellensteuernò, oder der Wegfall von 

Steuervergünstigungen.80 

 

Des Weiteren haben die Experten, die den Beitrag über die ÜLG der Niederlande erstellt 

haben, dargelegt, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die 

potenzielle Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts zunehmend dergestalt ausweitet, 

dass auch andere Bereiche des Vertrags einbezogen werden. Konkret legten sie dar, dass 

Artikel  267 AEUV zu Vorabentscheidungen auf die ÜLG anwendbar ist und dass die 

Rechte, die in Teil II AEUV Unionsbürgern gewährt werden, auch für ÜLG -Bürger gelten, 

die die Staatsangehörigkeit einer der Mitgliedstaaten haben. (Siehe Kapitel  III in 

Anhang  II .) 

 

 

8. Schlussfolgerungen: Weiteres Vorgehen  

Die EU-Verträge enthalten keine besonderen rechtlichen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten, die Anwendung des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in ihren ÜLG 

sicherzustellen. Die politische Verantwortlichkeit ist jedoch i n allen vier Fällen (Dänemark, 

Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich) gegeben.  

 

Die Geschichte dieser Länder und Gebiete hat zu unterschiedlichen Niveaus tatsächlicher 

Abhängigkeit geführt, wobei einige ÜLG großen regulatorischen Fre iraum genießen (der 

in einigen Fällen dazu genutzt wurde, um Bedingungen zu schaffen, die das Wachstum 

von Offshore-Finanzdienstleistungen zuließen) und andere unter der strikten Kontrolle 

europäischer Hauptstädte verbleiben. Im Fall der Ersteren ð insbesondere der ÜLG des 

Vereinigten Königreichs, die ihre wirtschaftlichen Aktivitäten auf bestimmte Sektoren der 

Finanzmärkte ausrichten ð wurden bestimmte internationale Standards in den letzten 

Jahren eingeführt, auch als Folge des Drucks ihrer souveränen Mitgliedstaaten. Jedoch 

geben immer noch unzählige gesetzgeberische Lücken sowie Einschränkungen aufgrund 

wirtschaftlicher Erwägungen und die Herausforderungen der praktischen Umsetzung 

Anlass zu Bedenken.  

 

Obwohl einige der EU-Überseegebiete Offshore-Finanzzentren sind, ist die Kategorie 

ă¦LGò nicht von vornherein eine ausreichende Bedingung f¿r solche Aktivitªten und 

somit für ein erhöhtes Risiko von Steuerhinterziehung und/oder Geldwäsche. Das 

Wachstum des Sektors der Finanzdienstleistungen in diesen ÜLG, die in den Panama 

Papers aufscheinen und auch in anderen Veröffentlichungen über Offshore -Praktiken 

                                                 
79 Europäische Kommission:  Gemeinsame EU-Liste von Drittstaaten für Steuerzwecke, GD Steuern 
und Zollunion, Brüssel, 6.  April 2017. 

80 Simon Bowers: UK Overseas Territories Could Be Affected by EU Tax Crackdown , The Guardian, 
15. September 2016. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_de
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/uk-overseas-territories-eu-tax-crackdown-economic-sanctions
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genannt wurden, 81 beruhte weitgehend auf niedriger (oder nicht vorhandener) 

Körperschaftsteuer, einem erheblichen Geheimhaltungsniveau im Hinblick auf die 

Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften und/oder Bankkonten und der Leichtigkeit, mit 

der die Mittel unabhängig von ihrem Ursprung transferiert werden können.  

 

In dem als Anhang beigefügten Beitrag über die ÜLG des Königreichs der Niederlande 

wird vorgeschla gen, dass die EU als Ganzes die Chance ihrer direkten Beziehungen zu 

diesen Ländern und Gebieten (insbesondere im Rahmen des Übersee-

Assoziationsbeschlusses) dazu nutzen sollte, auf diejenigen ÜLG, die internationale 

Standards der Steuerzusammenarbeit und Steuertransparenz nicht befolgen, Druck 

auszuüben. Das könnte insbesondere im Fall der karibischen Länder des Königreichs der 

Niederlande von Bedeutung sein, bei denen das Königreich selbst nur eingeschränkte 

Interventionsmöglichkeiten hat. Dieses Risiko w äre natürlich viel geringer, wenn nicht 

andere Länder (die als solche von den Mitgliedstaaten völlig unabhängig sind) 

Unternehmen und Einzelpersonen weltweit die Möglichkeiten von Steueroasen bieten 

würden. Im weiteren Sinne könnte die EU dieselben Methode n im Hinblick auf Grönland 

mittels der besonderen Abkommen anwenden, die die EU mit diesem Land unterzeichnet 

hat. 

 

In dem als Anhang beigefügten Beitrag über die französischen ÜLG wird die Ansicht 

vertreten, dass Frankreich als Modell für die ÜLG anderer Mitgliedstaaten dienen könnte. 

Die französischen ÜLG sind bisher nicht völlig autonom, haben jedoch ein 

dezentralisiertes Regierungssystem, weshalb EU-Richtlinien und europäische und 

internationale Standards gelten. In dieser Hinsicht könnte das Land Niede rlande eine 

wichtige Rolle dabei spielen, die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der 

einschlägigen Gesetzgebung in den karibischen Gebieten (Bonaire, St. Eustatius/Statia 

und Saba) sicherzustellen, die zu seinem Staatsgebiet gehören. 

 

Zu den anderen häufi g vorgeschlagenen Lösungen gehören die Einrichtung eines 

internationalen Registers der Begünstigten von Briefkastenfirmen und ein 

systematischerer Austausch nationaler Verzeichnisse. Die Notwendigkeit, das 

Übereinkommen über den Informationsaustausch in St euersachen, der 2017 eingeführt 

werden soll, automatisch auf so viele Länder wie möglich über jene 100 hinaus 

auszudehnen, die sich zur Teilnahme bereit erklärt haben, wurde ebenfalls hervorgehoben. 

Jedes Land, innerhalb oder außerhalb der EU, das den Informationsaustausch verweigern 

würde, liefe Gefahr, auf die schwarze Liste gesetzt zu werden. Es geht darum, globale 

Lösungen für das globale Problem der Steueroasen zu haben. Nur den Investitions - und 

Geldfluss in die ÜLG der EU zu kontrollieren würde bedeuten, das Problem einfach 

woandershin zu verlagern. Steuerhinterzieher und Geldwäscher würden neue Methoden 

                                                 
81 Siehe zum Beispiel Esmé Berkhout: Tax Battles - The Dangerous Global Race to the Bottom on Corporate 
Tax, Oxfam, Dezember 2016.  

https://www.oxfam.org/en/research/tax-battles-dangerous-global-race-bottom-corporate-tax
https://www.oxfam.org/en/research/tax-battles-dangerous-global-race-bottom-corporate-tax
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und Offshore -Oasen in wohlhabenden Ländern finden, wie in bestimmten US -

Bundesstaaten82 und EU-Mitgliedstaaten, 83 um aus einer solchen Lage Vorteile zu ziehen. 

 

                                                 
82 Siehe zum Beispiel Isabelle Ioannides: EU-US Trade and Investment Relations: Effects on Tax Evasion, 
Money Laundering and Tax Transparency, Ex-Post Impact Assessment, PE 598.602, Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Brüssel, März 2017. 

83 Siehe zum Beispiel Brigitte Unger: Offshore Activities and Money Laundering: Recent Findings and 
Challenges, PE 595.371, Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, Generaldirektion 
interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, Brüssel, März 2017, S. 22. Siehe auch Manon Aubry 
und Thomas Dauphin: Opening the Vaults: The Use of Tax Havens by Europeõs Biggest Banks, Oxfam 
International, 27. März 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/598602/EPRS_IDA(2017)598602_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/598602/EPRS_IDA(2017)598602_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/598602/EPRS_IDA(2017)598602_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-opening-vaults-banks-tax-havens-270317-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-opening-vaults-banks-tax-havens-270317-en.pdf
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Zusammenf assung  

Die in den französischen ÜLG (Saint-Barthélemy, St. Pierre und Miquelon, Wallis und 

Futuna, Französisch-Polynesien und die gesamten vier Gebietskörperschaften von 

Neukaledonien) geltenden Vorschriften erfüllen bei der Bekämpfung internationaler 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche sowie in Bezug auf die Steuertransparenz die 

Standards der Europäischen Union. Die Untersuchung dieser Vorschriften, aber auch der 

Weise, in der sie umgesetzt werden, zeigt, dass die französischen ÜLG in letzter Instanz 

kaum eine Gefahr für die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union darstellen.  

 

Die Steuerlast wiegt in diesen ÜLG ausreichend schwer, um zu gewährleisten, dass sie 

nicht als Steueroasen angesehen werden. Außerdem wurden die europäischen Regeln 

zur Bekämpfung der Geldwäsche größtenteils durch französisches Recht umgesetzt. 

Schlussendlich sorgen das französische Recht und Übereinkommen zwischen diesen 

ÜLG und dem französischen Zentralstaat dafür, dass die administrative 

Steuerzusammenarbeit (Informationsaustausch) so organisiert ist, dass sie den 

anspruchsvollsten internationalen Standards genügt.  

 

Im Gegenzug kann man darauf verweisen, dass die französischen ÜLG nicht völlig 

autonom sind und keine Souveränität haben. Diese dezentralisierten lokalen Behörden 

unterliegen der relativen Kontrolle des Zentralstaats, die ihnen je nach den Umständen 

mehr oder weniger Autonomie gewährt. In den Bereichen, die Gegenstand dieser Studie 

sind, ist diese Autonomie relativ schwach.  

 

Außerdem begünstigen in den französischen ÜLG weder der wirtschaftliche Kontext 

noch die Infrastruktur Aktivitäten im Bereich von Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. 

Insbesondere ist der Bankensektor zu wenig entwickelt, um ein lokales Engagement in 

diesen verwerflichen Praktiken zuzulassen.  

 

Angesichts der administrativen Mittel, die eingesetzt werden, um den oben erwähnten 

Rechtsrahmen umzusetzen, und der Besonderheiten der betroffenen ÜLG sind 

Fortschritte selbstverständlich noch möglich. Vorausgeschickt sei, dass zu wenig Daten 

verfügbar sind , um die tatsächliche Effektivität der Umsetzung der Regulierung 

bewerten zu können. Dazu kommt, dass die Verlässlichkeit dieser Daten unzureichend 

ist. 

 

Folglich könnte es für die Verwaltungsdienste, die für die Durchführung von Kontrollen 

verantwortlich sind, vorteilhaft sein, wenn sie über mehr Ressourcen verfügen würden. 

Damit wäre mehr Kontrolle möglich und es würden mehr Daten zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig würde das Risikobewusstsein der Fachleute vor Ort steigen. 

 

Gleichwohl müssen diese nachteiligen Aspekte relativiert werden. Angesichts ihrer 

wirtschaftlichen, sozialen und geografischen Lage auf der einen Seite und den 

Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite (insbesondere im Bankwesen) zur 
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Verfügung stehenden Strukturen begünstigen die fr anzösischen ÜLG im Allgemeinen 

nicht die Entwicklung internationaler betrügerischer Praktiken.  

 

Daraus folgt, dass die französischen ÜLG als ein Modell für die ÜLG anderer 

Mitgliedstaaten dienen können. Ohne die Kompetenz und die Autonomie Letzterer 

infrag e stellen zu wollen, wäre es vielleicht angemessen, wenn dort ebenso wie in den 

französischen ÜLG Regulierungen, die den europäischen Regulierungen und Standards 

ähnlich sind, im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die 

Verwaltungszusammenarbeit gelten würden.  

1. Einleitung  

Diese Einleitung stellt die Institutionen der fünf französischen überseeischen Länder 

und Gebiete (im Weiteren ă¦LGò) vor und legt im Anschluss ihre wirtschaftliche und 

soziale Lage dar. 

 

Bereits hier sollen zwei vorläufige Klars tellungen in Bezug auf die Bestimmung und 

den Status der betreffenden Gebiete getroffen werden. 

 

Erste Klarstellung: Bestimmung der fünf betroffenen Gebiete.  Nach dem Recht der 

Europäischen Union sind die französischen ÜLG folgende:  

- Saint-Barthélemy, 

- St. Pierre und Miquelon,  

- Wallis und Futuna,  

- Französisch-Polynesien 

- und die Gruppe, die aus den vier Gebieten Neukaledoniens (im Weiteren 

ăNeukaledonienò) besteht. 

 

Diese Gebiete gehören zu zwei geografischen Zonen, die sehr weit voneinander 

entfernt sind: dem Pazifischen Ozean bei Neukaledonien, Französisch-Polynesien und 

Wallis und Futuna, dem amerikanischen Rand des Atlantischen Ozeans bei Saint-

Barthélemy und St. Pierre und Miquelon. Diese Gebiete sind auch geprägt von ihrer 

Abgelegenheit vom französischen Mu tterland und dem europäischen Kontinent: 

St. Pierre und Miquelon ist 4  270 km von Paris entfernt, bei Saint-Barthélemy sind es 

6 800 km und Französisch-Polynesien und Neukaledonien sind 15 700 km bzw. 

16 700 km weit weg.  

 

Zweite Klarstellung: Die französis chen ÜLG sind dezentralisierte (nicht souveräne) 

Gebietskörperschaften, keine unabhängigen Einheiten.  Für den weiteren 

Argumentationsgang dieser Studie ist es wichtig festzuhalten, dass die französischen 

ÜLG im Unterschied zu anderen ÜLG nicht völlig unabh ängig, sondern nicht einmal 

autonom sind. Zudem haben sie keine Souveränität. Sie sind lediglich 

Gebietskörperschaften: Wie alle französischen Gebietskörperschaften sind sie 

dezentralisiert und üben die Zuständigkeiten, mit denen der Staat sie betraut hat (und 

die er wieder an sich ziehen kann), innerhalb des Rahmens eines Einheitsstaats aus. 
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Die französischen überseeischen Gebiete bestehen nicht nur aus diesen ÜLG (die im 

franzºsischen Verfassungsrecht als ăCollectivit®s dõOutre-Merò (¿berseeische 

Gebietskºrperschaften, im Weiteren ăCOMò) bezeichnet werden, sondern auch aus 

¿berseeischen Gebietskºrperschaften, die als ăD®partements dõOutre-Merò (im 

Weiteren ăDOMò f¿r ¿berseeische Departements) bezeichnet werden, die regionalisiert 

wurden (im Weiteren ăROMò f¿r ăR®gions dõOutre-Merò: ¿berseeische Regionen). 

Dazu gehören Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion und Mayotte. In dem 

Ausmaß, in dem das Gemeinschaftsrecht gilt, sind DOM und ROM (die nach dem 

Gemeinschaftsrecht keine ÜLG sind) von dem Gegenstand dieser Studie 

ausgeschlossen. Dasselbe gilt für Gebietskörperschaften, die keine ständige 

Bevölkerung haben: Clipperton und die Französischen Süd- und Antarktisgebiete.  

 

Es ist anzumerken, dass die französischen Verfassungs- und Verwaltungsgesetze diese 

dezentralisierten Verwaltungsgemeinschaften als ăcollectivit® territorialeò bezeichnen. 

Entsprechend dem Sprachgebrauch werden sie im Folgenden als 

ăGebietskºrperschaftenò bezeichnet. 

 

Die französischen überseeischen Gebiete als Ganzes, ob nun die von dieser Studie 

behandelten ¦LG (ăCOMò im franzºsischen Recht) oder Gebietskºrperschaften, die 

von dieser Studie ausgeschlossen sind (ăDOMò, ăROMò und Gebietskºrperschaften 

ohne ständige Bevölkerung) können mithilfe der nachstehenden Karte lokalisiert 

werden. Das zeigt ihre große geografische Heterogenität. Im weiteren Verlauf wird von 

dieser Studie eine große rechtliche, wirtschaftliche und soziale Heterogenität aufgezeigt 

werden. 

 

Abbildung 1: Karte der französischen überseeischen Gebie te 

 

 

 



 

Ex-post -Folgenabschätzung  

 

PE 593.803 I - 54 

 

1.1. Institutionelle Darstellung der französischen ÜLG  

Französische ÜLG und europäisches Gemeinschaftsrecht  Anhang  II des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union schreibt vor, dass der Vierte Teil des 

Vertrags für die in ihm aufgeführten Ü LG gilt. In der ursprünglichen Fassung des 

Vertrags werden folgende französische ÜLG aufgeführt: Neukaledonien und dessen 

Nebengebiete, Französisch-Polynesien, die Französischen Süd- und Antarktisgebiete, 

Wallis und Futuna, Mayotte und St.  Pierre und Mique lon. 

 

Seitdem ist Saint-Barthélemy zu dieser Liste hinzugekommen und Mayotte wurde aus 

ihr gestrichen. Nach dem Beschluss des Europäischen Rats vom 29. Oktober 2010 hat 

die Gebietskörperschaft von Saint-Barthélemy nunmehr den Status eines ÜLG.84 

Mayotte ist  seinerseits seit 2014 kein ÜLG mehr, sondern ein Gebiet in äußerster 

Randlage. Diese Statusänderungen im Gemeinschaftsrecht wurden von Frankreich im 

Gefolge von Änderungen seiner inneren Ordnung verlangt (siehe den Kasten unten mit 

der ¦berschrift ăHistorischer Hintergrundò). 

 

Französische ÜLG und französisches Verfassungsrecht . Das zeigt, dass zwischen dem 

europäischen Status und dem nationalen Status der französischen überseeischen 

Gebietskörperschaften Kohärenz besteht. Die Gebietskörperschaften, die nach 

franzºsischem Recht den Status eines ¿berseeischen ăd®partementò (DOM) bzw. einer 

¿berseeischen ăr®gionò (ROM) haben, sind nach dem Gemeinschaftsrecht Gebiete in 

äußerster Randlage. Und die Gebietskörperschaften, die nach französischem Recht den 

Status einer ăCollectivit® dõOutre-Merò (COM) haben, sind, mit Ausnahme von Saint-

Martin, nach dem Gemeinschaftsrecht ÜLG.85 

 
 

Historischer Hintergrund  

 

Die Unterscheidung, die das französische Recht zwischen DOM und ROM auf der einen 

und COM auf der anderen Seite macht, beruht auf historischen Überlegungen. Es ist zu 

beachten, dass das französische überseeische Recht beginnend mit dem Jahr 1946 damit 

aufhörte, Kolonien zu regieren. Im Unterschied zu anderen Staaten beruhte das 

französische Modell der Kolonisierung , das vor 1946 bestand, auf der Anwendung des 

französischen Verwaltungsmodells in den Kolonien und des ausschließlichen Einsatzes 

französischer Vertreter in den höheren lokalen Funktionen.  

 

Im Jahr 1946 galt für jede frühere Kolonie eines von zwei Statusmodellen, je nachdem, 

ob sie die Unabhängigkeit erlangt hatte: 

                                                 
84 Siehe den Beschluss des Europäischen Rates auf der Grundlage von Artikel 355 Absatz 6 
AEUV: Beschluss des Europäischen Rates 2010/718/EU vom 29. Oktober 2010 zur Änderung des 
Status der Insel Saint-Barthélemy gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 325 vom 9.12.2010, 
S. 4). 

85 Saint-Martin ist seit langem ein Teilgebiet, das von dem überseeischen Departement 
Guadeloupe abhªngt. Es wurde 2007 abgetrennt und wurde eine ăCollectivit® dõOutre-Merò nach 
französischem Recht. Im Gemeinschaftsrecht ist es weiterhin ein Gebiet in äußerster Randlage. 
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ð Nach der Verfassung von 1946 konnten Staaten unter Protektorat und neue Staaten, 

die aus der Entkolonialisierungsbewegung hervorgegangen waren, mit dem Status 

eines Staates Mitglied der Französischen Union werden (erster Status). 

 

ð Gebiete, die nicht die Unabhängigkeit erlangt hatten, wurden überseeische 

Gebietskörperschaften (zweiter Status), die durch das verfassungsmäßige Prinzip der 

freien Verwaltung der Gebietskörperschaften geschützt war en. Diese 

Gebietskörperschaften waren ihrerseits wiederum in zwei Kategorien unterteilt:  

 

1) Die in Artikel  73 der Verfassung von 1946 vorgesehenen überseeischen 

ăd®partementsò (ăDOMò), die durch das Gesetz vom 19. März 1946 geschaffen wurden, 

das für die vier alten Kolonien aus dem siebzehnten Jahrhundert galt (Guadeloupe ð zu 

dem damals Saint-Barthélemy und Saint-Martin gehörten ð, Martinique, Französisch-

Guayana und Réunion). 

 

2) Die in Artikel  74 dieser Verfassung vorgesehenen ¿berseeischen Gebiete (ăTOMò), 

zu denen die früheren Kolonien von St.  Pierre und Miquelon, Afrika, Madagaskar und 

Ozeanien gehörten. 

 

Diese allgemeine Ordnung (zwei Statusmodelle, die der Verbindung zur Außenwelt 

entsprechen und Dezentralisierung nach innen vorsehen) wurde dann von  der 

Verfassung der Fünften Republik aufgenommen (1958). Nach dem Prinzip des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker stand den überseeischen Gebieten (ausgenommen 

die Französischen Süd- und Antarktisgebiete, die keine ständige Bevölkerung haben) 

1958 eine doppelte Möglichkeit zu Gebote, die ihnen Folgendes gestattete: 

ð entweder unabhängig zu werden und dann eine zweite Option zu haben: Teil der 

heute nicht mehr bestehenden Französischen Gemeinschaft zu bleiben (zwölf TOM aus 

Schwarzafrika und Madagaskar entschieden sich für diese Alternative) oder daraus 

auszuscheiden (die von Guinea gewählte Alternative);  
 

ð oder als Gebietskörperschaft in der Französischen Republik mit einer zweiten Option 

zu bleiben: weiterhin ein überseeisches Gebiet (TOM) zu sein oder ein überseeisches 

Departement (DOM) zu werden. Fünf TOM entschieden sich dafür, in der 

Französischen Republik zu bleiben und ihren Status als TOM zu behalten: St. Pierre 

und Miquelon, Französisch -Somaliland, die Komoren, Französisch-Polynesien und 

Neukaledonien. Gemäß Artikel  53 Absatz 3 der Verfassung von 1958 konnten einige 

dieser Gebietskörperschaften nachfolgend die Unabhängigkeit erlangen, was bei den 

drei nördlichen Inseln der Inselgruppe der Komoren 1975 und im Fall des Französisches 

Afar - und Issa-Terri toriums (der früheren Französischen Somaliküste) 1977 der Fall 

war.  

 

Die französische Verwaltungsorganisation wurde dann durch die 

Dezentralisierungsgesetze von 1982 komplizierter, da sie überseeische Regionen 

schufen (im Weiteren ăROMò f¿r ăR®gions dõOutre-Merò), die dieselben Gebiete wie 

die französischen überseeischen Departements verwalten, jedoch mit besonderen 
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Organen, die gewissermaßen übergeordnet sind. Im Sinn der allgemeinen Organisation 

haben diese Gesetze jedoch nicht die Organisation der TOM umgestürzt. 

 

Änderungen des Status sind natürlich möglich und führen zu einem Antrag auf 

Änderung des europäischen Status. Dabei gilt Folgendes: 

 

1. Bis 2007 war Saint-Barthélemy eine Gemeinde und ein Distrikt von Guadeloupe, das 

ein überseeisches Departement (DOM) ist. Guadeloupe und Saint -Barthélemy wurden 

dann getrennt: Guadeloupe blieb ein französisches DOM nach innerstaatlichem Recht 

und behielt seinen Status als Gebiet in äußerster Randlage nach europäischem 

Gemeinschaftsrecht; Saint-Barthélemy wurde ei ne COM nach inländischem Recht und 

hat den Status eines ÜLG nach europäischem Gemeinschaftsrecht erlangt. 

 

2. Mayotte (eine Gruppe von Inseln in der Inselgruppe der Komoren) wurde 1841 

französisch. Zusammen mit den übrigen Inseln Grande Comore, Mohéli und Anjouan 

wurde sie 1886 zu einem Protektorat und erhielt am Ende des Zweiten Weltkriegs den 

Status eines TOM. 1974 hielt Frankreich eine Volksabstimmung in der gesamten 

Inselgruppe der Komoren ab, um über eine mögliche Unabhängigkeit zu entscheiden: 

Im Gegensatz zu den anderen Teilen des Gebiets der Komoren entschied sich die 

Bevölkerung Mayottes dazu, in der Französischen Republik zu bleiben. Eine zweite 

Volksabstimmung, die 1976 nur in Mayotte abgehalten wurde, bestätigte dieses 

Ergebnis, sodass Mayotte ein TOM blieb. Nach dem lokalen Referendum im Jahr 2009 

wurde Mayotte dann zu einem Departement und einer überseeischen Region (DOM 

und ROM) mit einer einzigen beratenden Versammlung. Nachfolgend änderte Mayotte 

seinen europäischen Status und wurde 2014 zu einem Gebiet in äußerster Randlage. 
 

 

Die französischen ÜLG im Vergleich zu den anderen Kategorien französischer 

überseeischer Gebietskörperschaften: Aspekte der Regierungsführung.  Die 

Verfassungsgesetze vom 28. März 2003 und 23. Juli 2008 änderten die für französische 

Gebietskörperschaften aufgrund dieser historischen Entwicklung geltenden Regeln. 

Angesichts dieses Umstands ist es wichtig festzuhalten, dass das französische Recht 

trotz der erfolgten Änderungen immer noch von der Logik der Dezentralisierung 

beherrscht wird: Der französische Staat bleibt ein Einheitsstaat, der Zuständigkeiten 

und finanzielle Ressourcen auf nicht souveräne Gebietskörperschaften übertragen hat. 

 

Im Fall der überseeischen Gebiete haben diese Verfassungsgesetze einerseits den 

französischen DOM und ROM die Möglichkeit eröffnet, den Status einer Körperschaft 

anzunehmen, die an die Stelle eines Departements und einer Region tritt.86 Und 

andererseits haben sie die TOM in ¿berseeische ăGebietskºrperschaftenò (COM f¿r 

Collectivit®s dõOutre-Mer) verwandelt, weshalb sie zu DOM werden konnten. Daraus 

folgt, dass es bei dem derzeitigen Stand des französischen Verfassungsrechts nunmehr 

drei Kategorien französischer überseeischer Gebietskörperschaften gibt:87 

                                                 
86 Siehe die neuen Artikel 72 Absatz 4 und 73 Abs. 7 der Verfassung der Französischen Republik. 
87 Artikel  72 Absatz 3 der Verfassung der Französischen Republik sieht, so wie er abgefasst wurde 
und seit der Annahme des Artikels  37 des Verfassungsgesetzes Nr. 2008-724 vom 23. Juli 2008 in 
Kraft ist, vor, dass: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/allemand/constitution_allemand.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/allemand/constitution_allemand.pdf
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1 Die erste Kategorie umfasst fünf überseeische Gebietskörperschaften, sowohl 

Departements als auch Regionen, die dezentralisiert sind und dem Grundsatz 

der Angleichungen der Gesetze und Verordnungen unterliegen (dem 

Grundsatz, dass die Gesetze und Verordnungen des Mutterlandes, die 

notwendiger weise das Gemeinschaftsrecht befolgen, gelten). Zu dieser 

Kategorie, die dem Artikel  73 der Verfassung unterliegt, gehören einerseits 

frühere Kolonien, die historisch mit dem Status überseeischer Departements 

ausgestattet wurden (Guadeloupe und Réunion, di e immer noch DOM mit 

ROM sind, und Martinique und Guayana, die 2015 zu Körperschaften wurden), 

und Mayotte, das nach einer lokalen Konsultation, die am 29. März 2009 

stattfand, ein überseeisches Departement mit zugleich regionalen 

Zuständigkeiten wurde.  

 

2 Die zweite Kategorie besteht aus fünf weiteren dezentralisierten 

Gebietskörperschaften, die von Artikel  74 der Verfassung als COM bezeichnet 

werden, dessen erster Unterabsatz vorsieht, dass sie eine ăRechtsstellungò 

haben, die ihren ăjeweiligen Eigeninteressen innerhalb der Republik Rechnung 

[trªgt]ò. Dies sind die fr¿heren TOM (St. Pierre und Miquelon, Wallis und 

Futuna und Französisch-Polynesien), aber auch frühere Untergliederungen 

von DOM (Saint -Martin und Saint -Barthélemy). Abgesehen von ihrem 

früheren Status sind diese Körperschaften nicht homogen und können nach 

inländischem Recht nur auf streng negative Weise bestimmt werden: Sie sind 

die überseeischen Gebietskörperschaften, die weder departementalisiert noch 

regionalisiert sind (siehe 1 oben) und die sich außerhalb des kaledonischen 

Gebiets befinden (siehe 3 unten). Der Umstand, dass der erste Absatz des 

Artikels  74 der Verfassung ihre ăjeweiligen Eigeninteressenò erwªhnt, zeigt die 

fehlende Homogenität dieser unterschiedlichen Körperschaften. Wie die  

folgende institutionelle Zusammenfassung darlegt, unterliegen einige dieser 

Gebietskörperschaften dem Grundsatz der Anpassung der Gesetze, während 

andere dem Grundsatz der Spezialisierung der Gesetze folgen (dem Grundsatz, 

dass die Gesetze des Mutterlandes lokal nur dann gelten, wenn diese 

Gebietskörperschaften nach Beratungen ihrer Versammlungen dies 

ausdrücklich so beschließen).  

 

3 Die dritte Kategorie schließlich besteht aus den Gebietskörperschaften von 

Neukaledonien (Neukaledonien selbst und den drei k aledonischen Provinzen): 

Nord -, Südprovinz und Loyalitätsinseln). Sie sind ebenfalls dezentralisiert und 

unterstehen einer vorläufigen und besonderen verfassungsrechtlichen 

                                                 
ăDie Republik erkennt innerhalb des französischen Volkes die überseeischen Bevölkerungen in einem 
gemeinsamen Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an. 
Die Rechtsstellung von Guadeloupe, Französisch-Guyana, Martinique, La Réunion,  Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Pierre und Miquelon, der Inseln Wallis und Futuna sowie von Französisch-
Polynesien wird geregelt durch Artikel 73 für die überseeischen Departements und Regionen und für die 
gemäß Artikel 73 letzter Absatz geschaffenen Gebietskörperschaften sowie durch Artikel 74 für die anderen 
Körperschaften. 
Die Rechtsstellung von Neukaledonien wird durch Titel XIII geregelt. 
Das Gesetzgebungssystem und die besondere Organisation der französischen Süd- und Antarktisgebiete 
und von Clipperton werden durch das Gesetz festgelegt.ò 
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Regelung. Ihr rechtlicher Rahmen wird von einem besonderen Titel der 

Verfassung abgedeckt (Titel XIII, der aus den Artikeln  76 und 77 besteht). Sie 

kºnnen lokale Gesetze beschlieÇen (ălois de paysò genannt), die der Kontrolle 

des Verfassungsrats unterliegen. In der vorliegenden Form hat das 

verfassungsmäßige System, dass für diese Gebietskörperschaften gilt, große 

Ähnlichkeiten mit dem Status der oben unter 2 erwähnten fünf 

Gebietskörperschaften. 

 

Institutionelle Zusammenfassung . Diese komplexe verfassungsrechtliche und 

politische Lage wird in tabellarischer Form in der Zusammenfassung un ten 

dargestellt:88 

 

Tabelle 1: Schematische institutionelle Darstellung der französischen 
überseeischen Länder und Gebiete  

 DOM ROM SA COM 
Sonstig

e 

Gebie

t in 

äußer

ster 

Randl

age 

überseei

sches 

Land 

oder 

Gebiet 

Guadeloupe C C    C  

Martinique   C   C  

Guayana   C   C  

Réunion C C    C  

Mayotte C C    C  

Saint-

Barthélemy 
   

C/Anpassung 

der Gesetze 

 

  C 

Saint-Martin    

C/Anpassung 

der Gesetze 

 

 C  

St. Pierre und 

Miquelon 
   

C/Anpassung 

der Gesetze 

 

  
 

C 

Wallis und 

Futuna 
   

C/Spezialisieru

ng der 

Gesetze 

  C 

                                                 
88 Aktualisierung der Tabelle, die enthalten ist in Olivier Gohin, Michel Degoffe, Alexandre 
Maitrot de la Motte und Charles -André Dubreuil: Droit des collectivités territoriales, Editions 
Cujas, 2. Auflage, 2015, S. 272. 
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 DOM ROM SA COM 
Sonstig

e 

Gebie

t in 

äußer

ster 

Randl

age 

überseei

sches 

Land 

oder 

Gebiet 

 

Französisch-

Polynesien 
   

C/Spezialisieru

ng der 

Gesetze 

 

  C 

Neukaledonie

n 
    

C/Spezi

alisieru

ng der 

Gesetz

e 

 C 

Legende: DOM: D®partement dõOutre-Mer; ROM: R®gion dõOutre-Mer; SC: eine Körperschaft; 

COM: Collectivit® dõOutre-Mer; UPR: Gebiet in äußerster Randlage; OCT: überseeisches Land 

oder Gebiet; C: derzeitig; as.: Anpassung der Gesetze; sp.: Spezialisierung der Gesetze. 

 

1.2. Wirtschaftliche und soziale Darstellung der französischen 

ÜLG 

Heterogenität der wirtschaftlichen und  sozialen Lage. Es wurde bereits festgestellt, 

dass die französischen ÜLG relativ weit vom französischen Mutterland entfernt sind 

(zwischen 4 270 km und 16 700 km). 

 

Es ist wichtig, sich die Abgelegenheit ihrer wichtigsten Wirtschaftspartner vor Augen 

zu f¿hren. ăDar¿ber hinaus haben einige von ihnen, aus Gr¿nden, die teilweise im 

selben Maß in ihrer Geografie wie in ihrer besonderen historischen Beziehung zum 

französischen Mutterland liegen, Schwierigkeiten, sich in die internationalen oder auch 

regionalen Handelsströme einzufügen. Insbesondere zielt ihre Teilnahme an regionalen 

Strukturen darauf ab, diese Schwierigkeiten abzumildern. Diese [é] ¿berseeischen 

Gebietskörperschaften und Neukaledonien bilden kein homogenes Ganzes. Ihre 

jeweiligen Realitäten unt erscheiden sich in demografischer, geografischer, 

wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht in der Tat ganz erheblich voneinander.ò89 

 

Als Bestätigung reicht ein Verweis auf die Tabelle unten. Aus ihr ergibt sich die Vielfalt 

und Komplexität der untersuchten G ebiete. 

 

 

Tabelle 2: Die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Daten der französischen 
ÜLG  

                                                 
89 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 14. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
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Gebiet 
Bevölkeru

ng 
Größe BIP 

Pro-

Kopf-BIP 

Arbeitslos

enquote 

Wirtschaftlich

e 

Schlüsselsekt

oren 

Französisc

her 

Zuschuss 

zum 

Haushaltsa

usgleich 

Saint-
Barthélemy 

9 131 
(2012) 

24 km² 

319 Mil
lionen 
EUR 

(2010) 

35 700 E
UR 

(2010) 
4,3 % 

Tourismus, 
Baugewerbe 
und 
öffentliche 
Arbeiten, 
nichtfinanziell
er 
Marktsektor, 
Handel 

2 Millionen
 EUR 

St. Pierre 
und 
Miquelon 

6 081 
242 km

² 

172 Mil
lionen 
EUR 

28 327 E
UR 

8,7 % 

Öffentliche 
Verwaltung 
und 
Händlerdienstl
eistungen 

77 Millione
n EUR 

Wallis und 
Futuna 

12 200 
142 km

² 

150 Mil
lionen 
EUR 

10 100 E
UR 

8,8 % 

Landwirtschaf
t, 
Dienstleistung
en, die nicht 
zum Handel 
gehören 
(Bildung, 
Gesundheit 
und 
öffentliche 
Dienste), 
Handel 

106 Million
en EUR 

Französisch-
Polynesien 

271 800 
4 167 k

m² 

4 346 
Milliard
en EUR 
(2012) 

16 000 E
UR 

(2012) 
21,8 % 

Dienstleistung
en, Tourismus. 

1 192 Milli
onen EUR 

Neukaledoni
en 

268 000 
18 576 

km² 

7 105 
Milliard
en EUR 
(2010) 

28 931 E
UR 

(2010) 

13,85 % 
(2009) 

Bergbau 
(Nickel), 
Handel, 
Baugewerbe, 
Tourismus 

1 217 Milli
onen EUR 

Quelle: Daten, veröffentlicht in den  2015 reports of Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

In diesem Kontext sind die Risiken zu untersuchen, die die französischen ÜLG für die 

Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in Bezug auf Steuerhinterziehung, 

http://www.ieom.fr/ieom/
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Geldwäsche und fehlende Steuertransparenz darstellen. Es zeigt sich, dass sie von 

einem ÜLG zum anderen äußerst unterschiedlich sind.  

 

Das beruht auf der Vielfalt dieser ÜLG im Hinblick auf Institutionen, geografische Lage, 

Demografie, natürliche Ressourcen und natürliche Schwächen, wirtschaftliche und 

finanzielle Bedingungen, Finanz -, Verwaltungs - und Steuersysteme, Infrastruktur, 

Qualität ihrer V erwaltungen usw.  

 

Diese Vielfalt wird notwendigerweise in jedem Stadium der vorliegenden Studie 

berücksichtigt werden, um die Gefahr unzutreffender Verallgemeinerungen zu 

vermeiden. 
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2. Französischen ÜLG und Steuertransparenz  

Zusammenfassung und Plan.  Trotz der Unzulänglichkeiten der verfügbaren Daten 

und ihrer Unzuverlässigkeit (2.1.) ist es möglich zu sagen, dass die französischen ÜLG 

kaum von europäischen Steuerzahlern dazu genutzt werden können, Strategien zur 

Steuerhinterziehung (das heißt Strategien, um Steuern durch Verheimlichung ihres 

Einkommens oder Vermögens zu entziehen) umzusetzen. 

 

In bestimmten ÜLG gibt es jedoch mehrere Faktoren, die es wahrscheinlich machen, 

dass eine solche Vermeidung begünstigt würde: in dieser Hinsicht kann auf die 

Schwäche der direkten Steuern und das relative Fehlen von Betriebsprüfung verwiesen 

werden (2.2.). 

 

Jedenfalls haben die französischen ÜLG in keiner Hinsicht eine große Attraktivität für 

Steuerzahler, die Steuern durch Verheimlichung ihres Einkommens oder Vermögen s 

vermeiden wollen. Ganz gleich, um welches französische ÜLG es sich handelt, bleiben 

Nichtansässige gegenüber ihrem Wohnsitzstaat steuerpflichtig und können sogar der 

Doppelbesteuerung unterliegen. Die französischen ÜLG sind meist weit von ihren 

Heimatlän dern entfernt, und nur selten erreichen die lokale Wirtschaft und das lokale 

Bankwesen das Entwicklungsniveau, das erforderlich wäre, um die französischen ÜLG 

zum Zweck der Steuerhinterziehung attraktiv zu machen (2.3.). 

2.1. Das Fehlen zuverlässiger öffentlich er Daten  

Unzureichende Daten.  Noch vor der Beantwortung der Frage, ob es eine internationale 

Steuerhinterziehung in erheblichem Ausmaß über den Weg der französischen ÜLG 

gibt, ist es wichtig hervorzuheben, wie schwierig es für die lokale Verwaltung ist, 

verlässliche Daten zu erstellen. In einem der überseeischen Steuerautonomie 

gewidmeten Bericht aus dem Jahr 2013 bemerkte der französische Nationale 

Rechnungshof: ăDie Erstellung der f¿r die betreffende Steuerpolitik unerlªsslichen 

statistischen Daten erfolgt spät und unvollständig, insbesondere im Hinblick auf das 

BIP bzw. das Niveau der Zwangsabgaben.ò90 Er f¿gte dann hinzu, dass ădie Ergebnisse 

der Steuerverwaltung im Sinn von Effizienz und Effektivität durchwachsen sind und 

alle erheblich verbessert werden könnten. In dieser Hinsicht hat nur Neukaledonien 

Leistungsindikatoren f¿r seine steuerlichen Aktivitªten eingef¿hrt.ò91 

 

Das Bewusstsein über diese Unzulänglichkeiten.  Die Tatsache, dass der Nationale 

Rechnungshof die öffentlichen Behörden auf diesen Punkt hingewiesen hat und 

offiziell dafür eingetreten ist, die Qualität der lokalen Erstellung wirtschaftlicher und 

fiskalischer Statistiken zu stärken, insbesondere im Hinblick auf die Fristen, in denen 

sie verfügbar sein müssen, deutet auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten hin. 

Hoffentlich wird es bald nicht mehr zutreffen, wenn festgehalten wird, dass ăviele 

Probleme, stets in engem Zusammenhang mit dem relativen Fehlen von Mitteln, 

festgestellt wurden. Die festgestellten Unzulänglichkeiten reichen von schl ichten 

                                                 
90 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 43. 

91 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 74. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
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technischen Funktionsstörungen bis hin zu ernsteren Abweichungen in Bezug auf die 

Gerechtigkeit und die Grundprinzipien der Besteuerung.ò92 

 

Das Fehlen wirklicher Reaktionen seitens der französischen Behörden.  Diese 

Verbesserungen werden jedoch nur langsam vollzogen. Folglich wurde in einer 

Empfehlung des Präsidenten des Nationalen Rechnungshofs vom 16. Februar 2017 

unterstrichen, dass die verwaltungs - und aufsichtsmäßigen Defizite der überseeischen 

politischen Strategien auf zentraler Ebene (die nicht ausschließlich die Steuerpolitik 

betreffen) andauern.93 

 

Daraus folgende methodische Schwierigkeiten.  Von dem Autor dieses Berichts wird 

angemerkt, dass die Datenerhebung über die Anwendung des Steuerrechts in den 

französischen ÜLG ungewöhnlich schwierig gewesen ist. Während die 

Steuerabteilungen der jeweiligen Gebietskörperschaften eine Website94 haben, auf der 

die geltenden (meist kodifizierten) Regelungen, die Pflichten zur Abgabe von 

Steuererklärungen und die entsprechenden Formulare bzw. Verfahren sowi e 

Informationen über die allgemeine Verwaltungsorganisation (Bezeichnungen und 

Zuständigkeiten der Dienste) einfach zu finden sind, enthalten diese nie Angaben zur 

Anzahl der Steuerbeamten und ihrer Verteilung auf die Dienste, der Anzahl der 

durchgeführten  Betriebsprüfungen oder den Ergebnissen dieser Prüfungen. 

 

Ebenso sind in den von der Zentralverwaltung herausgegebenen Dokumenten niemals 

Daten zu den ÜLG enthalten. Weder die jedes Jahr von der Generaldirektion für 

öffentliche Finanzen veröffentlichten S tatistikjahrbücher 95 noch der Steueratlas 

Frankreichs96, der von derselben Generaldirektion herausgegeben wird, enthalten 

spezifische Daten für die ÜLG. Obwohl diese Dokumente einen großen Teil an 

verlässlichen und gut dargestellten Informationen enthalten, kombinieren sie die 

überseeischen Daten mit denen des Mutterlands. 

 

Und wenn man erwarten sollte, in den jªhrlich von dem Institut dõEmission dõOutre-

Mer veröffentlichten Berichten Daten zu finden, ist anzumerken, dass diese Berichte, 

obwohl sie sehr gehaltvoll sind, keine Daten über die Besteuerung in den ÜLG 

enthalten.97 Insbesondere sind keine Informationen erhalten, anhand derer man die 

                                                 
92 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 75. 

93 Cour des comptes: Référé du premier président, 16. Februar 2017. 

94 Das ist bei den folgenden ÜLG der Fall: 

- Neukaledonien ; 

- Französisch-Polynesien; 

- Wallis und Futuna ; 

- und St. Pierre und Miquelon . 

- Saint-Barthélemy hat keine eigene Website für Steuerangelegenheiten. Dazu gibt es 
gleichwohl Informationen auf der allgemeinen Website dieses ÜLG. 

95 Diese Jahrbücher sind online verfügbar . 

96 Dieser Atlas ist online verfügbar . 

97 Diese Berichte sind online verfügbar . 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/L-administration-centrale-du-ministere-des-Outre-mer
https://dsf.gouv.nc/reglementation/code-des-impots-de-la-nouvelle-caledonie
http://www.impot-polynesie.gov.pf/code-des-impots-jour-de-la-derniere-modification-legislative-ou-reglementaire-entree-en-vigueur
http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat-et-du-Territoire/Les-autres-services-de-l-Etat-et-du-Territoire/Direction-des-Finances-Publiques
http://www.services-fiscaux975.fr/
http://www.comstbarth.fr/formulaires_collectivite.aspx
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/annuaire-statistique/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/stats/atlas_fiscal_fichedescriptive_6645.pdf
http://www.ieom.fr/ieom/
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Zahl der Steuerbeamten, deren Aufgaben oder die erreichten Ergebnisse bestimmen 

könnte. Ebenso wenig gibt das Ministeri um für Überseegebiete Daten zu diesen 

Punkten heraus. 

 

Die zur Verfügung stehende Hauptquelle ist daher der Bericht mit dem Titel 

ăLõautonomie fiscale en Outre-Merò (¦berseeische Steuerautonomie), der im 

November 2013 vom französischen Nationalen Rechnungshof (Cour des comptes) 98 

mit der Unterstützung der Rechnungshöfe für die Regionen und Gebiete veröffentlicht 

wurde. Angesichts der Mittel und Befugnisse, die dem Nationalen Rechnungshof zu 

Gebote stehen, der Methoden, die er traditionell anwendet, sowie seiner 

Unabhängigkeit und Seriosität sind die hierin enthaltenen Daten zuverlässig und 

relevant, auch wenn der Rechnungshof festgestellt hat, dass es manchmal schwierig 

gewesen sei, die Daten bzw. neuere Daten zu erhalten. Unter diesen Umständen ist es 

bedauerlich, dass seitdem nur der Rechnungshof des Gebiets Französisch-Polynesien 

einen Bericht herausgegeben hat, der relevante Daten zur Besteuerung in diesem ÜLG 

enthält.99 Die Rechnungshöfe der anderen Regionen und Gebiete haben keine Berichte 

veröffentlicht , die es ermöglichen würden, die Steuerwirklichkeit in den betreffenden 

Gebieten zu beurteilen.100 

2.2. Die Faktoren, die Steuerhinterziehung durch bestimmte 

französische ÜLG begünstigen  

Schwäche der direkten Steuern und der Effektivität von Betriebsprüfungen.  In den 

französische ÜLG begünstigen wahrscheinlich zwei Faktoren die internationale 

Steuerhinterziehung: das niedrige Niveau direkter Steuern und die relativ geringe 

Häufigkeit von Steuerprüfungen.  

2.2.1. Das niedrige Niveau direkter Steuern  

Allgemeines Niveau der Steuerlast in den französischen ÜLG.  Die Steuerlast in den 

französischen ÜLG ist insgesamt gesehen nicht viel geringer als die in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit den niedrigsten Steuern.  

                                                 
98 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013. 

99 Chambre territoriale des comptes de Polynésie française: Rapport dõobservations d®finitives ð 
Collectivité de la Polynésie française ð Gestion budgétaire et financière ð exercices 2011 et suivants, 
23. November 2015. 

100 Die vom Rechnungshof des Gebiets Neukaledonien veröffentlichten Berichte betreffen nur die 
Stadtgemeinden dieses Gebiets und erfassen nicht die Steuerhinterziehung, die für sie nicht auf 
dem Spiel steht. Siehe https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche -
avancee/(offset)/50/(limit)/10/(sort)/  
attr_date_filter_dt;desc/(filters)/roo t-juridiction_s:Nouvelle -Calédonie. Der Rechnungshof für 
Region und Gebiet Saint-Barthélemy seinerseits legt in diesem Bereich eine nur verhältnismäßig 
geringe Aktivität an den Tag, da nur ein Bericht (der das Thema Steuerhinterziehung nicht 
behandelt) zu verzeichnen ist : Siehe Rapport d'activité 2015 des chambres régionales et territoriales 
des comptes des Antilles et de la Guyane. Schließlich gibt es keinen Bericht des Rechnungshofs des 
Gebiets St. Pierre und Miquelon, der sich mit Besteuerung befassen würde. Siehe 
https://www.ccomptes.fr/  
Publications/Recherche-avancee/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root -
juridiction_s:Saint -Pierre%20et%20Miquelon). 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Collectivite-de-la-Polynesie-francaise-Gestion-budgetaire-et-financiere-Exercices-2011-et-suivants
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Collectivite-de-la-Polynesie-francaise-Gestion-budgetaire-et-financiere-Exercices-2011-et-suivants
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(offset)/50/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Nouvelle-Calédonie)
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(offset)/50/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Nouvelle-Calédonie)
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(offset)/50/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Nouvelle-Calédonie)
https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Rapport-d-activite-2015-des-chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes-des-Antilles-et-de-la-Guyane3
https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Rapport-d-activite-2015-des-chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes-des-Antilles-et-de-la-Guyane3
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Saint-Pierre%20et%20Miquelon
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Saint-Pierre%20et%20Miquelon
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:Saint-Pierre%20et%20Miquelon
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In einem neuen Bericht veröffentlichte der französische Nationale Rechnungshof im 

Licht der verfügbaren lokalen Statistiken die in der Tabelle unten enthaltenen Daten. 101 

Angesichts des Fehlens wesentlicher Steuerreformen und der wirtschaftlichen Stabilität 

seit dem Erscheinen des Berichts102 bleiben diese Daten zur Beurteilung der Steuerlast 

der Steuerzahler in den französischen ÜLG relevant. 

 

 

Tabelle 3: Niveau der Zwangsabgaben in den französischen ÜLG (in Millionen Euro und 

in Prozent) 

 
Neu- 

kaledonien 

Französisch-

Polynesien 

Saint- 

Barthélemy 

St. 

Pierre 

und 

Miquelon 

Wallis und 

Futuna 

Bezugsjahr 2011 2011 2005 2012 2008 

ÜLG (a) 1 233 888 37 20 17 

Gebietskörperschaften 

unter der Ebene des 

Gebiets (b) 

36 56 0 8 0 

Verschiedene Organe 

der Gemeinden (c) 
39 17 0 1 0 

Sozialversicherung (d) 1 056 607 30 24 7 

Zwangsabgaben (e) 2 364 1 568 67 53 24 

BIP (f) 7 105 4 346 235 172 151 

Anteil der 

Zwangsabgaben (e/f) 
33 % 36 % 29 % 31 % 16 % 

Steuerlast (a+b+c)/f  18 % 22 % 16 % 17 % 11 % 

Anteil der 

Sozialabgaben (d/f) 
15 % 14 % 13 % 14 % 5 % 

                                                 
101 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 25. 

102 In diesem Sinn siehe die 2013, 2014 und 2015 veröffentlichten Berichte des Institut dõ®mission 
dõoutre-mer. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.ieom.fr/ieom/
http://www.ieom.fr/ieom/
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Quelle: Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer 

 

Im Vergleich zu anderen Staaten bieten nur wenige französische ÜLG den 

Steuerzahlern eine niedrige Steuerlast. Mit der Ausnahme von Wallis und Futuna ist 

der Anteil der von den französischen ÜLG erhobenen Steuersätze nahe am 

Durchschnitt der Steuersätze in der OECD (33,8 %) und der Europäischen Union 

(38,4 %). Außerdem weist der französische Nationale Rechnungshof darauf hin, dass 

ădas Niveau der von den betreffenden [...] Gebietskºrperschaften erhobenen 

Zwangsabgaben gleichwertig zu denjenigen der Staaten ist, die in ihrem geografischen 

Bereich liegenò.103 

 

Und wenn es Unterschiede in Bezug auf das Gesamtniveau der Zwangsabgaben 

zwischen dem französischen Mutterland und Neukaledonien, 104 Französisch-

Polynesien105 und St. Pierre und Miquelon gibt, 106 sind diese in erster Linie auf die 

Sozialabgaben und nicht auf die Steuern zurückzuführen. 107 

 

Gewicht der indirekte n Besteuerung in den französischen ÜLG und die daraus 

folgende Gefahr internationaler Steuerhinterziehung.  Ein qualitativer Ansatz zeigt 

jedoch, dass die direkte Besteuerung in Saint-Barthélemy und Wallis und Futuna 

verhältnismäßig niedrig ist (wird unten ausgeführt), was ein Faktor für 

Steuerhinterziehung ist. Wenn ein Gebiet keine direkten Steuern erhebt, besteht für die 

Steuerzahler keine Erklärungspflicht. Sowohl ihre Einnahmen als auch ihre Vermögen 

lassen sich leicht verbergen. Mit anderen Worten, die Abwesenheit direkter Steuern 

kann nicht ansässige Steuerzahler dazu ermuntern, Vermögenswerte in diesen 

Gebieten unterzubringen und sie somit vor ihren Heimatländern zu verstecken. Sie 

können folglich Steuern auf ihre Einnahmen (Gewinne, Zinsen, Dividende n, 

Kapitalerträge usw.) und ihr Vermögen (den Bestand und, falls zutreffend, Erbschaften 

oder Schenkungen) vermeiden. 

 

Saint -Barthélemy.  Die Gebietskörperschaft Saint-Barthélemy ist gewiss diejenige, die 

im Hinblick auf diese letzte Reihe von Erwägungen di e größte Gefahr in Bezug auf 

internationale Steuerhinterziehung darstellt. Eine Lektüre des einschlägigen 

Steuergesetzbuchs ergibt, dass es eine direkte Besteuerung praktisch nicht gibt.108 Die 

Abgabeneinnahmen dieses Gebiets stammen hauptsächlich aus 

Grundb ucheintragungen und Eintragungsgebühren sowie Hafengebühren. Auf den 

ersten Blick stellt dieses ÜLG nach seiner Steuergesetzgebung das allerwichtigste Risiko 

im Sinne internationaler Steuerhinterziehung dar. Angesichts der für Ansässige und 

                                                 
103 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 25. 

104 Der Europäischen Kommission zufolge wird Neukaledonien gleichwohl von Bulgarien, 
Lettland und Litauen als Steueroase angesehen. 

105 Der Europäischen Kommission zufolge wird Französisch -Polynesien gleichwohl von Portugal 
als Steueroase angesehen. 

106 Der Europäischen Kommission zufolge wird St.  Pierre und Miquelon gleichwohl von Lettland, 
Litauen und Portug al als Steueroase angesehen. 

107 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 28. 

108 Der ăCode des contributionsò ist online verfügbar.  

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_de
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.comstbarth.fr/codes_collectivites.aspx
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ăNeoansªssigeò (siehe unten, Punkt 2.3.) geltenden Regeln muss dieses Risiko 

relativiert werden.  

 

Wallis und Futuna.  Die direkte Besteuerung ist auch in Wallis und Futuna sehr niedrig. 

Es gibt keine Form von Besteuerung des Einkommens von Ansässigen und 

Nichtansässigen, die keinerlei Einkommensteuer oder Sozialabgaben fiskalischer Natur 

(allgemeine Sozialbeiträge, Beiträgen zur Erstattung der Sozialschuld und weiteren 

Abgaben) unterliegen. Ebenso gibt es keine Körperschaftsteuer oder Ertragsteuern auf 

Wertpapiere. Theoretisch stellt dieses ÜLG daher nach seiner Steuergesetzgebung 

erhebliche Risiken im Hinblick auf internationale Steuerhinterziehung dar. Diese 

Risiken müssen jedoch insbesondere angesichts der Schwäche des Bankwesens dieser 

Gebietskörperschaft, deren Wirtschaft im Wesentlichen eine Subsistenz- und 

Binnenwirtschaft ist, relativiert werden. Nach der Ansicht von William Gilles begrenzt 

dieser Umstand die Möglichkeiten fiskalischer Ressourcen und direkter Steuern. 109 

 

Die drei anderen französischen ÜLG.  In den drei  anderen französischen ÜLG ist die 

Steuerstruktur nicht so unausgewogen. Während indirekte Steuern in Neukaledonien 

52 % der Steuereinnahmen, in St. Pierre und Miquelon 55  % und in Französisch-

Polynesien 60 % ausmachen,110 werden direkte Steuern auf alle Art en von Einkommen 

erhoben und theoretisch kann man sich ihnen nur schwer entziehen. 

 

In Französisch-Polynesien gibt es einen Solidaritätsbeitrag für das Gebiet, mit dem alle 

Formen von Einkommen von Einzelpersonen (Gehälter, Löhne, Altersrenten, 

Leibrenten und verschiedene Zuwendungen, aber auch Finanzerträge und andere 

Vermögenserträge) besteuert werden. Dieser Beitrag ist progressiv, ohne 

Familienquote. Diese Steuer wird an der Quelle erhoben und finanziert (genau wie der 

allgemeine Sozialbeitrag) die soziale Sicherung. Außerdem gibt es eine Steuer auf 

Transaktionen, die für alle Bezieher von anderen Einkommen als Löhnen oder 

Einkommen aus Landwirtschaft gelten. 111 Mit anderen Worten, alle persönlichen 

Einkommen (auf weltweiter Grundlage bei Ansässigen und ei ner auf das Gebiet 

bezogenen Grundlage bei Nichtansässigen) werden besteuert. Aufgrund des 

Umstands, dass einige dieser Abgaben an der Quelle erhoben werden, kann man sich 

ihnen nur schwer entziehen. 

 

Neukaledonien führte seinerseits in den frühen 1980er-Jahren eine Einkommensteuer 

ein, deren Charakteristika sehr nahe bei denen der Einkommensteuer im französischen 

Mutterland liegen. Alle persönlichen Einkommen (einschließlich Einkommen aus 

Kapitalbewegungen und Kapitalerträgen) werden daher unabhängig davon  besteuert, 

ob die Erhebung bei Ansässigen oder Nichtansässigen erfolgt. Der größte Teil der 

                                                 
109 William Gilles: La fiscalité à Wallis -et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in: 
Xavier Cabannes: Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du 
pacifique, volume hors série No  XVIII, 2015, insbes. S. 46ð47. 

110 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 47. 

111 Siehe Code des impôts de Polynésie. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-autonomie-fiscale-en-outre-mer
http://www.impot-polynesie.gov.pf/code-des-impots-jour-de-la-derniere-modification-legislative-ou-reglementaire-entree-en-vigueur
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Finanzerträge wird auch hier an der Quelle besteuert, was internationale 

Steuerhinterziehung nicht begünstigt. 112 

 

In ähnlicher Weise erheben Neukaledonien, St. Pierre und Miquelon und Französisch -

Polynesien direkte Steuern auf Unternehmensgewinne. Diese Steuern sind unabhängig 

vom Wohnsitz der Anteilseigner zu entrichten. Zu ihrer Erhebungsgrundlage gehören 

Finanzerträge und die von ihnen realisierten Kapitalerträge.  Die erhobenen Sätze sind 

relativ hoch, da der Körperschaftsteuersatz in Französisch-Polynesien 35 % beträgt 

(40 % bis 2013), sich in Neukaledonien in einer Bandbreite von 30 % bis 35 % bewegt 

und in St. Pierre und Miquelon bei 33,33 % liegt. In diesen drei ÜLG kommen noch 

weitere Beiträge hinzu. 

 

Zuletzt soll auf die Grundsteuer eingegangen werden, die in diesen drei ÜLG zwar 

niedrig ist, 113 bei der die genannten Schwächen aber nur lokale Grundstücke betreffen. 

Grundstücke, die sich auf dem Hoheitsgebiet anderer Staaten betreffen, können von 

diesen besteuert werden (Einkommen- und Vermögensteuer), unabhängig davon, ob 

die Eigentümer in den ÜLG ansässig sind oder nicht. Da es nur wenige internationale 

Besteuerungsabkommen gibt, die für die Beziehungen zwischen den ÜLG und anderen 

Staaten gelten, gibt es in der Praxis ein erhebliches Risiko der Doppelbesteuerung. 

 

Allgemeine Beurteilung. Unter diesen Bedingungen ist die Gefahr internationaler 

Steuerhinterziehung in Verbindung mit Französisch -Polynesien, Neukaledonien und 

St. Pierre und Miquelon relativ begrenzt. Jenseits der bereits aufgeworfenen Fragen 

muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass die relative Schwäche direkter Steuern 

nicht das Ergebnis des Wunsches nach Attraktivitªt ist, sondern es sich um ăhistorische 

Ablagerungenò handelt.114 Die derzeit bestehenden Systeme stammen im Wesentlichen 

aus den 1970er- bzw. 1980er-Jahren, d. h. der Zeit der Entwicklung des Phänomens 

internationaler Steuerhinterziehung, das sie weder provoziert noch begleitet haben. Die 

meist vernachlässigte Rolle des Zolls darf auch nicht außer Acht gelassen werden und 

erklärt teilweise die Strukturierung des Steuersystems der französischen ÜLG.115 

 

Schlussendlich stellt das Steuersystems der französischen ÜLG keine Gefahr für das 

französische Mutterland oder andere Länder dar, sondern für die ÜLG selbst. Die 

Hauptnutznießer der von ihren Steuersystemen gewährten Vorteile sind in der Tat ihre 

natürlichen Einwohner, von denen die französischen ÜLG letztlich keine Beiträge 

erhalten. Ander seits besteht kaum die Gefahr, dass das Steuersystem der französischen 

ÜLG von Einwohnern von Drittländern zum Zweck der internationalen 

Steuerhinterziehung genutzt wird. Wie nachstehend dargelegt werden wird 

(Punkt  2.3.), sind darüber hinaus das Bankwesen, der Lebensstandard der Bevölkerung, 

die Lebenshaltungskosten in Verbindung mit der indirekten Besteuerung und die 

Abgelegenheit anderer Länder keine Anreize in dieser Hinsicht.  

                                                 
112 Siehe Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. 

113 Für eine detaillierte Analsyse siehe Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, 
November 2013, S. 53ð54. 

114 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 47. 

115 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 48. 
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2.2.2. Das Fehlen von Betriebsprüfungen  

Eine Unzulänglichkeit, die mit fehlenden Res sourcen zusammenhängt.  In vier der 

fünf französischen ÜLG (Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Saint-Barthélemy 

und Wallis und Futuna) ist es wahrscheinlich, dass durch das Fehlen von 

Betriebsprüfungen die Steuerhinterziehung begünstigt wird. Diese Lage  ist den 

Steuerzahlern und ihren Beratern bekannt: Diejenigen, die ihr Einkommen oder 

Vermögen verbergen möchten, könnten daher ein Interesse daran haben, sich in diesen 

ÜLG anzusiedeln, wenn sie wissen, dass die Gefahr der Kontrolle gering bzw. nicht 

vorhanden ist. 

 

Die Unzulänglichkeit der Steuerprüfungen, unter der bestimmte französische ÜLG 

leiden, ist in erster Linie auf die fehlenden Ressourcen bei den betroffenen 

Gebietskörperschaften zurückzuführen, die das Hauptopfer von Steuerhinterziehung 

sind, wenn es um ihre eigenen Ressourcen geht. Diese Unzulänglichkeiten sind jedoch 

nicht gleich verteilt, da die den ÜLG zur Verfügung stehenden Mittel variieren, 

insbesondere beruhend auf dem gesetzlichen Rahmen jeder Gebietskörperschaft. 

 

Angesichts der vom Zentralstaat gegebenen Gesetze besteht in Polynesien und 

Neukaledonien völlige Organisationsfreiheit, und die angewendeten Mittel sind im 

Wesentlichen die der Gebietskörperschaften.116 In den anderen drei ÜLG ist die 

Beteiligung der Behörden stärker und es werden bessere Ergebnisse erzielt. Der 

franzºsische Nationale Rechnungshof merkt an, dass einerseits ădie grºÇten 

Schwierigkeiten insbesondere in Französisch-Polynesien aufgezeigt wurden, wo die 

lokale Steuerverwaltung hauptsächlich von den örtlichen Behörden  durchgeführt 

wirdò,117 und dass andererseits ăSt. Pierre und Miquelon, das sich auf die Dienste des 

Staates verlässt, um seine fiskalische Aufgabe zu gewährleisten, die einzige 

überseeische Gebietskörperschaft ist, die von angepassten Ressourcen profitiert und bei 

der Überwachung, Rückerstattung und Steueraufsicht unter zufriedenstellenden 

Bedingungen ausgef¿hrt werdenò.118 

 

Die ÜLG mit dem höchsten Maß an Autonomie sind sich natürlich dieser Lage bewusst 

und bemühen sich um die erforderlichen Verbesserungen. Seit 2010 sind 

Neukaledonien und Französisch-Polynesien dabei, das Personal ihrer 

                                                 
116 In dieser Hinsicht wies der französische Nationale Rechnungshof (Cour des comptes) darauf 
hin, dass in Neukaledonien, ă[...] der Staat [jedoch] an der Steuerverwaltung über die lokale 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung beteiligt ist, 
die sich ausschließlich mit der Rückerstattung bestimmter Steuereinnahmen befasst, sowie der 
regionalen Zolldirektion im Zusammenhang m it der Bereitstellung von Personal. Alle anderen 
Aufgaben werden von der Gebietskörperschaft selbst ausgeführt, angefangen von der Erstellung 
des Standards bis hin zur Steuerpr¿fungò (Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, 
November 2013, S. 76). 

117 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 74. 

118 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 74. In diesem Sinne 
siehe auch S. 78. ăIm Allgemeinen haben die Rechnungshöfe der Gebiete festgestellt, dass, wenn 
diese Verantwortlichkeit durch die eigenen Ressourcen der Gebietskörperschaft gewährleistet 
werden muss, es für diese schwieriger ist, die Ressourcen bereitzustellen, die angemessen 
wªren.ò 
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Steuerabteilungen aufzustocken, und haben interne Kontrollen und 

Steuerungsinstrumente eingerichtet.119 Diese Stärkung der Ressourcen hat sofort zu 

positiven Ergebnissen geführt.120 Diese sind jedoch weiterhin unzureichend.  

 

Unzureichende Betriebsprüfungen in Neukaledonien, Französisch -Polynesien, 

Saint -Barthélemy und Wallis und Futuna.  Die französischen ÜLG haben daher mit 

Ausnahme von St. Pierre und Miquelon immer noch entscheid ende 

Unzulänglichkeiten bei den Betriebsprüfungen.  

 

Es sollte angemerkt werden, dass der Anteil der Betriebsprüfungen in Neukaledonien 

immer noch zu gering ist: 3,77 % bei Einzelpersonen, 3,78 % bei Freiberuflern und 5,8 % 

bei Unternehmen, die der Körperschaftsteuer unterliegen. Gleiches gilt für Französisch-

Polynesien, wo das Kontrollniveau nicht besser ist, ăda die externe Steuerpr¿fabteilung 

mit nur fünf Prüfern der Kategorie A kaum alle ihre Aufgaben erfüllen kann. Seit 2009 

hat jedoch die vorübergehende Abordnung eines höheren Inspektors der 

Generaldirektion für öffentliche Finanzen zu einem Anstieg der eingeforderten Zölle 

und Geldbußen geführt. In ähnlicher Weise führte 2011 die vorübergehende 

Verstärkung mit vier Prüfern und einem höheren Inspektor z u einer Verdoppelung der 

Anzahl der Pr¿fungen und einer Verzehnfachung der eingeforderten Geb¿hren.ò121 Mit 

anderen Worten, die Unzulänglichkeit der Betriebsprüfungen ist im Wesentlichen auf 

die fehlenden Ressourcen zurückzuführen, das heißt auf fehlenden politischen Willen 

der betroffenen Behörden, aber auch des Zentralstaats. 

 

Das wird durch die Tatsache bestªtigt, dass ă[i]n Saint-Barthélemy trotz der Ersuchen 

der Gebietskörperschaft seit 2008 keine Verwaltungsvereinbarung mit dem Staat 

unterzeichnet wurde . Die der Steuerverwaltung zur Verfügung gestellten Mittel 

blieben bescheiden: ein Pr¿fer der Kategorie A und ein Pr¿fer der Kategorie C.ò122 Die 

Folge ist, dass von 2007 bis 2013 außerhalb des Bereichs der Kurtaxe keine Kontrolle 

vor Ort erfolgte. In ähnlic her Weise wurde mit der Verwaltung des 

Feststellungsverfahrens, das für das Recht auf einen Liegeplatz im Hafen gilt, nicht vor 

2011 begonnen, da vorher kein Zollbeamter für diese Aufgabe abgestellt worden war.123 

 

Die Lage ist auf Wallis und Futuna nicht be sser. Es ist anzumerken, dass dieser 

Gebietskörperschaft nicht nur administrative Mittel fehlen, sondern sie auch unter dem 

Umstand leidet, dass ihr Steuersystem keinerlei Strafsanktionen vorsieht. Wenn sie aber 

vorhanden wären, würden sie dann auch angewendet? 

 

Das führt bei den lokalen Steuerverwaltungen zu unzureichenden Kenntnissen über 

die Steuerbemessungsgrundlagen. Der französische Nationale Rechnungshof hat daher 

darauf hingewiesen, dass die Steuerverwaltung ă[in] Franzºsisch-Polynesien und 

                                                 
119 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 78. 

120 Siehe in diesem Sinne die Fußnote Nr. 88 des vom Rechnungshof herausgegebenen Berichts, 
Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 78. 

121 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 83. 

122 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 84.  

123 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 84. 
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Neukaledonien eingeschränkte Kenntnisse der Einkommen von Selbstständigen, 

Händlern, Kunsthandwerkern und Freiberuflern [...] hat. In diesen beiden 

Gebietskörperschaften behindern Vorschriften und der Zustand der Grundbücher und 

Grundstücksakten die Herausbildung einer effektiven Grundst¿cksbesteuerung.ò124 

Zur Verdeutlichung verwies der Rechnungshof darauf, dass es beispielsweise in 

Französisch-Polynesien 2010 ungefähr 36 000 Steuerzahler gab, die der Grundsteuer 

unterlagen, während 76 000 Eigenheime angegeben worden waren. Auf allgemeinerer 

Ebene kam der Rechnungshof zu dem Schluss, dass die Meldepflichten in den 

überseeischen Gebietskörperschaften mit Ausnahme von St. Pierre und Miquelon nicht 

immer ausreichend befolgt werden.  

 

Das zufriedenstellende Niveau der Ste uerprüfungen in St.  Pierre und Miquelon.  Die 

Lage dieser vier ÜLG steht im Gegensatz zu der in St. Pierre und Miquelon, wo die 

Steuerdienste diejenigen des Staates sind und wo Anstrengungen in Bezug auf Personal 

und Verfahren unternommen wurden. Im Jahr 20 07 wurde die Prüfung der Unterlagen 

durch Vorortkontrollen ergänzt, die in einer Häufigkeit stattfinden, die mit derjenigen 

des französischen Mutterlands vergleichbar ist.125 

2.3. Die Faktoren, die die Gefahr der Steuerhinterziehung 

mithilfe der französischen ÜLG  relativieren  

Drei Faktoren.  Aus drei Gründen muss die Gefahr der Steuerhinterziehung mithilfe 

der französischen ÜLG relativiert werden. In den französischen ÜLG bleiben 

Nichtansässige gegenüber ihrem Wohnsitzstaat steuerpflichtig und können sogar der 

Doppelbesteuerung unterliegen. Die französischen ÜLG sind meist weit von ihren 

Heimatländern entfernt, und nur selten erreichen die lokale Wirtschaft und das lokale 

Bankwesen das Entwicklungsniveau, das erforderlich wäre, um die französischen ÜLG 

zum Zweck der  Steuerhinterziehung attraktiv zu machen.  

2.3.1. Die Steuerregelungen, die auf nicht ansässige 

Steuerzahler in den französischen ÜLG anwendbar sind  

Der Grundsatz der Besteuerung von in den französischen ÜLG Nichtansässigen nach 

ihrem Wohnsitzstaat.  Gemäß den Bestimmungen in Artikel  4A des französischen 

Allgemeinen Steuergesetzbuches, der in allen Steuergesetzbüchern der französischen 

ÜLG enthalten ist, sollen in den ÜLG Ansässige und dort Nichtansässige (zu dieser 

letzten Kategorie gehören im französischen Mutterl and Ansässige, Ansässige der 

französischen überseeischen Departements oder Regionen (DOM und ROM) und in 

anderen ÜLG Ansässige) nicht unter denselben Bedingungen besteuert werden. Das 

führt dazu, dass Steuervergünstigungen, die Ansässigen gewährt werden, 

Nichtansässigen gelegentlich vorenthalten werden. Außerdem gibt es keine Vorschrift, 

die ihren Wohnsitzstaaten das Recht nimmt, in den ÜLG Nichtansässige zu besteuern. 

 

                                                 
124 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 80ð81. 

125 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, Fußnote Nr. 74, S. 84. 
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Das Beispiel von Saint -Barthélemy.  In dieser Hinsicht ist das Beispiel von Saint-

Barthélemy besonders aufschlussreich. Obwohl oft behauptet wird, dass Saint-

Barthélemy für die dort Nichtansässigen eine Steueroase sei,126 sind solche 

Behauptungen von Nichtfachleuten unbegründet, da die Nichtansässige nicht von den 

Vergünstigungen profitieren, di e Ansässigen gewährt werden. Man muss wissen, dass 

die Steuerzahler, die nicht in Saint-Barthélemy ansässig sind, die Steuern schulden, die 

in ihrem Wohnsitzstaat fällig wären. Dazu kommen die folgenden lokalen Steuern in 

Bezug auf die Geschäfte, die sie in dem Gebiet von Saint-Barthélemy tätigen: eine Steuer 

zu dem Satz von 20 % auf der Grundlage der von Einzelpersonen realisierten 

Immobiliengewinne; Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Verkauf börsenfähiger 

Wertpapiere zu einem Mindestsatz von 19 % zuzüglich der 

Sozialversicherungsbeiträge (15,5 %) und eine Steuer von 3 % auf den Verkehrswert 

von Gebäuden, deren Eigentümer ihre Meldepflichten nicht erfüllt haben. Da Saint -

Barthélemy kein Abkommen über den Ausschluss der Doppelbesteuerung mit einem 

ausländischen Staat abgeschlossen hat, gibt es keine Vorteile für Nichtansässige 

aufgrund einer Vorzugsbehandlung.  

 

Daraus folgt, dass, solange man kein Ansässiger ist (was es ermöglicht, direkte Steuern 

zu vermeiden), Steuerhinterziehung für Steuerzahler in Saint -Barthélemy schwierig ist, 

insbesondere da einige der zuvor erwähnten Abgaben an der Quelle besteuert werden. 

Zudem wäre es für nicht ansässige Steuerzahler ein vergebliches Unterfangen, wenn 

sie Strategien zur Steuerhinterziehung implementieren würden, inde m sie sich zu 

Ansässigen machten, was es ihnen erlauben würde, von der Befreiung von der direkten 

Steuer zu profitieren und damit Einkommen oder Vermögen zu verschleiern, da das 

französische Recht einen Mechanismus enthält, um dieser Strategie entgegenzuwirken. 

Genauer gesagt, gilt gemäß Absatz I des Artikels  LO 6214-4 der französischen 

Gebietskºrperschaftsordnung: ăDie Kºrperschaft Saint-Barthélemy übt die 

Zuständigkeiten aus, die ihr nach Nr.  1 des Absatzes I des Artikels  LO 6214-3 in Bezug 

auf Steuern, Zölle und Abgaben gemäß den folgenden Vorschriften zustehen: Nr.  1 Bei 

natürlichen Personen kann erst dann davon ausgegangen werden, dass sie ihren 

steuerlichen Wohnsitz in Saint-Barthélemy haben, wenn sie dort mindestens fünf Jahre 

ansässig waren. Bei juristischen Personen kann erst dann davon ausgegangen werden, 

dass sie ihren steuerlichen Sitz in Saint-Barthélemy haben, wenn ihre tatsächliche 

Geschäftsführung ihren Sitz seit mindestens fünf Jahren dort hat oder wenn der Sitz 

ihrer tatsächlichen Geschäftsführung sich dort befindet und sie direkt oder indirekt von 

natürlichen Personen kontrolliert werden, die seit mindestens fünf Jahren in Saint -

Barthélemy ansässig sind. Bei natürlichen oder juristischen Personen, die die in den 

beiden vorhergehenden Unterabsätzen niedergelegten Anforderungen an die 

Ansässigkeit nicht erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie ihren Steuersitz im 

franzºsischen Mutterland haben.ò Mit anderen Worten, die Befreiung von der direkten 

Steuer, die die Verschleierung von Einkommen oder Vermögen begünstigt, wird nur 

                                                 
126 Der Europäischen Kommission zufolge ist das bei Belgien der Fall. Mehrere im Internet 
veröffentlichte Seiten gehen auch in diese Richtung: Siehe zum Beispiel Jean-Marc Sylvestre: Exil 
fiscal: Les destinations préférées des Français !, 11. Mai 2013 und Jean-Marc Sylvestre: Les paradis 
fiscaux pour les nouveaux pauvres de lõoccident, 2. November 2013 oder Olivier Grivat: St-
Barthélémy: la France a aussi son paradis fiscal, 25. März 2012. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_de
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http://www.atlantico.fr/decryptage/paradis-fiscaux-pour-nouveaux-pauvres-occident-jean-marc-sylvestre-887595.html
http://lesobservateurs.ch/2012/03/25/st-martin-et-st-barth-la-france-a-ses-paradis-fiscaux
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Steuerzahlern gewährt, die tatsächlich seit fünf oder mehr Jahren in Saint-Barthélemy 

ansªssig sind. Daher unterliegen ăNeoansªssigeò (das heiÇt diejenigen, die seit weniger 

als fünf Jahren in Saint-Barthélemy ansässig sind) den Steuergesetzen des französischen 

Mutterlands.  

 

Mit den Worten von Michel Collet, der als Rechtsanwalt in einer angesehenen 

Anwaltskanzlei tªtig und mit den ºrtlichen Angelegenheiten sehr vertraut ist: ăDie 

ĂNeoansªssigenô werden als in Frankreich steuerlich ansässig behandelt. Im Fall von 

Einkommen oder Vermögen, das seinen Ursprung im Gebiet von Saint-Barthélemy hat, 

kºnnen ĂNeoansªssigeô auch in Saint-Barthélemy besteuert werden ð wie jede nicht in 

Saint-Barthélemy ansässige Person ð wo die Abgabenordnung darüber entscheidet. Das 

ist in Bezug auf Immobiliengewinne aus Gebäuden der Fall, die sich auf dem Gebiet 

von Saint-Barth®lemy befinden.ò127 Er f¿gt hinzu, ădas Phªnomen der 

Doppelbesteuerung wird wahrscheinlich auftreten, da der ĂNeoansªssigeô im 

französischen Mutterland mit demselben Einkommen besteuert werden sollte. In 

Frankreich steuerlich Ansässige werden nach ihrem Einkommen aus weltweiten 

Quellen besteuert. Gemäß der Verfassung vermindert sich die französische Steuer um 

die in Saint-Barthélemy gezahlten Abgaben. Im Fall von Immobilien wird keine 

Rückerstattung gewährt, da die Steuer in Saint-Barthélemy hier höher wäre als die 

französische Steuer. Schließlich ist anzumerken, dass sowohl französische als auch 

auslªndische Staatsangehºrige als ĂNeoansªssigeô gelten kºnnen.ò128 

 

Saint-Barthélemy ist nicht so attraktiv, wie es scheint, und kein idealer Ort für 

Steuerhinterziehung. Dieser Umstand wurde zutreffend wie folgt gefasst: ăEs ist 

unmöglich, sich dort absichtlich niederzulassen, kurz bevor man im eigenen 

Heimatland in den Genuss einer großen Summe Geldes kommt, und dann im Jahr 

danach zu entfliehen.ò129 In einem in ăLe Monde Diplomatiqueò erschienenen Artikel 

folgerten zwei Wissenschaftler, dass ăSaint-Barthélemy [...] also im juristischen Sinne 

kein Steuerparadies [ist] und auch nicht im Begriff [ist], einer der neuen 

eurokaribischen Plätze für Geldwäsche und Finanzkriminalität großen Stils zu 

werdenò.130 

 

Die Besteuerung von in den französischen ÜLG Nichtansässigen nach ihrem 

Wohnsitzstaat.  Schließlich sind nicht ansässige Steuerzahler nach dem in Saint-

Barthélemy und in den anderen französischen ÜLG geltendem Recht nicht von der von 

anderen Staaten erhobenen Steuer ausgenommen. Insbesondere können sie von diesen 

anderen Staaten in Bezug auf das Einkommen, das von ihnen abgeleitet ist, und in 

Bezug auf Vermögensbestandteile, die in diesen Staaten beheimatet sind, besteuert 

werden. Und wenn diese Staaten den Grundsatz der weltweiten Besteuerung 

                                                 
127 Siehe Michel Collet: Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy, CMS 
Bureau Francis Lefebvre, Oktober 2010. 

128 Siehe Michel Collet: Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy, CMS 
Bureau Francis Lefebvre, Oktober 2010. 

129 Laurent Guez: Saint-Barth La drôle d'économie d'un paradis , 22. Juli 2016. 

130 Sébastien Chauvin und Bruno Cousin: Ein Paradies wird unabhängig , Le Monde 
Diplomatique, deutsche Ausgabe, Januar 2006. 

https://cms.law/fr/FRA/Publication/Eclaircissement-sur-les-fiscalites-applicables-a-Saint-Barthelemy
https://cms.law/fr/FRA/Publication/Eclaircissement-sur-les-fiscalites-applicables-a-Saint-Barthelemy
http://www.lesechos.fr/22/07/2016/LesEchosWeekEnd/00041-014-ECWE_saint-barth-la-drole-d-economie-d-un-paradis.htm
https://monde-diplomatique.de/artikel/!490157
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praktizieren, gibt es so gut wie kein internationales Abk ommen, das ihr Recht auf 

Steuereinnahmen aus den französischen ÜLG oder dort vorhandenen Erbschaften 

infrage stellen würde.  

2.3.2. Die geografischen Entfernungen und die 

Schwierigkeiten der Erreichbarkeit  

Die Abgelegenheit des französischen Mutterlands und der Eu ropäischen Union.  Die 

geografische Abgelegenheit der französischen ÜLG ist eine doppelte: Diese 

französischen Gebiete sind einerseits abgelegen vom französischen Mutterland und 

dem europäischen Kontinent und sie sind andererseits weit von den Drittländern 

entfernt, in denen die Steuerhinterzieher Zuflucht suchen würden.  

 

Es ist anzumerken, dass (in aufsteigender Reihenfolge): 

- St. Pierre und Miquelon 4  270 km von Paris entfernt ist,  

- Saint-Barthélemy 6 800 km von Paris entfernt ist,  

- Französisch-Polynesien 15 700 km von Paris entfernt ist,  

- Wallis und Futuna 16  200 km von Paris entfernt ist,  

- Neukaledonien 16 700 km von Paris entfernt ist.  

  

Die Abgelegenheit der Drittländer.  In gleicher Weise sind die französischen ÜLG 

relativ weit von Drittländern entfernt. Bei spielsweise ist Französisch-Polynesien 

5 700 km von Australien entfernt, 6  200 km von den Vereinigten Staaten und 9 500 km 

von Japan. Und Neukaledonien oder die Inseln von Wallis und Futuna sind 3  300 bzw. 

4 300 km von Australien entfernt. Saint -Barthélemy und St. Pierre und Miquelon liegen 

näher am amerikanischen Kontinent. 

 

Weiterhin sind diese ÜLG nicht immer einfach zu erreichen.  

 

Diese Abgelegenheit und jedenfalls die Schwierigkeiten der Erreichbarkeit machen 

internationale Steuerhinterziehung komplizi ert. In der Tat setzt Steuerhinterziehung 

eine gewisse Nähe oder zumindest eine relativ einfache Erreichbarkeit voraus. Und 

obwohl es zutrifft, dass es die Dematerialisierung der Wirtschaft einfacher macht, 

Steuern durch Vortäuschen eines falschen Wohnsitzes zu hinterziehen, sind die 

französischen ÜLG wegen dieses Phänomens nur wenig besorgt. Wie William Gilles 

betont: ăAnders als Einzelpersonen ist es Unternehmensleitern mºglich, ihren 

Geschäftssitz im digitalen Zeitalter in Wallis und Futuna zu haben, wäh rend sie das 

Unternehmen weiterhin aus der Entfernung in einer angenehmeren Umgebung führen, 

aber die Statistik zeigt einen gegenlªufigen Trend.ò131 Letztendlich gibt es nur in Saint -

Barthélemy eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Unternehmen: Das erklärt, waru m 

sich Eric Boquet, ein französischer Senator, weigerte, für ein Gesetz zu stimmen, mit 

dem eine Vereinbarung zwischen Frankreich und Saint -Barthélemy ratifiziert werden 

sollte. Er nannte folgende Gr¿nde: ăSaint-Barthélemy, das eine Abgabenordnung hat, 

                                                 
131 William Gilles: La fiscalité à Wallis -et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in: 
Xavier Cabannes: Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du 
pacifique, volume hors série No XVIII, 2015, S. 53. 
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die teilweise vom französischen Recht inspiriert ist, muss in der Tat als eine Steueroase 

betrachtet werden ð vielleicht von einer besonderen Art ð und außerdem in einem 

Bereich des Planeten gelegen, der bereits ausreichend ausgestattet ist. Das wird durch 

die Tatsache bestätigt, dass Saint-Barthélemy mehr als 4 000 Unternehmen für gerade 

etwas über 9 000 Einwohner hat: Das ist immer noch eine eher außergewöhnliche Lage 

éò132 

2.3.3. Der niedrige Entwicklungsstand der lokalen Wirtschaft 

und des Bankwesens 

Der Entwicklungsstand der lokalen Wirtschaft.  Schließlich begünstigt der 

Entwicklungsstand der lokalen Wirtschaft und des Bankwesens keine 

Steuerhinterziehung mithilfe der französischen Ü LG. 

 

Das ist insbesondere bei Wallis und Futuna der Fall, über das ein Autor geschrieben 

hat, ădie Wirtschaft dieser Gebietskºrperschaft ist im Wesentlichen eine Subsistenz- 

und Binnenwirtschaft, was die Möglichkeiten steuerlicher Ressourcen begrenzt. Dieses 

Wirtschaftssystem macht es schwierig, eine Steuer auf der Grundlage von 

Wertschöpfung oder Gewinnen einzuführen: das Produkt der wirtschaftlichen 

Tätigkeit ð das im Wesentlichen auf Landwirtschaft, Viehbestand und Kleinfischerei 

beruht ð schafft nicht nur wenig Wert, sondern wird größtenteils von der Bevölkerung 

direkt konsumiert.ò133 

 

Mit der Ausnahme von Saint -Barthélemy leiden die französischen ÜLG unter fehlender 

Dynamik in der lokalen Wirtschaft, einer schlechten Infrastruktur und mitunter auch 

an geografischen Hindernissen. Wie im französischen Senat zu Wallis und Futuna bei 

der Vorstellung des Haushaltsgesetzes 2012 angemerkt wurde: ăDie wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung des Gebiets wird durch natürliche und strukturelle 

Hindernisse eingeschränkt, verstärkt durch mehrere Faktoren: hohe Transportkosten, 

die Entfernung zu potenziellen Märkten, die geringe Größe des Binnenmarkts, höhere 

Produktionskosten als in den benachbarten Lªndern.ò134 Vergleichbares wird in einer 

seriösen Analyse dieses Gebiets in ăLe Mondeò deutlich: ăEs wird geschªtzt, dass 

ungefähr 70 % der Bevölkerung der Inseln keinen Zugang zur Geldwirtschaft hat und 

als Selbstversorger von seiner eigenen Erzeugung lebt (Schweine, Obstbäume, Fischen 

...). Ein relativ großer Teil der Bevölkerung ist in der öffentlichen Verwaltung 

beschäftigt, und der Ertrag öffentlicher Dienstleistungen macht 55  % des BIP der Inseln 

aus. Die Inseln erhalten europäische Beihilfen (16,5 Millionen  EUR aus dem EEF) und 

                                                 
132 Eric Bocquet: La collectivité de Saint-Barthélemy doit bel et bien être considérée comme un 
paradis fiscal, 28. September 2015. 

133 William GILLES: La fiscalité à Wallis -et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in: 
Xavier Cabannes: Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du 
pacifique, volume hors série No XVIII, 2015, S. 46ð47. 

134 French Sénat: Projet de loi de finances pour 2012 : Collectivités d'outre-mer: Nouvelle 
Calédonie et TAAF - Avis n°  112 (2011-2012) de M. Christian COINTAT, fait au nom de la 
commission des lois, 17. November 2011. 

http://ericbocquet.fr/activite-des-senateurs/la-discussion-et-le-vote-de-la-loi/finances/article/la-collectivite-de-saint-barthelemy-doit-bel-et-bien-etre-consideree-comme-un
http://ericbocquet.fr/activite-des-senateurs/la-discussion-et-le-vote-de-la-loi/finances/article/la-collectivite-de-saint-barthelemy-doit-bel-et-bien-etre-consideree-comme-un
http://www.senat.fr/rap/a11-112-3/a11-112-3.html
http://www.senat.fr/rap/a11-112-3/a11-112-3.html
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staatliche Zuschüsse (ca. 70 Millionen  EUR).ò135 Diese Umstände erklären 

unzweifelhaft, warum kein Mitgliedstaat der EU Wallis und Futuna als Steueroase 

ansieht.136 

 

Charakteristika des Bankwesens.  Angesichts der unten (Punkt  3.3., im Kontext der 

Studie über die Bekämpfung der Geldwäsche) analysierten Charakteristika des 

Bankwesens ist eine Steuerhinterziehung mithilfe der französischen ÜLG ebenfalls 

schwierig. In den französischen ÜLG gibt es nur wenige Banken. Diese stehen unter der 

direkten Kontrolle der großen Banken im französischen Mutterland. Sie  erheben in 

großem Umfang Daten der Kontoinhaber, insbesondere über den Ursprung von Mitteln 

und Einkommen, und sie bieten nur grundlegende Finanzprodukte an. Im 

Wesentlichen beschränkt sich ihre Banktätigkeit auf Einlagen. 

2.4. Schlussfolgerung  

Letztlich ist d ie Gefahr der Steuerhinterziehung in Französisch-Polynesien, 

Neukaledonien und St.  Pierre und Miquelon gering. Der Umstand, dass Abgaben an 

der Quelle erhoben werden, macht Steuerhinterziehung schwierig.  

 

Das Gebiet Wallis und Futuna erhebt für seinen Teil keine direkten Steuern von 

Nichtansässigen. Der Entwicklungsstand dieser Inseln und das Niveau der 

Bankdienstleistungen machen sie jedoch auch für Nichtansässige unattraktiv, die sich 

im Bereich Steuerhinterziehung betätigen möchten. 

 

Schließlich kann nur der Fall von Saint-Barthélemy Anlass zu Diskussion geben, noch 

dazu, da die Steuerprüfungen schwach entwickelt sind. Die meisten Experten sind sich 

jedoch darin einig, dass die Gefahr der Steuerhinterziehung gering ist. Bei der 

Verneinung der Frage, ob es interessant sei, den Steuer- oder Geschäftssitz eines 

Unternehmens zum Zweck der Steuerhinterziehung nach Saint-Barthélemy zu 

verlegen, nennt Collet drei Faktoren: 

- ăDie notwendige Bedingung der vorherigen Ansªssigkeit f¿r 5 Jahre.ò137 

- ăDas Fehlen eines konventionellen Netzwerks, was sehr wahrscheinlich zu 

einer Steuerstrafe an der Quelle der Güter und des ausländischen und 

französischen Einkommens der Personen, die nach Saint Barth umziehen, 

führen wird.  ăDenn wenn wir von einem Umzug aus Steuergr¿nden sprechen, 

dann reden wir von Leuten, die im Allgemeinen über Vermögen und 

internationale Einkommensquellen verf¿gen.ò138 

                                                 
135 Nicolas Six: Wallis -et-Futuna, petit bout de France où règnent trois rois, Le Monde, 
5. September 2014. 

136 Siehe die von der Europäischen Kommission veröffentlichte Liste . Obwohl Wallis und Futuna 
unter den französischen ÜLG die niedrigste Steuerlast hat, ist es das einzige, das von einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union als Steueroase angesehen wird. 

137 Siehe Michel Collet: Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy, CMS 
Bureau Francis Lefebvre, Oktober 2010. 

138 Siehe Michel Collet: Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy, CMS 
Bureau Francis Lefebvre, Oktober 2010. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/05/wallis-et-futuna-un-archipel-francais-compose-de-trois-royaumes_4482851_4355770.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_de
https://cms.law/fr/FRA/Publication/Eclaircissement-sur-les-fiscalites-applicables-a-Saint-Barthelemy
https://cms.law/fr/FRA/Publication/Eclaircissement-sur-les-fiscalites-applicables-a-Saint-Barthelemy
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- ăSchlieÇlich ist da noch die Entfernung. Meiner Auffassung nach kann ein 

Umzug nur dann effektiv sein, wenn man auch seinen tatsächlichen Wohn sitz, 

sein Leben nach Saint Barth verlegt, was wahrscheinlich ein Problem sein 

dürfte. Um das Thema abzuschließen, möchte ich nur sagen, dass es im 

Hinblick auf eine Umsiedlung aus Steuergründen ins Ausland Länder gibt, die 

nur eineinhalb  Stunden mit dem Z ug von Paris entfernt liegen, und wo man 

sehr vorteilhafte Lösungen findet, sowohl im Hinblick auf die lokale 

Besteuerung als auch im Sinne eines umfassenden Geflechts von 

Steuerabkommen.ò139 

  

                                                 
139 Siehe Michel Collet: Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy, CMS 
Bureau Francis Lefebvre, Oktober 2010. In diesem Sinne siehe auch Maïté Koda, Interview mit 
Professor Bernard Castagnède: Parler de paradis fiscal pour l'Outre -mer français relève de la 
mythologie , Outre Mer 1ère, 25. April 2013. 

https://cms.law/fr/FRA/Publication/Eclaircissement-sur-les-fiscalites-applicables-a-Saint-Barthelemy
http://la1ere.francetvinfo.fr/2013/04/25/parler-de-paradis-fiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-la-mythologie-31355.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/2013/04/25/parler-de-paradis-fiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-la-mythologie-31355.html
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3. Französische ÜLG und die Bekämpfung der 

Geldwäsche  

Zusammenfassung und Plan.  Das zur Effektivität der Steuerprüfungsverfahren 

Gesagte trifft auch im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche zu.  

 

Auf diesem Gebiet muss festgestellt werden, dass, obwohl die in den französischen 

ÜLG geltenden Vorschriften sehr nah an dem Regelwerk des französischen 

Mutterlands sind und deshalb den Anforderungen des Rechts der Europäischen Union 

entsprechen (3.1.), die Intensität der Kontrollen und die Erstellung von Daten im 

Zusammenhang hiermit unzureichend bleiben (3.2.). 

 

Das ist umso bedauerlicher, als die Praktiken der Geldwäsche in den französischen 

ÜLG relativ begrenzt sind (3.3.). 

3.1. Die indirekte Anwendung europäischer Regeln zur 

Bekämpfung der Geldwäsche in den französischen ÜLG  

Anwendung des Rechts des Mutterlands mit Anpassungen.  Die Regeln, die in den 

französischen ÜLG für die Bekämpfung der Geldwäsche gelten, sind praktisch 

identisch mit denjenigen, die im französischen Mutterland vorherrschen. Deshalb gilt 

abgeleitetes Recht der Europäischen Union indirekt, jedoch mit Sicherheit. Mit anderen 

Worten, die europäischen Vorschriften gelten nicht unmittelbar (rechtlich nicht 

möglich), sondern in dem Maß, in dem französisches Recht das vorsieht (rechtlich 

möglich, wenn auch nicht obligatorisch).  

 

Das beruht teilweise auf dem Umstand, dass ădie drei Gebiete, die den Euro 

verwenden, St. Pierre und Miquelon, Saint -Barthélemy und Saint-Martin, das 

abgeleitete europäische Bank- und Finanzrecht anwendenò,140 was die Regeln für die 

Bekämpfung der Geldwäsche einschließt. 

 

Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass in allen dezentralisierten 

Gebietskörperschaften (einschließlich der drei anderen ÜLG) der Staat weiterhin die 

Zuständigkeit auf dem Gebiet der Sicherheit und der Prävention von Steuerstraftaten 

(und ähnlichen Vergehen) hat. Beispielsweise sieht Artikel  7 des Status von 

Französisch-Polynesien vom 27. Februar 2004 Folgendes vor: ăIn Angelegenheiten, die 

der staatlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, müssen die in Französisch-Polynesien 

geltenden Gesetze und Verordnungen ausdrücklich in dies em Sinn abgefasst sein. 

Abweichend vom ersten Unterabsatz haben die Gesetze und Verordnungen volle 

Geltung und Wirksamkeit in Französisch -Polynesien, unbeschadet der Bestimmungen 

zur Anpassung seiner besonderen Organisation, die sich beziehen auf: [...] 8. 

Bekämpfung des illegalen Handels und der Geldwäsche, Bekämpfung der 

Finanzierung des Terrorismus, die Zuständigkeit für Ermittlungen und den Nachweis 

von Verstößen bei Zollverfahren, das System ausländischer Investitionen in eine 

                                                 
140 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 18. 

http://www.fondafip.org/f2063_Rapport_sur_l_autonomie_fiscale_en_Outre_mer.pdf.
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Tätigkeit, die an der Aus übung der öffentlichen Gewalt teilnimmt, oder Tätigkeiten von 

solcher Art, die geeignet sind, gegen die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, 

die Belange der nationalen Verteidigung zu verstoßen, oder Tätigkeiten im Bereich der 

Forschung, der Herstellung oder des Marketings von Waffen, Munition, 

Explosivstoffen.ò  hnliche Beispiele kºnnten f¿r alle anderen franzºsischen 

überseeischen Gebietskörperschaften gegeben werden, die Gegenstand dieser Studie 

sind.141 

Traditionelle Ausweitung des abgeleitete n Rechts der EU zur Bekämpfung der 

Geldwäsche auf die französischen ÜLG . Die Ausweitung des abgeleiteten Rechts der 

EU zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die Gesetze des Zentralstaats auf die 

französischen ÜLG ist ein Trend, der seit langem zu beobachten ist. Mit anderen 

Worten, der französische Gesetzgeber weitet seit langem die Regeln der EU zur 

Bekämpfung der Geldwäsche auf die französischen ÜLG aus, obwohl er dazu nicht 

verpflichtet ist.  

 

Die Begründung einer Entscheidung der  Kommission vom 26. November 2009 ăzur 

Ermächtigung Frankreichs, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates eine Vereinbarung mit St. Pierre und 

Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, Französisch -Polynesien beziehungsweise Wallis 

und Futuna zu schli eßen, damit Geldtransfers zwischen Frankreich und diesen 

Gebieten wie Geldtransfers innerhalb Frankreichs behandelt werden könnenò,142 

bestätigt das. Dort kann man in der Tat Folgendes lesen: 

- ăSt. Pierre und Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, Franzºsisch-Polynesien 

sowie Wallis und Futuna gehören nicht zum Gebiet der Gemeinschaft im Sinne 

von Artikel 299 EG-Vertrag. Allerdings sind St. Pierre und Miquelon sowie 

Mayotte kraft Ratsbeschluss vom 31. Dezember 1998 beziehungsweise 

Neukaledonien, Französisch-Polynesien sowie Wallis und Futuna kraft des 

dem Vertrag über die Europäische Gemeinschaft beigefügten Protokolls (Nr. 

27) betreffend Frankreich Teil des Währungsgebiets Frankreichs. St. Pierre und 

Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, Französisch -Polynesien sowie Wallis und 

Futuna erfüllen damit die Voraussetzung des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a 

der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006.ò 

- ăZahlungsverkehrsdienstleister in St. Pierre und Miquelon, Mayotte, 

Neukaledonien, Französisch-Polynesien sowie Wallis und Futuna nehm en 

unmittelbar an den Zahlungsverkehrs - und Abwicklungssystemen in 

Frankreich teil, namentlich an CORE oder Target2-Banque de France. Sie 

erfüllen damit die Voraussetzung des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EG) Nr. 1781/2006.ò 

- ăDie Ordonnance Nr. 2009-103 vom 30. Januar 2009 über das Einfrieren von 

Vermögen, insbesondere bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, 

gewährleistet, dass in St. Pierre und Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, 

Französisch-Polynesien sowie Wallis und Futuna geeignete Maßnahmen 

                                                 
141 Saint-Barthélemy betreffend siehe article LO 6214-3 du Code général des collectivités 
territoriales . St. Pierre und Miquelon betreffend siehe article LO 6414-1 du Code général des 
collectivités territoriales . 

142 Amtsblatt der Europäischen Union, L 312 vom 27. November 2009, S. 71ð72. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006393828&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006393828&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006394300&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006394300&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0853&from=EN
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getroffen wurden, damit gegen natürliche oder juristische Personen, die auf 

den betreffenden Listen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union 

aufgef¿hrt sind, finanzielle Sanktionen verhªngt werden kºnnen.ò 

- ăDie Ordonnance Nr. 2006-60 vom 19. Januar 2006 zur Modernisierung des in 

Mayotte, Neukaledonien, Französisch-Polynesien sowie Wallis und Futuna 

geltenden Finanz- und Wirtschaftsrechts, das Dekret Nr. 2006-736 vom 26. Juni 

2006 zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Änderung des Finanz- und 

Währungsgesetzes sowie das Gesetz Nr. 2004-130 vom 11. Februar 2004 zur 

Reform des Status bestimmter Rechtsberufe gewährleisten, dass St. Pierre und 

Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, Französisch -Polynesien sowie Wallis und 

Futuna in Bezug auf Geldtransfers über Geldwäschevorschriften verfügen, die 

den auf franzºsischem Gebiet geltenden Vorschriften gleichwertig sind.ò 

- ăDamit haben St. Pierre und Miquelon, Mayotte, Neukaledonien, Franzºsisch-

Polynesien sowie Wallis und Futuna dieselben Bestimmungen eingeführt, wie 

sie die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 vorsieht, und schreiben ihren 

jeweiligen Zahlungsverkehrsdienstleistern vor, diesen Bestimmungen 

entsprechend zu verfahren, womit die Voraussetzung des Artikels 17 Absatz 1 

Buchstabe c der genannten Verordnung erf¿llt ist.ò 

 

Es könnten noch viele weitere Beispiele angeführt werden. Das ist zum Beispiel der Fall 

bei dem Dekret vom 22. September 2009143, das die überseeischen Artikel L. 562-1 ff. des 

französischen Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwe sen betreffend die 

Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des 

Terrorismus umsetzt. Dieses Dekret weitet die zuvor genannten Bestimmungen des 

Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwesen auf die Gebiete aus, die zum 

Zeitpunkt s eines Erlasses folgende ÜLG waren: Mayotte, St. Pierre und Miquelon, 

Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Wallis und Futuna und die französischen 

Süd- und Antarktisgebiete.  

 

Ebenso aufschlussreich ist es, in dem Bericht einer Anhörung im Rahmen des 

Ausschusses des französischen Senats über auswärtige Angelegenheiten144, die kurz 

nach dem Entwurf des Beschlusses des Europäischen Rates zur Änderung des Status 

der Insel Saint-Barthélemy gegenüber der Europäischen Union stattgefunden hat, zu 

lesen, ădass die Entwicklung des Status von Saint-Barthélemy zu dem Status eines ÜLG 

den Interessen der Union nicht abträglich wäre: [...] Da Frankreich wünscht, dass der 

Euro weiterhin in Saint -Barthélemy verwendet wird, wird die monetäre Kontinuität 

sichergestellt. Wie Frankreich gegenüber der Europäischen Kommission, die bei dieser 

Angelegenheit besonders wachsam ist, bestätigt hat, wird es sich zu den Maßnahmen 

verpflichten, die erforderlich sind, damit in Saint -Barthélemy die Regeln bezüglich der 

Bekämpfung der Geldfälschung, die Regeln bezüglich des unerlaubten 

Inverkehrbringens von Geld und der Geldwäsche sowie die Regeln bezüglich der 

Verwaltungszusammenarbeit und Steuertransparenz gelten. Die Umwandlung von 

Saint-Barthélemy in ein ÜLG entspricht daher den besonderen Bedürfnissen dieser 

                                                 
143 Journal officiel de la République française (JORF) Nr. 229 vom 3. Oktober 2009, S. 16039. 

144 In diesem Fall, 13. Oktober 2010. 
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Gebietskörperschaft, ohne dass sie die allgemeinen Interessen der Europäischen Union 

bedroht.ò145 

 

Ausweitung der neuesten Bestimmungen der Gesetzgebung der Europäischen 

Union zur Bekämpfung der Geldwäsche auf die französischen ÜLG.  Die von den 

französischen Behörden jüngst erlassenen Bestimmungen zur Umsetzung des neuesten 

abgeleiteten europäischen Rechts gehen auch in diese Richtung. Gemäß Artikel 118 des 

Gesetzes Nr. 2016-731 vom 3. Juni 2016,146 das die Bekämpfung der organisierten 

Krimin alität und des Terrorismus und ihrer Finanzierung stärkte, weitete die 

Ordonnance vom 1. Dezember 2016147 folgende Regeln auf die französischen ÜLG aus: 

ð in der Verordnung (EU)  2015/847 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers 

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.  1781/2006; 

ð sowie in der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommis sion. 

3.2. Kritische Untersuchung der Wirksamkeit der in den 

französischen ÜLG geltenden Regeln  

Die Notwendigkeit dieser Untersuchung.  Während die in den französischen ÜLG 

geltenden Regeln über die Geldwäsche daher keine theoretische Gefahr für die 

Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten darstellen, ergibt sich die Frage ihrer 

wirksamen Einhaltung. Ähnlich zu dem, was bezüglich der Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung festgestellt wurde, hängt Letztere oft von den tatsächlich 

umgesetzten administrativen Instrum enten (die nicht gleichförmig sind) sowie der 

Haltung der Fachleute und Bürgerinnen und Bürger ab.  

 

Unzulänglichkeiten wurden festgestellt. Sie beziehen sich auf die Intensität der 

Verdachtsmeldungen und der Kontrollen (3.2.1.) sowie der Erstellung der dam it in 

Verbindung stehenden Daten (3.2.2.). 

3.2.1. Die Unzulänglichkeit der Verdachtsmeldungen und der 

Kontrollen  

                                                 
145 Sénat: Communication de M. Jean Bizet et audition de M. Michel Magras, sénateur de Saint-
Barthélemy - Modification du statut de Saint -Barthélemy, examen par la commission des affaires 
européennes le 13/10/2010. 

146 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et am®liorant lõefficacit® et les garanties de la proc®dure p®nale, Journal Officiel de 
la République Française, Nr. 129, 4. Juni 2016, Text Nr. 1, Artikel  118. 

147 Siehe Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme , Journal Officiel de la République 
Française, Nr. 280, 2. Dezember 2016, Text Nr. 14, Artikel  17 bis 19. 

https://www.senat.fr/ue/pac/E5608.html
https://www.senat.fr/ue/pac/E5608.html
https://www.senat.fr/ue/pac/E5608.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511344&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511344&categorieLien=id
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Unzulänglichkeit der Anzahl der Verdachtsmeldungen.  Die Bekämpfung der 

Geldwäsche beruht weitgehend auf Verdachtsmeldungen von Fachleuten (wie 

Krediti nstituten, Wirtschaftsprüfern, Notaren und Rechtsanwälten) an die nationalen 

Aufsichtsbehörden. Zuerst ist festzuhalten, dass sehr wenige Verdachtsmeldungen von 

Fachleuten, die sich in den französischen ÜLG befinden, bei der Dienststelle Tracfin 

eingereicht werden. 148 

 

Beispielsweise weist der letzte von dieser Stelle herausgegebene jährliche 

Tätigkeitsbericht darauf hin, dass in den ÜLG ansässige Buchprüfer verglichen mit dem 

französischen Mutterland nur selten Fälle bei den Behörden zur Bekämpfung der 

Geldwªsche melden. Dieser Bericht stellt unter anderem fest: ăIm Gegenzug sind 

andere Regionen, die der Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

ausgesetzt sind, unterrepräsentiert. Das ist insbesondere bei Korsika und den 

Überseeregionen der Fall, wo die entsprechenden Fachleute im Jahr 2015 nur 

12 Verdachtsmeldungen ¿bermittelt haben.ò149 Es ist anzumerken, dass im selben 

Zeitraum mehr als 45 000 Verdachtsmeldungen von Fachleuten aus dem französischen 

Mutterland bei der Tracfin eingegangen sind.  

 

Dies ist keinesfalls neu. In einem 2011 veröffentlichten Bericht stellte die FATF 

Folgendes fest: ăObwohl die geltende Gesetzgebung mit wenigen kleineren 

Ausnahmen in ganz Frankreich dieselbe ist, hoben die Prüfer in dem Bericht mehrere 

Situationen hervor, d ie Anlass zu Zweifeln daran geben, wie effektiv Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in den überseeischen 

Gebieten Frankreichs umgesetzt werden. Daher bleiben ernsthafte Zweifel in Bezug auf 

die vollständige Umsetzung der  Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen in 

bestimmten Gebieten in Übersee (das gilt sowohl für Finanzberufe als auch für Berufe 

auÇerhalb des Finanzbereichs).ò150 

 

Diese Lage kann in zweifacher Hinsicht erklärt werden:  

- Die erste Erklärung betrifft da s Fehlen einer Kultur der Bekämpfung der 

Geldwäsche bei den lokalen Fachleuten. In diesem Sinn weist der von der FATF 

2011 erstellte Evaluierungsbericht darauf hin, ădass, wªhrend die starke 

finanzielle Verbindung zum französischen Mutterland die Umsetzung  der 

Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung in diesen Gebieten erleichtert, es auch zutrifft, dass 

die geografische Abgelegenheit dieser Gebiete die Wirkung der 

Kommunikation der Behörden und die Bemühungen in Bezug auf die 

                                                 
148 Tracfin ist die Abk¿rzung f¿r ăTraitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestinsò (¦berwachungsstelle zur Aufsp¿rung, Untersuchung und Unterbindung 
verdeckter Geldflüsse). Es handelt sich um eine Stelle unter dem Ministerium für Wirtschaft und 
Finanzen, die die Bekämpfung der Geldwäsche leitet. 

149 Tracfin: Rapport annuel dõactivit®s Tracfin 2015. 

150 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 5. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
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Wachsamkeit der abgedeckten Berufe abschwªchtò.151 Auf ähnliche Weise stellt 

der Bericht fest, dass ăvon der Tracfin keine ð oder nahezu keine ð Ressourcen 

für den Dialog und den Austausch und insbesondere die Sensibilisierung in 

Bezug auf die Pflichten zur Meldung verdächtiger Transaktionen bei den 

betroffenen Berufen in den ¿berseeischen Gebieten gewidmet werdenò.152 

Zudem sei darauf verwiesen, dass berufsständische Organisationen, die 

Fachleute anleiten und unterstützen könnten, nicht vorhanden sind.  

 

 

- Die zweite Erklärung ist die Schwäche der Geldwäsche in den französischen 

ÜLG (siehe unten, 3.3.). 

 

Unzulängliche Kontrollen.  Die Unzulänglichkeit der Kontrollen entspricht der 

geringen Zahl an Verdachtsmeldungen.  

 

Diese Unzulänglichkeit wurde von der FATF bereits 2011 erkannt. So kann man in 

einem Evaluierungsbericht Folgendes lesen: ăAuf der Ebene der ¦berpr¿fung der 

Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung bei Finanzfachleuten stellt der Evaluierungsbericht  fest, dass 

Prüfungen vor Ort durch die französische Finanzaufsicht AMF praktisch nicht 

stattfinden und dass es erforderlich ist, dass die französische Aufsichtsbehörde ACP 

ihre Pr¿ftªtigkeit erhºht.ò153 Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die damals gezogenen 

Schlussfolgerungen nunmehr infrage zu stellen wären.  

 

Gleiches gilt f¿r Berufe auÇerhalb des Finanzbereichs, was ebenfalls wichtig ist: ăDie 

Prüfungen in den Überseegebieten sind, abgesehen von wenigen Ausnahmen, deren 

Reichweite sich noch immer nur schwer bestimmen lässt, genauso organisiert wie im 

französischen Mutterland. Das Ausmaß der Prüfungen zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kann in diesen Gebieten ebenfalls nicht 

bestimmt werden. Es ist für die Behörden von entscheidender Bedeutung, dass sie die 

Organisation dieser Prüfungen und ihre Effektivität im gesamten Land 

untersuchen.ò154 

3.2.2. Der Mangel an Daten zur Geldwäsche in den 

französischen ÜLG  

Die Anerkennung der Tatsache, dass Daten fehlen.  Die Unzulänglichkeit der 

Verdachtsmeldungen und die Unzulänglichkeit der Kontrollen stellt für die 

                                                 
151 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 5. 

152 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 5. 

153 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 5. 

154 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 17. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
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französischen Behörden eine technische Schwierigkeit bei der Erstellung von Daten in 

Bezug auf Geldwäsche und die Bekämpfung derselben in den französischen ÜLG dar. 

 

So enthalten zum Beispiel die von der Tracfin herausgegebenen jährlichen 

Tätigkeitsberichte keine substanziellen Daten über die Anzahl der in den französischen 

ÜLG durchgeführten Prüfungen und der erfassten Verstöße. Dieses Fehlen ist 

angesichts des Auftrags der Tracfin sehr bezeichnend und steht im Gegensatz zu der 

hohen Qualität, die die von dieser Dienststelle veröffentlichten Berichte in allen 

anderen Punkten ausweisen. 

 

Ebenso bezeichnend ist der Umstand, dass der Autor dieses Berichts nicht dazu in der 

Lage war, die Anzahl des Personals herauszufinden, das für Aufgaben zur Bekämpfung 

der Geldwäsche in den französischen ÜLG abgestellt ist. 

 

Schließlich zeigen einige Presseberichte, dass sich die Gebietskörperschaften nicht 

notwendigerweise der Gefahr der Geldwäsche bewusst sind.155 

 

Die Missbilligung des Fehlens von Daten durch die FATF.  Die FATF teilt diese 

Schlussfolgerung. Als diese Gruppe jüngst die Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung in Frankreich bewertete, wurde genau auf Folgendes 

hingewiesen: ăEs wird als besonders schwerwiegend angesehen, dass es in diesen 

Gebieten keine Regierungsbehörden gibt, die eine klare Zuständigkeit für die 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung haben. Die 

französischen Behörden sollten diesen Mangel beheben und, allgemeiner gesehen, den 

Kenntnisstand über die Gefahren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in 

jeder Region des Landes verbessern.ò156 

 

Dann wird Folgendes vorgeschlagen: ăDie franzºsischen Behºrden sollten daher 

erwägen, quantifizierte Da ten systematischer und auf breiter Grundlage zu erheben, 

indem sie alle beteiligten Behörden dazu ermuntern. Obwohl in den überseeischen 

Gebieten Strafverfolgungsbehörden vorhanden sind, sind zu wenige quantifizierte 

Daten in Bezug auf deren Tätigkeiten zur Kriminalitätsbekämpfung in diesen Gebieten 

verfügbar. Das Fehlen von Statistiken und die mangelnde Klarheit der verfügbaren 

quantifizierten Daten machte es dem Bewertungsteam daher unmöglich, die 

Effektivität der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die  Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in ganz Frankreich mit Sicherheit zu 

bewerten.157 

 

Diese Empfehlungen zogen jedoch keine formale Nachverfolgung nach sich. 

 

                                                 
155 Siehe zum Beispiel Matthieu Delahousse: Panama Papers : ce vendeur de fruits et légumes qui 
intéresse la justice, Lõobs, 16. Mai 2016. 

156 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 5. 

157 FATF: Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. France, 25. Februar 2011, 
S. 7. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160513.OBS0385/panama-papers-ce-vendeur-de-fruits-et-legumes-qui-interesse-la-justice.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160513.OBS0385/panama-papers-ce-vendeur-de-fruits-et-legumes-qui-interesse-la-justice.html
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ES%20ENG.pdf
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3.3. Die Notwendigkeit, die Gefahr der Geldwäsche mithilfe der 

französischen Ü LG zu relativieren  

Nur schwache Geldwäscheaktivitäten in den französischen ÜLG.  Die 

Geldwäscheaktivitäten sind in den französischen ÜLG jedoch nur schwach ausgeprägt. 

Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass das in diesen Gebieten vorhandene 

Bankwesen angesichts seines Entwicklungsstands und seiner Strukturierung der 

Geldwäsche nicht förderlich ist (3.3.1.). Zieht man daraufhin den Betrag der 

Bankvermögen und die Anzahl der Bankkonten in den französischen ÜLG in Betracht, 

scheint es gegeben, dass die Bedeutung der Geldwäsche relativ gering ist (3.3.2.). 

3.3.1. Begrenztes Risiko im Hinblick auf das Bankwesen und 

mögliche Bankgeschäfte  

Zwei Banksysteme.  In den französischen ÜLG gibt es zwei Banksysteme, die beide von 

der unitarischen Natur des französischen Staates, dem Vorhandensein einer 

dezentralisierten Organisation und davon zeugen, dass die französischen ÜLG weder 

autonom noch souverän sind. Beide belegen die unitarische Natur des französischen 

Staates, das Vorhandensein einer dezentralisierten Organisation sowie den Umstand, 

dass die französischen ÜLG weder autonom noch souverän sind. 

- St. Pierre und Miquelon und Saint -Barthélemy (atlantische Zone) sind 

einerseits zwei ÜLG, die den Euro verwenden. Das Banksystem, das sich dort 

herausgebildet hat, ist deshalb das Banksystem des Mutterlands, das der 

Oberaufsicht der Banque de France unterliegt, die ihrerseits innerhalb des 

europäischen Rahmens tätig ist. 

- Neukaledonien, Französisch-Polynesien und Wallis und Futuna (pazifische 

Zone) verwenden hingegen nicht den Euro, sondern den CFP-Franc. Die 

Funktionen der Zentralbank werden vom Institut dõEmission dõOutre-Mer 

(IEOM) wahrgenommen, das mit drei Aufgaben betraut ist:  

1. als Relaisstation für die nationale Finanzstrategie zu fungieren, 

insbesondere in Treuhandbelangen, aber auch das Banksystem 

mittels der Instrumente der Geldpolitik zu refinanzieren und mit 

Analysen, statistischen, finanziellen oder rechtlichen Analysen zur 

Klärung von Finanzfragen beizutragen;  

2. zur Finanzstabilität durch prudenzielle Politik, Aufsicht über die 

Akteure des Bankwesens, Überwachung der Zahlungsmittel und 

Kontrolle der Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche 

beizutragen; 

3. öffentliche Dienstleistungen für wirtschaftliche Akteure zu 

erbringen, mittels der Funktion als wirtschaftliche und 

bankmäßige Beobachtungsstelle, aber auch durch die Beratung 

sensibler Gruppen (Überschuldung, Bankverbote usw.) oder durch 

Führung der Konten von Finanzakteuren und öffentlichen 

Akteuren.  
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Das Ergebnis ist eine Organisation des Bankwesens, die Geldwäsche nicht begünstigt. 

Ebenso sind die lokal angebotenen Finanzprodukte nicht besonders entwickelt. 

 

Das Bankangebot im atlantischen Bereich (St.  Pierre und Miquelon und Saint -

Barthélemy).  Im atlantischen Bereich ist das Bankangebot sehr begrenzt. Angaben des 

Institut d'Emission dõOutre-Mer zufolge sind die Bank - und Finanzaktivitäten auf der 

Inselgruppe von St. Pierre und Miquelon um nur fünf Institute herum organisiert: zwei 

Genossenschaftsbanken (Caisse dõEpargne CEPAC (die ehemalige Banque de Saint-

Pierre-et-Miquelon) und Caisse dõEpargne ċle-de-France), die Banque Postale (eine 

kommerzielle Bank), eine Finanzgesellschaft (Coopérative Immobilière des Iles Saint-

Pierre-et-Miquelon) und ein spezialisiertes Kreditinstitut (Agence Française de 

Développement).158 Die meisten dieser Institute sind daher Filialen der 

Hauptunternehmen, die im französischen Mutterland kontrolliert werden und deren 

Reputation in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche zufriedenstellend ist.  

 

Ähnliches kann über Saint-Barthélemy gesagt werden. Das Bankangebot beruht dort 

auf vier Banken der Vereinigung französischer Banken von Saint-Barthélemy (das sind 

die Banque des Antilles Françaises, die Banque Française Commerciale Antilles-

Guyane, die BNP Paribas Guadeloupe und die Banque Postale) und zwei 

Genossenschaftsbanken (BRED - Banque Populaire (BPCE-Gruppe) und Caisse 

Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe).159 Abgesehen von der Caisse 

Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe, die ihren Hauptsitz auf Guadeloupe 

(ein DOM, mit dem Saint -Barthélemy früher verbunden war) hat, befinden sich die 

Hauptsitze dieser Institute alle im französischen Mutterland.  

 

Auf St. Pierre und Miquelon und auf Saint -Barthélemy werden die meisten Aktivitäten 

von Instituten aus dem Mutterland getätigt. Im französischen Mutterland unterliegen 

sie Kontrollen und Prüfungen, die auch überseeische Geschäfte abdecken, sobald diese 

in der Bilanz auftauchen.  

 

Das Bankangebot im pazifischen Bereich (Neukaledonien, Französisch -Polynesien 

und Wallis und Futuna).  Im pazifischen Bereich ist das Bankangebot auch nicht sehr 

ausgeprªgt. Angaben des Institut dõEmission dõOutre-Mer zufolge sind die Bank - und 

Finanzaktivitäten in Französich -Polynesien um drei Banken (Socredo, Banque de 

Polynésie und Banque de Tahiti), drei Finanzgesellschaften (Ofina, Sogelease BDP und 

Oceor Lease Tahiti) sowie das Centre de chèques postaux de Papeete unter der 

Oberaufsicht des Post- und Telekommunikationsbüros (OPT) herum organisiert. 

Neben dem lokalen Banksystem machen sieben lokal gegründete Finanzinstitute 

regelmäßig vom französischen Mutterland aus Geschäfte, wobei das Hauptaugenmerk 

auf der Finanzierung der lokalen Behörden und der Bereitstellung von 

Wohnbaudarlehen für Einzelpersonen liegt. Casden Banque Populaire (vor Ort 

vertreten durch die Banque de Polynésie und Socredo), die französische 

Entwicklungagentur (AFD: Agence française de développement), DEXIA, Natexis -

                                                 
158 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

159 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/banques/
http://www.iedom.fr/saint-barthelemy/banques/
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Banques Populaires, die Europäische Investitionsbank und die Société de gestion des 

fonds de garantie dõoutre-mer (Sogefom). Die Caisse des dépôts et consignations (CDC), 

die kein Kreditinstitut im Sinn des französischen Gesetzbuchs über das Währungs- und 

Finanzwesen ist, interveniert ebenfalls in Französisch-Polynesien.160 

 

In Neukaledonien gibt es neun lokale Kreditinstitute: vier Banken, di e dem lokalen 

Kommittee der Fédération Bancaire Française gehören (Banque Calédonienne 

dõInvestissement, Soci®t® G®n®rale Cal®donienne de Banque, BNP Paribas Nouvelle 

Calédonie und die Banque de Nouvelle Calédonie) und ein spezialisiertes Kreditinstitut 

(Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Nouvelle Calédonie) sowie vier 

Finanzgesellschaften (Crédit Calédonien et Tahitien, OCEOR LEASE Nouméa, Nouméa 

Crédit und GE Money). Das Angebot an Bankdienstleistungen wird ergänzt durch das 

Centre financier de Nouméa (Post und Telekommunikation). Neben dem lokalen 

Banksystem machen sieben Kreditinstitute, die ihren Sitz außerhalb der monetären 

Zone haben, mit einer gewissen Regelmäßigkeit Geschäfte in Neukaledonien: die 

französische Entwicklungagentur (AFD), die Europäis che Investitionsbank (EIB), 

CASDEN Banques Populaires (vor Ort vertreten durch die Société générale 

cal®donienne de banque), Banque cal®donienne dõinvestissement, Dexia (vormals CLF: 

Crédit Local de France), Natexis-Banque Populaire und die Société de gestion des fonds 

de garantie dõoutre-mer (SOGEFOM). Die Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

agiert ebenfalls lokal.161  

 

In Neukaledonien gehören die vorhandenen Kreditinstitute daher ebenso wenig wie 

die in Französisch-Polynesien zu denjenigen, die die Geldwäsche begünstigen. 

 

In Wallis und  Futuna schließlich ist das Banksystem nur schwach entwickelt. Es besteht 

aus einer Bank für Privatkundengeschäft (Banque de Wallis-et-Futuna), die die einzige 

kommerzielle Bank vor Ort ist (sie ist ein Tochterunternehme n der BNP Paribas 

Nouvelle -Calédonie, die zur französischen BNP-Paribas-Gruppe gehört) und einer 

öffentlichen Institution (die Direktion der öffentlichen Finanzen der Wallis -und -

Futuna-Inseln, der mit dem Dekret vom 20.  Dezember 2001 die Befugnis erteilt wurde, 

auf dem Gebiet der Wallis-und -Futuna-Inseln die Führung von Konten für 

Privatkunden fortzusetzen, aber keine neuen Konten zu eröffnen). Außerdem 

unterstützt ein spezialisiertes Kreditinstitut, die Agence Française de Développement 

(AFD), die lokalen Behörden, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft, indem es 

Darlehen oder Garantien über SOGEFOM zur Verfügung stellt. 162 

 

Die rudimentäre Natur der Bankgeschäfte, die in den französischen ÜLG 

durchgeführt werden können.  Die wenigen Banken, die sich in den französischen ÜLG 

befinden und vollständig von Instituten im französischen Mutterland abhängig sind, 

bieten ihren Kunden nur wenige Dienste an.  

 

                                                 
160 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

161 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

162 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/banques/
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/banques-52/
http://www.ieom.fr/wallis-et-futuna/banques/presentation-du-systeme-bancaire.html
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Die angebotenen Dienstleistungen beschränken sich überwiegend auf das 

Privatkundengeschäft. In einem 2013 veröffentlichten Bericht wies das Institut 

dõEmission dõOutre-Mer beispielsweise auf Folgendes hin: Das Banksystem der 

pazifischen Gebietskörperschaften besteht aus Banken für das Privatkundengeschäft, 

die auf die Entgegennahme von Einlagen und die Vergabe von Krediten ausgerichtet 

sind, was sich daran zeigt, dass in der Bilanz die Transaktionen mit Kunden überwiegen 

(78,5 % der Aktiva und 69,5 % der Passiva). Aktivitäten im Bereich Marktmanagement 

und Vermögensverwaltung sind nicht vorhanden, da sie von Mutte rgesellschaften 

wahrgenommen werden, die sich im französischen Mutterland befinden. Die 

Zahlungsmittel, die den Kunden der pazifischen Gebietskörperschaften zur Verfügung 

stehen, sind vielfältig und mit denen im französischen Mutterland vergleichbar, 

während sich das Angebot an Sparprodukten auf konventionelle Produkte konzentriert 

(Sichteinlagen, Termineinlagen). Die Banken bieten sowohl 

Lebensversicherungsverträge als auch Anlagepapiere (Aktien, Anleihen, OGAW) an, 

die jedoch ins französische Mutterland t ransferiert werden, wo sie verwaltet werden. 

Reglementierte Sparformen sind begrenzter als im französischen Mutterland: 

Sparbücher, Konten und Bausparpläne gibt es in beiden Regionen, während Livrets A 

nur in Neukaledonien verfügbar sind. Auf dem Kreditmar kt konzentriert sich das 

Bankangebot auf sogenannte konventionelle Darlehen und Leasing.163 Mit anderen 

Worten, die von den Kreditinstituten in den französischen ÜLG im Pazifik 

ausgeführten Aktivitäten stellen keine Gefahr im Hinblick auf Geldwäsche dar.  

 

Dasselbe gilt für den atlantischen Bereich. Es gibt vor Ort kein Finanzinstrumentarium, 

das es erlauben würde, effektiv Geldwäsche zu betreiben. 

 

Als Bestätigung der rudimentären Natur des Bankwesens in bestimmten ÜLG soll 

schließlich darauf verwiesen werden, dass auf der Inselgruppe Wallis und Futuna ădie 

BWF einen Bankautomat in Wallis hat, bei dem Bargeld mit einer Kreditkarte (Carte 

Bleue Visa, Visa Premier, Mastercard und Eurocard) abgehoben werden kann. Diese 

Art von Service gibt es auf Futuna nicht.ò164 Es sei daran erinnert, dass die lokale 

Wirtschaft nicht sehr entwickelt ist. Sie ist im Wesentlichen auf die Selbstversorgung 

der Bevölkerung orientiert, von der 70  % keine Bankdienstleistungen in Anspruch 

nehmen. 

3.3.2. Die Geldwäschepraktiken sind angesichts de r Zahl der in 

den französischen ÜLG eröffneten Bankkonten und dem 

Betrag der Bankguthaben notwendigerweise gering  

Zwei Indikatoren.  Abgesehen davon, dass Geldwäsche angesichts des Bankwesens 

und der durchgeführten Geschäfte schwierig wäre, kann die Abwesen heit einer 

ausgeprägten Praxis der Geldwäsche in den französischen ÜLG aus der Untersuchung 

zweier Faktoren abgeleitet werden: der Anzahl der Bankkonten und dem Betrag der 

Vermögenswerte. 

 

                                                 
163 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

164 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

http://www.ieom.fr/IMG/pdf/note_ie_panorama_activite_bancaire_com_2003-2013.pdf
http://www.ieom.fr/wallis-et-futuna/banques/presentation-du-systeme-bancaire.html
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Geringe Anzahl der Bankkonten.  Im Verhältnis zur Zahl der Einwohner  ist die Anzahl 

der Bankkonten in den französischen ÜLG relativ gering. Ohne dass deren Anzahl 

bekannt ist, zeigt das, dass nur wenige Nichtansässige Konten in den französischen 

ÜLG zum Zweck der Geldwäsche eröffnen. So verwalteten Beispielsweise lokale 

Banken und die OPT in Französisch-Polynesien am 31. Dezember 2015 385 301 

Bankkonten, die wie folgt verteilt waren:  

 

Tabelle 4: Anzahl der Bankkonten in Französisch -Polynesien  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 214 500 205 800 199 894 205 790 207 059 0,6 % 

Besondere 

Sparkonten 
155 957 153 816 154 143 153 647 154 114 0,3 % 

Davon normale 

Sparbücher 
140 346 139 717 139 948 139 682 139 508 -0,1 % 

Davon Bausparkonten 718 770 827 776 758 -2,3 % 

Davon Bausparpläne 12 893 13 329 13 368 13 189 13 848 5,0 % 

Termineinlagenkonten 18 297 21 824 24 002 24 518 24 022 -2,0 % 

Kassenobligationen 

und 

Einlagenzertifikate 

243 175 152 131 106 -19,1 % 

Insgesamt 386 997 381 615 378 191 384 086 385 301 0,3 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

Die Anzahl von Konten pro Kopf betrug damit 1,4, was wenig ist.  

 

Tabelle 5: Anzahl der Bankkonten pro Kopf in Französisch -Polynesien  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 0,80 0,76 0,74 0,76 0,76 -0,2 % 

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/banques/
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Besondere 

Sparkonten 
0,58 0,57 0,57 0,57 0,56 -0,5 % 

Davon normale 

Sparbücher 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 -0,9 % 

Termineinlagenkonten 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 -2,8 % 

Insgesamt 1,45 1,42 1,40 1,42 1,41 -0,5 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

Ähnliche Ergebnisse findet man in Neukaledonien. Am 31.  Dezember 2015 verwalteten 

lokal gegründete Banken 517 200 Bankkonten, d. h. 1,89 Konten pro Kopf.  

 

  

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/banques/


Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuertransparenz in den überseeischen  

Ländern und Gebieten der EU  

PE 593.803 I - 91 

Tabelle 6: Anzahl der Bankkonten in Neukaledonien  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 192 653 199 804 205 701 214 036 221 210 3,4 % 

Besondere 

Sparkonten 
264 519 272 451 278 010 283 561 285 405 0,7 % 

Davon normale 

Sparbücher 
106 894 111 690 115 512 119 371 122 369 2,5 % 

Davon Livrets A 

et B 

(Sparbücher) 

149 446 152 140 153 727 155 020 153 425 -1,0 % 

Davon 

Bausparkonten 
1 769 1 761 1 648 1 535 1 422 -7,4 % 

Davon 

Bausparpläne 
3 078 2 898 2 871 3 203 3 589 12,1 % 

Davon sonstige 

Sparkonten 
3 332 3 962 4 252 4 432 4 600 3,8 % 

Laufzeitgebund

ene 

Kreditkonten 

9 946 11 224 12 219 11 400 10 550 -7,5 % 

Spargutscheine 27 4 3 0 0 0 

Insgesamt 467 145 483 485 495 940 509 016 517 199 1,6 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

Das führt zu einem Anteil der Bevölkerung, der Bankdienstleistungen in Anspruch 

nimmt, von 81  %, was erheblich weniger als der Anteil ist,  der im französischen 

Mutterland festgestellt werden kann (124  %). 

 

Tabelle 7: Anzahl der Bankkonten pro Kopf in Neukaledonien  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 0,77 0,79 0,80 0,80 0,81 1,6 % 

http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/banques-52/
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Besondere Sparkonten 1,05 1,07 1,08 1,06 1,04 -1,1 % 

Davon normale Sparbücher 1,02 1,04 1,05 1,02 1,01 -1,2 % 

Termineinlagenkonten 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 -9,0 % 

Insgesamt 1,86 1,90 1,93 1,89 1,89 -0,1 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

Ähnliche Ergebnisse erhält man auf St. Pierre und Miquelon, wo lokal gegründete 

Banken im Jahr 2015 17 504 Bankkonten verwalteten, die sich wie folgt verteilten:  

 

Tabelle 8: Anzahl der Bankkonten in St.  Pierre und Miquelon  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 8 269 7 846 7 514 7 480 7 532 7 588 0,7 % 

Sparbücher 8 924 8 977 9 041 9 633 8 897 8 794 -1,2 % 

Bausparkonten 

und -pläne 
117 120 151 188 282 466 65,2 % 

Davon 

Bausparkonten 
7 12 14 13 17 19 11,8 % 

Davon 

Bausparpläne 
110 108 137 175 265 447 68,7 % 

Laufzeitgebunden

e Kreditkonten 
1 611 1 241 912 760 690 656 -4,9 % 

Insgesamt 18 921 18 184 17 618 18 061 17 401 17 504 0,6 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

 

http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/banques-52/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/banques/comptes-et-guichets-322.html
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Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden, worauf das Institut dõEmission 

dõOutre-Mer hinweist: ăDer Anteil der Bevºlkerung, der Bankdienstleistungen in 

Anspruch nimmt, ist bei der pazifischen Bevölkerung im Durchschnitt erheblich 

geringer als im französischen Mutterland. Er erreicht 0,79 [Konten pro Kopf] in 

Neukaledonien, 0,74 in Französisch-Polynesien und 0,42 in Wallis und Futuna, 

verglichen mit 1,62 im franzºsischen Mutterland.ò165 

 

Niedrige Beträge von Vermögenswerten in Banken.  Darüber hinaus ist der Betrag an 

Vermögenswerten, die in den ÜLG in Banken gehalten werden, verhältnismäßig 

gering, was bedeutet, dass Aktivitäten zur Geldwäsche keinen wesentlichen Umfang 

haben können. 

 

Beispielsweise belief sich der durchschnittliche Restbetrag eines Einlagenkontos (alle 

Arten von Kunden: Einzelpersonen, Unternehmen usw.) Ende 2015 in Neukaledonien 

auf 1 412 000 CFP-Franc (11 832 EUR).166 Auf St. Pierre und Miquelon erreichte dieser 

Betrag 9 403 EUR, wie aus der Tabelle unten hervorgeht. 

 

Tabelle 9: Durchschnittlicher Einlagenkontenstand in St.  Pierre und Miquelon  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Änderung 

2015 zu 

2014 

Girokonten 9 290 8 550 9 680 10 186 9 283 9 403 1,3 % 

Sparbücher 5 706 6 215 7 442 7 243 7 872 8 362 6,2 % 

Bausparkonten 

und -pläne 
24 241 23 468 28 768 31 502 27 854 25 901 -7,0 % 

Laufzeitgebundene 

Kreditkonten 
31 086 37 723 37 760 46 846 50 030 48 619 -2,8 % 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

 

Schließlich muss festgestellt werden, dass der Betrag an Einlagen in Französisch-

Polynesien niedrig ist, wie dem Schaubild  unten zu entnehmen ist. Insbesondere ist 

festzuhalten, dass der Gesamtbetrag der Einlagen 417 750 Millionen  CFP-Franc 

(3,5 Milliarden  EUR) bei 271 800 Einwohnern beträgt.  

 

  

                                                 
165 Institut dõEmission dõOutre-Mer: Panorama de lõactivit® bancaire dans les COM du Pacifique - 
£volution de lõactivit® bancaire de 2003 ¨ 2013, Juni 2015. 

166 Siehe Institut dõEmission dõOutre-Mer. 

http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/banques/comptes-et-guichets-322.html
http://www.ieom.fr/IMG/pdf/note_ie_panorama_activite_bancaire_com_2003-2013.pdf
http://www.ieom.fr/IMG/pdf/note_ie_panorama_activite_bancaire_com_2003-2013.pdf
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/banques-52/
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Abbildung 2: Bankaktivitäten in Französisch -Polynesien  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Quelle: Institut dõEmission dõOutre-Mer 

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/informations/
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In Neukaledonien ist der Gesamtbetrag der Einlagen gleich 580 Milliarden  CFP-Franc 

(4,86 Milliarden  EUR) bei 268 000 Einwohnern. 167 

3.4. Schlussfolgerungen  

Schlussfolgerungen zur Geldwäsche unter Beteiligung Nichtansässiger.  Diese Daten 

zeigen, dass das Ausmaß der Geldwäsche in den französischen ÜLG nur gering sein 

kann. Und selbst wenn die Zahl der Konten, deren Inhaber Nichtansässige sind, 

unbekannt ist, ist es in der Praxis für sie schwierig, Bankkonten zu eröffnen, von denen 

aus sie Geldwäsche betreiben könnten. In der Praxis sind viele Dokumente erforderlich 

(Daten über ihre Bankkonten im Herkunftsstaat, Kopien der letzten 

Gehaltsabrechnung, Vorlage eines gültigen Ausweispapiers, Nachweise für 

Einkommen und Adresse. 168 

 

Schlussfolgerungen zur auf Nichtansässige ausgerichteten Geldwäsche.  Lokal ist die 

erfasste Finanzkriminalität gering. Und es werden keine erheblichen 

Geldwäscheaktivitäten beobachtet. 

 

Ohne dass diese Tatsachen Geldwäsche darstellen, können Straftaten 

unglücklicherweise auf höchster politischer Ebene in den französischen ÜLG begangen 

werden. Der Fall von Gaston Flosse, dem früheren Präsidenten der polynesischen 

Regierung, dem ein symbolischer Wert zukommt, muss erwähnt werden. 169 Allerdings 

geben diese Tatsachen nicht die Wirklichkeit der französischen ÜLG wieder, in denen 

die Anzahl der Finanzstraftaten relativ begrenzt ist.  

 

Ein anschauliches Beispiel für die besondere Situation in den französischen ÜLG bei 

der Bekämpfung der Geldwäsche: der Fall des Dekrets, das in Französisch -

Polynesien den Betrag begrenzte, der in bar bezahlt werden kann.  Die Lage in Bezug 

auf die Bekämpfung der Geldwäsche ist in den französischen ÜLG zwiespält ig: Die 

Unzulänglichkeit der Kontrollen (was anerkannt wird) entspricht der relativen 

Bedeutung der Verstöße. Statt einen langen theoretischen Diskurs zu führen, reicht es 

zur Begründung aus, den Fokus auf die Bedingungen zu richten, unter denen ein 

Dekret, mit dem die Geldwäsche in Französisch-Polynesien bekämpft werden sollte, in 

Kraft trat.  

 

                                                 
167 Institut dõEmission dõOutre-Mer: Panorama de lõactivit® bancaire dans les COM du Pacifique - 
£volution de lõactivit® bancaire de 2003 ¨ 2013, Juni 2015. 

168 Siehe zum Beispiel die Praxisleitfäden für Personen, die sich in Neukaledonien niederlassen 
wollen.  

169 Gaston Flosse wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren (auf Bewährung), einer Geldstrafe 
von 125 000 EUR und zum Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, für drei Jahre 
(dieses Urteil wurde am 23. Juli 2014 nach einer Entscheidung des Kassationsgerichtshof 
rechtskräftig) verurteilt. Nachdem der Präsident der Republik es abgelehnt hatte, ihn zu 
begnadigen, beantragte der Justizminister am 10. September 2014 beim Verfassungsrat, ihm sein 
Mandat als Senator abzuerkennen. Diese Aberkennung wurde am 16. September 2014 
ausgesprochen. Bei anderen Gelegenheiten wurde er wegen der Unterschlagung öffentlicher 
Gelder verurteilt.  

http://www.ieom.fr/IMG/pdf/note_ie_panorama_activite_bancaire_com_2003-2013.pdf
http://www.ieom.fr/IMG/pdf/note_ie_panorama_activite_bancaire_com_2003-2013.pdf
http://www.expat.com/fr/guide/oceanie/nouvelle-caledonie/140-ouvrir-un-compte-en-banque-en-nouvelle-caledonie.html
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Der Zweck dieses im August 2015 veröffentlichten Dekrets war es, den Geldbetrag zu 

begrenzen, der mit Bargeld beglichen werden kann (119 300 CFP-Franc, d. h. 

1 000 EUR). In einem Artikel über die Umsetzung dieser Maßnahme wurde darauf 

hingewiesen, dass viele Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer weiterhin in bar bezahlen 

würden, und dass diese Zahlung nunmehr nicht mehr monatlich, sondern wöchentlich 

geleistet werden würde, u m der neuen Regelung zu entsprechen. In demselben Artikel 

wurden auch die Schwierigkeiten thematisiert, denen sich die vielen Einwohner der 

Inseln gegenübersehen, die keine Bankkonten haben. Zum Schluss ging der Autor auf 

die Unzulänglichkeiten der Kontrol len der Umsetzung dieser MaÇnahme ein: ăDie 

Frage besteht, ob dieses Dekret in der Praxis tatsächlich angewendet werden wird, und 

ob deshalb Vertreter der Gebietskörperschaft oder des Staates für die Kontrolle der 

Unternehmen zuständig sein werden. Da der Staat für die Währung zuständig ist, ist 

die DGAE (lokale Verwaltung) der Auffassung, dass IEOM (Institut dõEmission 

dõOutre-Mer: nationale Verwaltung) dafür zuständig ist. Das Institut erklärt wiederum, 

dass es für die Geldpolitik und nicht für Kontrollen  zuständig sei, und verweist auf die 

DGAE und die Steuerverwaltung. In der Steuerabteilung heißt es, man sei nicht für die 

Überprüfung von Zahlungen, sondern für die Erhebung von Steuern zuständig, und 

dass Kontrollen eher in die Verantwortlichkeit des DGA E fallen würden ... Womit sich 

der Kreis schlieÇtò.170 

  

                                                 
170 Siehe Aujourdõhui les paiements cash ne peuvent plus d®passer 119 300 Fcfp, erschienen bei 
tahiti -infos.com im September 2015. 
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4. Französische ÜLG und Steuertransparenz  

Zusammenfassung und Plan.  Bei der Analyse der Steuertransparenz merkte der 

franzºsische Nationale Rechnungshof im Jahr 2013 Folgendes an: ăDie 

Zusammenarbeit in Steuerfragen zwischen dem französischen Mutterland und diesen 

Gebieten ist andererseits durch k¿rzlich gemachte Fortschritte gekennzeichnet.ò171 

Seitdem wurde das noch verstärkt. 

 

In Übereinstimmung mit dem, was in den vorhergehenden Kapiteln dargelegt wurde,  

genügen die geltenden Transparenzstandards höchsten Ansprüchen (4.1.). 

 

Somit muss der Mangel an verfügbaren öffentlichen Daten zu diesem Thema erneut mit 

Bedauern zur Kenntnis genommen werden (4.2). 

 

Dieser Mangel an Daten darf aber die Tatsache nicht verdecken, dass Frankreich beim 

Informationsaustausch in Steuersachen und der Steuertransparenz traditionell gut mit 

anderen Staaten zusammenarbeitet. Paradoxerweise befürchtet Frankreich im Fall der 

ÜLG, dass es sich in einer asymmetrischen Lage befindet, die ungünstig ist (4.3.). 

4.1. Eine Bereitschaft zu einer Steuertransparenz, die höchsten 

Standards genügt  

Die Rechtsgrundlage für Steuertransparenz.  Die Zusammenarbeit zwischen den 

Steuerverwaltungen der ÜLG und der Steuerverwaltung des Mutterlands hat mehrere 

Grundlagen.  

 

Einerseits verfügt Artikel  L. 114 der franzºsischen Abgabenordnung Folgendes: ăDie 

Steuerverwaltung kann mit den Finanzverwaltungen von St.  Pierre und Miquelon, 

Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Wallis und Futuna und den französischen 

Süd- und Antarktisgebieten und anderen lokalen und regionalen Behörden der 

Französischen Republik, die einem bestimmten Steuersystem unterliegen, und mit 

Staaten, die eine Vereinbarungen über die Unterstützung in Verwaltungsfragen mit 

Frankreich abgeschlossen haben, Informationen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs 

und der Geldwªsche austauschen.ò 

 

Andererseits sehen verschiedene gesetzliche Bestimmungen die Unterzeichnung von 

Vereinbarungen zwischen dem französischen Staat und den französischen ÜLG in 

Bezug auf unter anderem die Organisation des Informationsaustauschs in Steuerfragen 

vor. 

 

Absatz I des Artikels  LO 6214-4 der französischen Gebietskörperschaftsordnung sieht 

beispielsweise Folgendes vor: ăNr. 2 Saint-Barthélemy übermittelt dem Staat alle 

Informatione n, die für die Anwendung seiner Steuervorschriften und für die 

Ausführung der Klauseln über den Informationsaustausch maßgeblich sind, die in den 

Steuerübereinkommen enthalten sind, die Frankreich mit anderen Staaten oder 

                                                 
171 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 75. 

http://www.fondafip.org/f2063_Rapport_sur_l_autonomie_fiscale_en_Outre_mer.pdf.
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Gebieten abgeschlossen hat.ò Absatz I Buchstabe b dieses Artikels weist auf Folgendes 

hin: ăDie detaillierten Bestimmungen ¿ber die Anwendung von Absatz I sind in einer 

Vereinbarung angegeben, die zwischen dem Staat und Saint-Barthélemy abgeschlossen 

wurde, um eine Doppelbesteuerung zu ver hindern sowie Steuerhinterziehung und 

Geldwªsche zu bekªmpfen.ò 

 

Im Fall von St. Pierre und Miquelon schreibt Artikel  LO 6414-1 derselben Ordnung 

Folgendes vor: ăV.-1. Zum Zweck der Verhinderung der Doppelbesteuerung sowie der 

Bekämpfung der Steuerhinterzi ehung legt eine Vereinbarung zwischen dem Staat und 

der Gebietskörperschaft die Pflicht der Gebietskörperschaft zur Bereitstellung von 

Steuerinformationen fest. Die Gebietskörperschaft übermittelt an den Staat alle 

Informationen, die für dessen Anwendung d er Vorschriften in Bezug auf Steuern und 

Zölle sowie für die Ausführung der Klauseln zum Informationsaustausch, die in 

Steuerabkommen vorgesehen sind, die Frankreich mit anderen Einheiten, anderen 

Staaten oder Gebieten abgeschlossen hat, relevant sind.ò 

 

Für jedes französische ÜLG könnten ähnliche Beispiele gegeben werden. 

 

Modalitäten der Umsetzung der Steuertransparenz.  Mit der Ausnahme von Wallis 

und Futuna haben alle französischen ÜLG Vereinbarungen über den 

Informationsaustausch mit dem Zentralstaat un d, in einigen Fällen, mit anderen 

Staaten mit dem Ziel der Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung 

abgeschlossen. Im Fall von Wallis und Futuna hat der französische Nationale 

Rechnungshof zutreffend Folgendes festgestellt: ăDiese Lage beruht im Wesentlichen 

auf der Unzulªnglichkeit seines Steuersystems.ò172 Letzteres umfasst keinerlei direkte 

Steuern, sodass keine Informationen ausgetauscht werden konnten. 

 

Inhalt der Vereinbarungen zwischen den ÜLG und dem Zentralstaat.  Die 

Übereinkommen, die die ÜLG u nd den Zentralstaat verpflichten, erfüllen in der Praxis 

die Standards der OECD. Gelegentlich gehen sie sogar darüber hinaus. 

 

In einem Bericht des französischen Parlaments über die Vereinbarungen zwischen dem 

Staat und den Gebietskörperschaften von Saint-Martin, Saint -Barthélemy und 

Französisch-Polynesien wurde festgestellt, dass ădie mit Mayotte, St. Pierre und 

Miquelon und Neukaledonien abgeschlossenen Steuerabkommen [...] bereits 

Bestimmungen über den Informationsaustausch und die Unterstützung bei der 

Rückerstattung [enthalten]. Ihre Anwendung gibt der Direktion für 

Steuergesetzgebung zufolge keinen Anlass zu besonderen Problemen.ò173 Diese 

Abkommen stimmen seit langem mit den derzeitigen Standards der OECD überein.  

 

Das trifft auch im Fall von Abkommen z u, die nachfolgend zu Beginn des Jahres 2010 

abgeschlossen wurden. Daher kann man im Hinblick auf die Vereinbarungen zwischen 

                                                 
172 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 85. 

173 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 11. 

http://www.fondafip.org/f2063_Rapport_sur_l_autonomie_fiscale_en_Outre_mer.pdf.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
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dem Staat und den Gebietskörperschaften von Saint-Martin, Saint -Barthélemy und 

Französisch-Polynesien Folgendes lesen: ăDie drei Vereinbarungen über die 

Zusammenarbeit in Steuersachen wurden auf der Grundlage der Artikel  26 und 17 des 

Mustersteuerabkommens der OECD verhandelt, die sich jeweils mit dem 

Informationsaustausch in Steuersachen zwischen den Steuerbehörden der 

vertragschließenden Staaten und der Unterstützung bei der Rückerstattung von jedem 

der vertragschlieÇenden Staaten zum Vorteil des anderen Staates beschªftigen.ò174 

 

Außerdem sollte darauf hingewiesen werden, dass diese drei Vereinbarungen über das 

hinausgehen, was im Musterabkommen der OECD vorgesehen ist, im Besonderen, 

indem sie dem Staat die Möglichkeit einräumen, vor Ort die Realität der Vorgänge zu 

überwachen, die im französischen Mutterland zu Steuerbefreiungen geführt haben. 

Ebenso darf der Staat Personen zur Besteuerung heranziehen, die zwar in Saint-

Barthélemy ansässig sind, aber als Einwohner des Staates besteuert werden. 

Letztendlich ă[tragen] diese Vereinbarungen [...] daher zur Herausbildung von 

Transparenz in Steuersachen bei. Indem Frankreich zeigt, dass die Steuerbehörden der 

überseeischen Gebietskörperschaften die anspruchsvollsten Standards des 

Mustersteuerabkommens der OECD erfüllen, demonstriert es seine Entschlossenheit, 

bei der Anwendung der von der OECD auf Ersuchen der G20 festgelegten Grundsätze 

eine beispielhafte Rolle einzunehmen.ò175 

4.2. Der bedauerliche Mangel an Daten über die Umsetzung 

der Steuertransparenz in den französischen ÜLG  

Das Fehlen verlässlicher Daten über die Umsetzung der getroffenen Maßnahmen.  

Auch hier fehlen wieder Daten über die Ums etzung der Maßnahmen zur Sicherstellung 

von Steuertransparenz in den französischen ÜLG. 

 

Bei der Erörterung eines Statuts zur Annahme der zwischen dem Staat und den 

Gebietskörperschaften von Saint-Martin, Saint -Barthélemy und Französisch-

Polynesien getroffenen Vereinbarungen wies René Dosière, Mitglied der Assemblée 

Nationale, auf Folgendes hin: ăIm Bereich der Besteuerung wªre eine 

Folgenabschätzung besonders nützlich. Der Beweis dafür sind die vorliegenden 

Zahlen: Unserem Berichterstatter zufolge gibt es in Saint-Martin 1  000 französische 

Beamte, während der Senat von 2 000 spricht. Unser Berichterstatter schätzt die Kosten 

der Vereinbarungen mit Saint -Martin für den Staat auf zwei  Millionen  Euro, während 

sie vom Senat zwischen einer und zwei Millionen  Euro angesiedelt werden. Wir hätten 

gerne eine sicherere Bewertung.ò176 

                                                 
174 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 14. 

175 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 16. 

176 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 29. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3248.asp
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Er f¿gt dann im Hinblick auf die Abkommen Folgendes hinzu: ă[S]ie m¿ssen 

anwendbar sein: Wenn das Personal der Steuerverwaltung verringert wird, wird es 

nicht genügend Beamte geben, um vor Ort zu prüfen, wie die Steuerbefreiungen 

angewendet werden. Wenn man jedoch die Berichte des Nationalen Rechnungshofs 

über Steuerbefreiungen in den überseeischen Gebieten liest ð ich denke insbesondere 

an Wallis und Futuna ð, gibt es Anlass zu Bedenken.ò177 Angesichts der 

Unzulänglichkeiten der Steuerprüfungen, auf die bereits hingewiesen wurde (siehe 

Abschnitt 2.2.2.), scheinen diese Bedenken gerechtfertigt zu sein. 

4.3. Eine effektive Zusammenarbeit  

Die Vorbildfunktion von Frankreich wird von der OECD unterstri chen. Im Lichte 

dessen wird Frankreich zu Recht wegen seiner vorbildhaften Steuertransparenz 

gefeiert. 

 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Frankreich im Kontext des Globalen Forums zu 

Transparenz und Informationsaustausch für Besteuerungszwecke der OECD 

Gegenstand einer Peer-Review war. In dem als Ergebnis dieser Peer-Review 2013 

veröffentlichten Bericht wird die Vorbildfunktion Frankreichs herausgestrichen. 

Insbesondere erhalten die Verwaltungen anderer Staaten eine erhebliche Menge an 

Informationen von fr anzösischen Diensten oder französischen Banken. Und auch wenn 

es einige negative Bemerkungen gegeben hat (insbesondere zu den Fristen für die 

Beantwortung), betraf keine davon die ÜLG. 178 

 

Die Gefahr der Asymmetrie.  Im Gegenzug hegen die französischen Behörden und 

diejenigen der ÜLG Bedenken dahingehend, dass die Umsetzung der Vereinbarungen 

über Steuertransparenz zu asymmetrischen Situationen führen wird. So stellt 

beispielsweise der Bericht über einen Vorschlag für ein Statut zur Annahme der 

zwischen dem Staat und den Gebietskörperschaften von Saint-Martin, Saint -

Barthélemy und Französisch-Polynesien getroffenen Vereinbarungen Folgendes fest: 

ăWenn die drei Vereinbarungen ¿ber gegenseitigen Beistand zu einem sehr hohen MaÇ 

an Transparenz zur Vermeidung von Steuervermeidung und -hinterziehung aus den 

Departements und den drei überseeischen Gebietskörperschaften führen, könnte sich 

das französische Beispiel in der Tat als nachteilig für diese drei Gebietskörperschaften 

herausstellen, von denen verlangt würde, I nformationen für Drittstaaten und -gebiete 

bereitzustellen, ohne dass sie von ihrer Zusammenarbeit profitieren kºnntenò.179 

                                                 
177 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 30. 

178 OECD: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Review 
France 2013: Combined: Phase 1 + Phase 2, Incorporating Phase 2 ratings, OECD Publishing, 2013. 

179 Didier Quentin (MP): Rapport sur la proposition de loi organique tendant ¨ lõapprobation dõaccords 
entre lõ£tat et les collectivit®s territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, 
Assemblée Nationale, Nr. 3248, 16. März 2011, S. 23. 
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4.4. Schlussfolgerung  

Wenn man von dem Mangel an öffentlichen Daten absieht, ist die Stellung Frankreichs 

bei der Steuertransparenz beispielhaft, unabhängig davon, ob sie nun die 

Informationen aus den ÜLG  oder alle anderen Informationen betrifft. In 

Zusammenfassung der Lage, die bereits 2013 absehbar war, wies der französische 

Nationale Rechnungshof auf Folgendes hin: ăAbkommen erºffnen dem Staat nunmehr 

die Möglichkeit, die Realität der Vorgänge, die von einer Steuerbefreiung in Frankreich 

profitieren, sowie die Situation von Personen, die sich in diesen Gebieten aufhalten, 

ohne dass sie ihren Steuersitz dort haben, vor Ort auf einer abgestimmten Grundlage 

zu überwachen. Frankreich ist daher dazu in der Lage, auf die Anfragen von 

Drittstaaten über die steuerliche Situation von Steuerzahlern, die sich in diesen 

Gebieten aufhalten, zu reagieren.ò180 

  

                                                 
180 Cour des comptes: Lõautonomie fiscale en Outre-Mer, November 2013, S. 87. 

http://www.fondafip.org/f2063_Rapport_sur_l_autonomie_fiscale_en_Outre_mer.pdf.
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5. Schlussfolgerungen: Lehren aus der Praxis zur Kontrolle 

der Steuerhinterziehung, der Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Gewährleistung der 

Steuertransparenz  

Die eingehende Analyse der französischen Situation in Bezug auf Steuerhinterziehung, 

Geldwäsche und Steuertransparenz zeigt, dass die französischen ÜLG nur eine geringe 

Gefahr für andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union darstellen.  

 

Diese fehlende Gefahr beruht auf drei Faktoren: 

- Auf der einen Seite sind die französischen ÜLG nicht völlig autonom und 

haben keine Souveränität. Mit anderen Worten, diese dezentralisierten 

Gebietskörperschaften unterliegen der relativen Kontrolle des Zentralstaats , 

was ihnen je nach den Umständen mehr oder weniger Autonomie gewähren 

kann. In den Bereichen, die Gegenstand dieser Studie sind, ist diese Autonomie 

relativ schwach. 

- Auf der anderen Seite orientieren sich die in den französischen ÜLG geltenden 

Regeln sehr stark an den Regelungen des französischen Mutterlands und daher 

der europäischen Regelungen, wenn solche vorhanden sind. Die Koordination 

mit dem französ ischen Mutterland ist gewährleistet. Und hohe Standards 

werden eingehalten. 

- Schließlich begünstigen in den französischen ÜLG weder der wirtschaftliche 

Kontext noch die Infrastruktur Aktivitäten im Bereich von Steuerhinterziehung 

oder Geldwäsche. Insbesondere ist der Bankensektor unzureichend entwickelt, 

um ein lokales Engagement in diesen verwerflichen Praktiken zuzulassen. 

 

Daraus folgt, dass die französischen ÜLG als ein Modell für die ÜLG anderer 

Mitgliedstaaten dienen können. Ohne die Kompetenz und die Autonomie Letzterer in 

Frage stellen zu wollen, wäre es vielleicht angemessen, wenn dort ebenso wie in den 

französischen ÜLG Regulierungen, die den europäischen Regulierungen und 

Standards ähnlich sind, im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die  

Verwaltungszusammenarbeit gelten würden.  

 

Natürlich sind in den französischen ÜLG Verbesserungen bei der Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung und der Geldwäsche möglich. Insbesondere könnte es für die 

Abteilungen der Verwaltung, die für die Durchführung von  Kontrollen verantwortlich 

sind, vorteilhaft sein, wenn sie über mehr Ressourcen verfügen würden. Damit wäre 

mehr Kontrolle möglich und es würden mehr Daten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 

würde das Risikobewusstsein der Fachleute vor Ort steigen. 
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Zusammenfassung  

Hintergrund 

Die letzte Finanzkrise und die Aufdeckung der Panama Papers hat dem Bedürfnis, die 

sogenannten Offshore-Steueroasen, einschließlich derjenigen in den überseeischen 

Ländern und Gebieten (ÜLG) der Mitgliedstaaten der EU, anzugehen, eine gewisse 

Dringlichkeit verliehen. Letztere sind Länder und Gebiete, die eine besondere Beziehung 

mit einem von vier Mitgliedstaaten (Dänemark, Frankreich, dem Königreich der 

Niederlande und dem Vereinigten Königreich) haben. Viele der ÜLG sind wegen ihrer 

verschwiegenen Offshore-Steuerregelungen berüchtigt.  

 

Die zunehmende Besorgnis über Steueroasen weltweit gibt Anlass zu Fragen über die 

mögliche Rolle der EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Offshore -

Praktiken in den ÜLG ihrer Mitgliedstaaten. Einerseits engagiert sich die EU zunehmend 

in den ÜLG, insbesondere in dem Bereich der Finanzdienstleistungen und der 

Besteuerung, und erkennt dabei die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf diesem 

Gebiet an. Auf der anderen Seite bestehen noch viele Fragen, die mögliche Rolle der 

Mitgliedstaaten betreffend. Während die EU -Verträge keine besondere rechtliche 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten enthalten, die Anwendung des einschlägigen 

Gemeinschaftsrechts in ihren ÜLG sicherzustellen, wird die besondere Beziehung 

zwischen einigen Mitgliedstaaten und ÜLG oft als Begründung für die politische 

Verantwortlichkeit  der Mitgliedstaaten in diesem Bereich angeführt. Das Ausmaß, in dem 

die EU und/oder die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Steuerhinterziehung in den ÜLG eine effektive Rolle spielen können, hängt jedoch von 

dem besonderen rechtlichen, institutionellen und politischen Rahmen ab, der die 

Beziehungen zwischen ihnen beherrscht.  

 

Ziele 

Diese Studie, die von dem Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung 

und Steuerhinterziehung des Europäischen Parlaments  (PANA ) in Auftrag ge geben 

wurde, untersucht den rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmen für Offshore -

Praktiken in Verbindung mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Steuertransparenz in 

den ÜLG des Königreichs der Niederlande, d.  h. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, 

Statia und Saba. Das übergeordnete Ziel der Studie besteht darin, zu einem besseren 

Verständnis des Ausmaßes beizutragen, in dem die EU und das Königreich der 

Niederlande als Mitgliedstaat der EU bei der Bekämpfung der Offshore -Praktiken Einfluss 

auf die ÜLG ausüben können.  

 

Genauer gesagt, verfolgt die Studie vier Ziele:  

¶ Den rechtlichen, institutionellen und politischen Rahmen der Beziehung zwischen der 

EU, dem Königreich der Niederlande und seinen ÜLG zu analysieren.  

¶ Zu beurteilen, in welchem M aß es dieser Rahmen der EU und dem Königreich der 

Niederlande erlaubt, auf die ÜLG des Königreichs bei der Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Steuerhinterziehung sowie der Verbesserung der 

Steuertransparenz Einfluss auszuüben. 
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¶ Einen Überblick über die wicht igsten in den ÜLG des Königreichs der Niederlande 

geltenden, einschlägigen Rechtsvorschriften mit Bedeutung für Geldwäsche, 

Steuerhinterziehung und Steuertransparenz zu geben und eine vorläufige Bewertung 

der Wirksamkeit dieser Gesetzgebung in der Praxis vorzunehmen. 

¶ Optionen für die Verbesserung des rechtlichen, institutionellen und politischen 

Rahmens im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Steuerhinterziehung sowie die Verbesserung der Steuertransparenz in den ÜLG des 

Königreichs der Nieder lande zu bestimmen. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen dieser Analyse werden unten vorgestellt.  

 

Wichtigste Ergebnisse und weiteres Vorgehen 

¶ Die ÜLG des Königreichs der Niederlande bewegen sich in einem komplexen 

Mehrebenen-Regierungssystem, das aus vier Ebenen besteht: (1) der EU-Ebene, (2) 

der Ebene des Königreichs der Niederlande, das aus dem Land Niederlande und 

den drei karibischen Ländern (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) besteht, (3) der 

Ebene der karibischen Länder des Königreichs der Niederlande (Aruba, Curaçao 

und Sint Maarten) und (4) der Ebene der karibischen Gebiete des Landes 

Niederlande (Bonaire, Statia und Saba), auch bekannt als Karibische Niederlande. 

Jede Ebene ist durch ihre eigene verfassungsmäßige Aufstellung charakterisiert, 

die die Beziehung zwischen der EU, dem Königreich der Niederlande, dem Land 

Niederlande und den ÜLG des Königreichs auf der Grundlage der Aufteilung der 

Zuständigkeiten bestimmt.  

¶ Im Gefolge neuester Entwicklungen im überseeischen Gemeinschaftsrecht kann 

die EU in Zusammenarbeit mit diesen Gebieten eine zunehmend bedeutende Rolle 

bei der Bekämpfung der Offshore-Praktiken in den ÜLG des Königreichs der 

Niederlande spielen. Insbesondere hat der letzte Übersee-Assoziationsbeschluss 

die EU nicht nur mit weichen, sondern auch mit harten Instrumenten ausgestattet, 

wie der Befugnis der Europäischen Kommission, finanzielle Beihilfen für die ÜLG 

zurückzuziehen oder zu kürzen, was es der EU erlauben würde, auf die ÜLG 

einzuwirken, wenn es um die Bekämpfung der Geldwäsch e und der 

Steuerhinterziehung sowie die Verbesserung der Steuertransparenz geht.  

¶ Der Status der drei karibischen Länder (Aruba, Curaçao und Sint Maarten) 

innerhalb des Königreichs der Niederlande unterscheidet sich grundlegend von 

dem der drei karibischen  Gebiete (Bonaire, Statia und Saba). Während Erstere 

autonome Länder innerhalb des Königreichs der Niederlande sind, stellen Letztere 

einen Teil des Landes Niederlande dar und unterstehen daher dem 

niederländischen Recht und der Aufsicht der niederländisch en Institutionen. 

Diese Unterscheidung ist wichtig, um das Maß zu bestimmen, in dem das 

Königreich der Niederlande und das Land Niederlande in die Angelegenheiten 

dieser ÜLG eingreifen können, wenn es um Offshore-Praktiken geht.  

¶ In den Bereichen, die im Zusammenhang mit Finanzregelungen und -aufsicht 

sowie Besteuerung stehen, sind die Befugnisse des Königreichs der Niederlande 

in Bezug auf die autonomen karibischen Länder ziemlich begrenzt. Das macht es 

für das Königreich schwierig, bei der Bekämpfung von Offshore-Praktiken 

irgendeinen wesentlichen Einfluss auf diese ÜLG auszuüben. Die Lage wird 
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weiter kompliziert durch das angesichts ihrer kolonialen Vergangenheit und des 

überschaubaren Charakters der betroffenen Gesellschaften schwierige Verhältnis 

der betreffenden karibischen Länder einerseits und des Königreichs der 

Niederlande und des Landes Niederlande andererseits.  

¶ Im Gegensatz dazu sind die karibischen Gebiete Teil des Landes Niederlande und 

unterstehen daher dem niederländischen Recht und der Aufsi cht der 

niederländischen Institutionen. Das führt dazu, dass die niederländische 

Regierung auf der Ebene des Landes Niederlande über erhebliche Mittel verfügt, 

um Einfluss auf die karibischen Gebiete in Angelegenheiten in Verbindung mit 

Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Steuertransparenz auszuüben.  

¶ Alle sechs ÜLG des Königreichs der Niederlande haben allgemein eine recht 

moderne Gesetzgebung in Bezug auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 

Steuertransparenz in Übereinstimmung mit den einschlägigen intern ationalen 

und europäischen Standards. Das zentrale Problem, dem sich jedes der ÜLG des 

Königreichs in größerem oder geringerem Maß stellen muss, ist der Widerspruch 

zwischen dem Recht auf dem Papier (den erlassenen Gesetzen) und dem Recht in 

der Praxis (der Umsetzung und Durchsetzung der Gesetze). Die Wirksamkeit des 

Rechts in den autonomen karibischen Ländern des Königreichs wird von zwei 

wichtigen Faktoren untergraben: (a) Einer strukturellen Unzulänglichkeit, deren 

Ursache eine unzureichende Umsetzung der Grundsätze einer guten 

Regierungsführung ist, und (b) einer funktionellen Unzulänglichkeit, die mit der 

unzureichenden Leistungsfähigkeit der betreffenden Behörden zusammenhängt, 

wie dem Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen und unzulängliche m 

Wissen sowie zu wenig Erfahrung. Auffallend ist, dass die Lücke zwischen dem 

Recht auf dem Papier und dem Recht in der Praxis sehr viel kleiner ist, wenn es 

um die Finanzmärkte und die Besteuerung in den karibischen Gebieten geht, in 

denen die Umsetzung und die Durchsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften 

auf der Ebene des Landes Niederlande zentralisiert sind.  

¶ Die Verbesserung der Wirksamkeit des bestehenden Rechts in den ÜLG ist für den 

Kampf gegen Offshore-Praktiken von entscheidender Bedeutung. Angesichts der 

zunehmenden Reichweite des überseeischen Gemeinschaftsrechts können die 

Organe der EU bei der Bewältigung der oben erwähnten Probleme in den 

autonomen karibischen Ländern des Königreichs, bei denen das Königreich selbst 

nur begrenzte Möglich keiten der Intervention hat, eine besonders wichtige Rolle 

spielen. Das Land Niederlande kann seinerseits eine wichtige Rolle bei der 

Gewährleistung einer effektiven Um - und Durchsetzung des einschlägigen Rechts 

in den karibischen Gebieten spielen, die Teil dieses Landes sind.  
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Kurzbezeichnungen  

 

AEUV    Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  

CARICOM   Karibische Gemeinschaft 

CFATF    Karibische Aktionsgruppe ăBekªmpfung der Geldwªscheò 

EMRK Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten  

EU   Europäische Union 

EuGH   Gerichtshof der Europäischen Union  

EUV   Vertrag über die Europäische Union  

FATF  Arbeitsgruppe ăBekªmpfung der Geldwªsche und der 

Terrorismusfinanzierungò 

IPbpR   Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte  

OAD    Übersee-Assoziationsbeschluss  

OLAF   Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung  

ÜLG   Überseeische Länder und Gebiete 
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Kapitel  I: Einleitung  

Diese Studie untersucht den rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmen für 

Offshore-Praktiken in Verbindung mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 

Steuertransparenz in den überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) des Königreichs der 

Niederlande, d.  h. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Statia (Sint Eustatius) und Saba.  

Hintergrund  

Im April 2016 deckte das internationale Netzwerk investigativer Journalisten zusammen 

mit anderen Partnern aus der ganzen Welt mehr als 200 000 Offshore-Unternehmen auf, 

die mit Einzelpersonen aus mehr als 200 Ländern und Gebieten in Beziehung standen, 

darunter viele Mitgliedstaaten, zu denen Frankreich, das Königreich der Niederlande und 

das Vereinigte Königreich gehören. Diese Enthüllungen, die unter der Bezeichnung 

ăPanama Papersò bekannt wurden, haben ihren Ursprung in einem massiven Leck von 

Offshore-Finanzunterlagen bei einer Anwaltskanzlei aus Panama, Mossack Fonseca. Die 

Panama Papers deckten unzählige Vorgehensweisen auf, mit denen verschwiegene 

Offshore-Steuerregelungen dazu genutzt werden, um die wahren Eigentumsverhältnisse 

an Offshore-Unternehmen oder die Herkunft der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte 

zu verschleiern. Solche Unternehmen wurden den Berichten zufolge in großem Umfang 

zur Geldwäsche, Steuerhinterziehung und zu Zwecken der Umgehung genutzt.  

 

Die letzte Finanzkrise und die Auf deckung der Panama Papers hat dem Bedürfnis, die 

sogenannten Offshore-Steueroasen, einschließlich derjenigen in den ÜLG der 

Mitgliedstaaten der EU, anzugehen, eine gewisse Dringlichkeit verliehen. Letztere sind 

Länder und Gebiete, die eine besondere Beziehung mit einem von vier Mitgliedstaaten 

(Dänemark, Frankreich, dem Königreich der Niederlande und dem Vereinigten 

Königreich) haben. Diese Länder und Gebiete verdienen angesichts der Tatsache 

besondere Aufmerksamkeit, dass viele davon wegen ihrer verschwiegenen Offshore-

Steuerregelungen berüchtigt sind. So gehören beispielsweise nach einer neuen Studie von 

Oxfam (ein internationales Bündnis von 20  Nichtregierungsorganisationen, die weltweit 

Armut bekämpfen) mehrere der ÜLG des Vereinigten Königreichs zu den berüchtigsten 

Steueroasen der Welt.181 Insbesondere Bermuda und die Kaimaninseln kommt auf der 

Liste von Oxfam über die 15 am höchsten platzierten Steueroasen für Unternehmen mit 

dem ersten und zweiten Platz eine hervorgehobene Stellung zu.182 Diese ÜLG haben ihren 

Platz auf der Liste von Oxfam dadurch verdient, dass sie die extremsten Formen von 

Steuervermeidung durch Unternehmen ermöglichen und damit den 

Steuersenkungswettlauf bei der Körperschaftsteuer vorantreiben. Während die ÜLG des 

Königreichs der Nieder lande, die Gegenstand dieser Studie sind, nicht auf der Liste von 

Oxfam erscheinen, nimmt das Königreich der Niederlande selbst bemerkenswerterweise 

den 3. Platz ein.183 Der Umstand, dass viele der Offshore-Praktiken, die Steuervermeidung 

                                                 
181 Oxfam: Tax Battles: The Dangerous Global Race to the Bottom on Corporate Tax, Policy Paper, 
12. Dezember 2012.  

182 Ebenda, S. 4. 

183 Ebenda, S. 4. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf
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ermöglichen, insbesondere im europäischen Teil des Landes Niederlande184 derzeit als 

solche nicht illegal sind, macht ihre Behandlung zu einer noch komplexeren 

Angelegenheit.  

 

Die zunehmende Besorgnis über Steueroasen weltweit gibt Anlass zu Fragen über die 

mögliche Rolle der EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Offshore -

Praktiken in den ÜLG ihrer Mitgliedstaaten. Einerseits engagiert sich die EU zunehmend 

in den ÜLG, insbesondere in dem Bereich der Finanzdienstleistungen und der 

Besteuerung, und erkennt dabei die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf diesem 

Gebiet an.185 Auf der anderen Seite bestehen noch viele Fragen, die mögliche Rolle der 

Mitgliedstaaten betreffend. Während die EU -Verträge keine besondere rechtliche 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten enthalten, die Anwendung des einschlägigen 

Gemeinschaftsrechts in ihren ÜLG sicherzustellen, wird die besondere Beziehung 

zwischen einigen Mitgliedstaaten und ÜLG oft als Begründung für die politische 

Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich angeführt . Das Ausmaß, in dem 

die EU und/oder die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Steuerhinterziehung in den ÜLG eine effektive Rolle spielen können, hängt jedoch von 

dem besonderen rechtlichen, institutionellen und politischen Rahmen ab, der die 

Beziehungen zwischen ihnen beherrscht.  

Ziele 

Vor diesem Hintergrund besteht das übergeordnete Ziel dieser Studie darin, zu einem 

besseren Verständnis des Ausmaßes beizutragen, in dem die EU und das Königreich der 

Niederlande als Mitgliedstaat der EU bei der Bekämpfung der Offshore-Praktiken Einfluss 

auf die ÜLG ausüben können. Genauer gesagt, verfolgt die Studie vier Ziele:  

¶ Den rechtlichen, institutionellen und politischen Rahmen der Beziehung zwischen der 

EU, dem Königreich der Niederlande und se inen ÜLG zu analysieren. 

¶ Zu beurteilen, in welchem Maß es dieser Rahmen der EU und dem Königreich der 

Niederlande erlaubt, auf die ÜLG des Königreichs bei der Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Steuerhinterziehung sowie der Verbesserung der 

Steuertransparenz Einfluss auszuüben. 

¶ Einen Überblick über die wichtigsten in den ÜLG des Königreichs der Niederlande 

geltenden, einschlägigen Rechtsvorschriften mit Bedeutung für Geldwäsche, 

Steuerhinterziehung und Steuertransparenz zu geben und eine vorläufige Bewertung  

der Wirksamkeit dieser Gesetzgebung in der Praxis vorzunehmen. 

¶ Optionen für die Verbesserung des rechtlichen, institutionellen und politischen 

Rahmens im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Steuerhinterziehung sowie die Verbesserung der Steuertransparenz in den ÜLG des 

Königreichs der Niederlande zu bestimmen.  

                                                 
184 Zur Struktur des König reichs der Niederlande siehe Kapitel 2 und 3. 

185 Zum Bspl. Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziation der 
überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union  (ă¦bersee-Assoziationsbeschlussò), 
ABl.  L 344, S. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN
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Wichtigste Konzepte  

Für die Zwecke dieser Studie ist das Königreich der Niederlande  ein Staat, der Mitglied 

der Europäischen Union ist und aus vier autonomen Ländern (d.  h. dem Land Ni ederlande 

und den drei karibischen Ländern, die den Status von ÜLG haben ð dem Land Aruba, dem 

Land Curaçao und dem Land Sint Maarten) besteht. Das Land Niederlande  ist ein 

autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande, das aus dem europäischen 

Teil (den sogenannten Europäischen Niederlanden) und dem karibischen Teil (den 

sogenannten Karibischen Niederlanden ) besteht. Die Karibischen Niederlande umfassen 

wiederum die drei anderen ÜLG des Königreichs der Niederlande, d.  h. Bonaire, Statia 

und Saba. Die ÜLG des Königreichs der Niederlande  sind daher überseeische Länder und 

Gebiete, die eine besondere Beziehung zum Königreich der Niederlande haben und die 

innerhalb der derzeitigen verfassungsmäßigen Aufstellung des Königreichs in eine von 

zwei Kategorien fallen: 1) die karibischen Länder des Königreichs der Niederlande  (d. h. 

Aruba, Curaçao und Sint Maarten) und 2) die karibischen Gebiete des Landes Niederlande 

(d. h. Bonaire, Statia und Saba).  

 

Außerdem genießen diese Länder und Gebiete den Status von ÜLG nach dem 

Gemeinschaftsrecht.186 Abgesehen von dem Status als ÜLG erkennt das 

Gemeinschaftsrecht noch zwei weitere Hauptkategorien von überseeischen Gebieten der 

Mitgliedstaaten an: Gebiete in äußerster Randlage und Gebieten eigener Art (Territories 

sui generis), deren Beziehung zur EU einer Fülle von Ad-hoc-Regelungen unterliegt und 

die weder in die Kategorie der ÜLG noch in die der Gebiete in äußerster Randlage fallen.187 

Wenngleich die fraglichen überseeischen Gebiete des Königreichs der Niederlande derzeit 

alle den Status von ÜLG haben, was im Kapitel II erläutert wird, ist diese 

Gesamteinstufung als überseeische Gebiete für das Verständnis des historischen und 

politischen Kontexts relevant, in dem sich die Beziehung zwischen den ÜLG des 

Königreichs mi t der EU abspielt.  

 

Der gängigen Meinung folgend geht die Studie von den folgenden allgemeinen 

Begriffsbestimmungen der drei wichtigsten Begriffe aus, um die es hierbei geht. 

ăGeldwªscheò bezeichnet Handlungen zur Verwendung von Erträgen aus Straftaten mi t 

dem Ziel, ihre illegale Herkunft zu verschleiern und sie zurück in die legale Wirtschaft zu 

bringen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Arbeitsgruppe 

ăBekªmpfung der Geldwªsche und der Terrorismusfinanzierungò (FATF) empfiehlt, dass 

die Staaten Geldwªsche unter Strafe stellen und ădie Straftat der Geldwªsche auf alle 

schweren Straftaten mit dem Ziel anzuwenden, die größtmögliche Palette von Haupttaten 

                                                 
186 Wie in Kapitel  II unten erläutert wird, ist die Liste der ÜLG im Anhang  II des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nach der Verfassungsreform des Königreichs der 
Niederlande von 2010 nicht mehr aktuell.  

187 Cf. D. Kochenov, The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and 
Territories Associated with the Union, and Territories Sui Generis, in: D.  Kochenov (Hrsg.): The EU 
and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and Territories Associated with the 
Union, and Territories Sui Generis, Kluwer Law International, Den Haag, 2011, S. 12. 
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einzubeziehenò.188 ăSteuerhinterziehungò bezeichnet die strafbare Handlung des 

Verschweigens von legal oder illegal erzieltem Einkommen vor der Erhebung und 

Vollstreckung durch die Steuerbehörden. Die Steuerhinterziehung muss von der 

ăSteuervermeidungò unterschieden werden, womit gemeint ist, dass man die 

Steuerregelungen zum eigenen Vorteil nutzt, um die eigene Steuerlast zu verringern. Im 

Gegensatz zur Geldwäsche und zur Steuerhinterziehung, bei denen es sich um illegale 

Taten handelt, ist die Steuervermeidung als solche zwar im Allgemeinen nicht illegal, kann 

aber gleichwohl für die betrof fenen Staaten wirtschaftlich nachteilig sein. 

ăSteuertransparenzò bezeichnet in einem umfassenden Sinne die Kommunikation des 

Ansatzes eines Unternehmens in Bezug auf die Steuerplanung und die Einhaltung der 

Steuerregelungen sowie den Betrag an Steuern, den es zahlt. Dem Meldewesen kommt bei 

der Gewährleistung der Steuertransparenz eine Schlüsselrolle zu.  

Methodik  

Um die aufgestellten wissenschaftlichen Ziele zu erreichen, bedient sich die Studie in erster 

Linie bewährter juristischer Methoden. Insbesonder e sind die folgenden Quellen 

Gegenstand einer eingehenden systematischen Analyse: die einschlägigen 

gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Rechtsinstrumente, die Rechtsgeschichte, 

Strategiepapiere, die Verwaltungspraxis, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH) und der nationalen Gerichte sowie die wissenschaftliche 

Literatur.  

 

Es gehört nicht zum Gegenstand dieser Studie, ein vollständiges Bild und eine eingehende 

Analyse der Gesetzgebung der ÜLG in Bezug auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 

Steuertransparenz zu leisten. Es werden nur die wichtigsten Teile der Gesetzgebung, die 

für jede der beiden Gruppen von ÜLG, die oben im Abschnitt  1.3 bestimmt wurden (d.  h. 

die karibischen Länder des Königreichs der Niederlande und die kar ibischen Gebiete des 

Landes Niederlande), repräsentativ sind, erwähnt werden.  

 

Außerdem wird diese Studie einschlägige empirische Studien berücksichtigen, die von 

oder für staatliche oder nicht staatliche Institutionen, insbesondere die Regierungen des 

Königreichs der Niederlande und des Landes Niederlande, durchgeführt wurden und die 

die Effektivität des rechtlichen und institutionellen Rahmens der ÜLB bei der Bekämpfung 

der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung sowie der Gewährleistung der 

Steuertransparenz beleuchten. Dazu gehören unter anderem die Berichte, die erstellt 

wurden von der Commission Spies; 189 Winter, Bröring und anderen; 190 dem Rechnungshof 

                                                 
188 FATF: International Standards of Combating Money Laundering & the Financing of Ter rorism & 
Proliferation:  The FATF Recommendations, Februar 2012 (in der aktualisierten Fassung vom Oktober 
2015), Abs. B.3. 

189 Commissie Spies: Vijf jaar verbonden. Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland. Rapport van 
de commissie evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, Den Haag, 
12. Oktober 2015. Für die Schlussfolgerungen dieser Studie in englischer Sprache siehe: Joined 
Together for Five Years: Bonaire, Sint Eustatius, Saba and the European Netherlands. 

190 H. B. Winter, H.  E. Bröring u. a.: Vijf jaar Caribisch Nederland. De werking van wetgeving, Groningen 
2015. Für eine Zusammenfassung in englischer Sprache siehe: Summary Five Years of the Caribbean 
Netherlands: Working of the Legislation. 

http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210276/Rapport-Evaluatiecommissie-Caribisch-Nederland-Vijf-jaar-verbonden.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210276/Rapport-Evaluatiecommissie-Caribisch-Nederland-Vijf-jaar-verbonden.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210276/Rapport-Evaluatiecommissie-Caribisch-Nederland-Vijf-jaar-verbonden.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210276/Rapport-Evaluatiecommissie-Caribisch-Nederland-Vijf-jaar-verbonden.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211723/Joined-together-for-five-years-Bonaire-St-Eustatius-Saba-and-the-European-Netherlands-conclusions-.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211723/Joined-together-for-five-years-Bonaire-St-Eustatius-Saba-and-the-European-Netherlands-conclusions-.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211723/Joined-together-for-five-years-Bonaire-St-Eustatius-Saba-and-the-European-Netherlands-conclusions-.pdf
http://www.rug.nl/research/portal/files/25858344/150915_Vijf_jaar_Caribisch_Nederland_De_werking_van_wetgeving.pdf
http://www.rug.nl/research/portal/files/25858344/150915_Vijf_jaar_Caribisch_Nederland_De_werking_van_wetgeving.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211672/Five-years-of-the-Caribbean-Netherlands-Working-of-Legislation-Summary-.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211672/Five-years-of-the-Caribbean-Netherlands-Working-of-Legislation-Summary-.pdf
http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/211672/Five-years-of-the-Caribbean-Netherlands-Working-of-Legislation-Summary-.pdf
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Algemene Rekenkamer) von Sint Maarten;191 der Kommission für die Integrität der 

öffentlichen Verwaltung (C ommissie Integriteit Openbaar Bestuur) 192 und 

PriceWaterhouseCoopers.193 Aus den öffentlich verfügbaren Studien geht hervor, dass die 

zu erörternde Frage in Bezug auf die karibischen Gebiete des Landes Niederlande 

(Bonaire, Statia und Saba) besonders ausführlich untersucht worden ist.  Die obige Analyse 

wird uns Folgendes ermöglichen: die Möglichkeiten und Beschränkungen für die 

Maßnahmen zu bestimmen, die die EU und das Königreich der Niederlande in Bezug auf 

die ÜLG des Königreichs ergreifen können; die Probleme zu verstehen, denen sich diese 

ÜLG bei der Bekämpfung von Offshore -Praktiken gegenübersehen; und Optionen für 

Verbesserungen vorzustellen.  

Aufbau  

Der Aufbau dieser Studie gibt das Mehrebenen-Regierungssystem wieder, in dem die ÜLG 

des Königreichs der Niederlande angesiedelt sind. In Kapitel  II wird zunächst dieses 

System näher untersucht und ein allgemeiner Überblick über die Befugnisse gegeben, die 

der EU, dem Königreich der Niederlande, dem Land Niederlande und den ÜLG des 

Königreichs selbst auf jeder Regierungsebene zur Verfügung stehen. In diesem Kapitel 

wird auch der Kontext erklärt, in dem sich das Mehrebenen -Regierungssystem bewegt.  

 

Auf diesem Rahmen aufbauend behandeln die folgenden Kapitel jede der vier 

Regierungsebenen näher: 

- Kapitel  III beschäftigt sich mit der Rolle der EU bei der Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Steuerhinterziehung sowie der Verbesserung der Steuertransparenz in den 

ÜLG (Ebene 1). Dieses Kapitel wird darlegen, welches Potenzial das 

Gemeinschaftsrecht und die Gemeinschaftsorgane haben, um in diesem Bereich eine 

zunehmend bedeutendere Rolle zu spielen.  

- In dem Kapitel  IV werden die jeweiligen Befugnisse des Königreichs der 

Niederlande in Bezug auf seine ÜLG behandelt (Ebene 2). In diesem Kapitel werden 

wichtige Einschränkunge n der Handlungsmöglichkeiten des Königreichs in Bezug 

auf seine autonomen karibischen Länder (Aruba, Curaçao und Sint Maarten) im 

Hinblick auf die Bekämpfung von Offshore -Praktiken aufgezeigt.  

- In den Kapiteln  V und VI wird der rechtliche, politische und i nstitutionelle Rahmen 

für Offshore -Praktiken in den karibischen Ländern des Königreichs der Niederlande 

(Aruba, Curaçao und Sint Maarten) (Ebene 3) und den karibischen Gebieten des 

Landes Niederlande (Bonaire, Statia und Saba) (Ebene 4) ein wenig beleuchtet.  

 

Eingangs sei darauf verwiesen, dass sich der Fall der karibischen Länder erheblich von 

dem der karibischen Gebiete unterscheidet. Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei 

Ersteren um autonome Länder innerhalb des Königreichs der Niederlande, wobe i das 

Königreich nur begrenzte Befugnisse hat, um in ihre Angelegenheiten einzugreifen. Im 

                                                 
191 Algemene Rekenkamer: Nulmeting Sint Maarten: Stand van zaken institutionele integriteitszorg, März 
2014.  

192 Commissie Integer openbaar bestuur: Doing the right things right, 12. Juli 2014.  

193 PriceWaterhouseCoopers: Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten, 
PriceWaterhouseCoopers, 2014. 

file://EPRSBRUSNVF01/../../../iioannides/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y3NIG42O/Algemene%20Rekenkamer,%20Nulmeting%20Sint%20Maarten:%20Stand%20van%20zaken%20institutionele%20integriteitszorg
file://EPRSBRUSNVF01/../../../iioannides/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y3NIG42O/Algemene%20Rekenkamer,%20Nulmeting%20Sint%20Maarten:%20Stand%20van%20zaken%20institutionele%20integriteitszorg
http://www.comitekoninkrijksrelaties.org/wp-content/uploads/2015/06/Doing-the-right-things-right-definitieve-versie-120714.pdf
http://qracao.com/docs/Integrity_Inquiry_into_the_Functioning_of_the_Government_of_Sint_Maarten.pdf
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Gegensatz dazu sind Letztere Teil des Landes Niederlande und unterstehen daher dem 

niederländischen Recht und der Aufsicht der niederländischen Institutionen. Diesen  

wichtigen Unterschied zwischen der Stellung der karibischen Länder und der der 

karibischen Gebiete innerhalb des Königreichs der Niederlande spiegeln Aufbau und 

Inhalt der Kapitel  V und VI wider. In Kapitel  V wird das Schlaglicht nicht nur auf die 

einschlägige Gesetzgebung gerichtet, sondern es wird auch der institutionelle Rahmen 

näher betrachtet, der für die Finanzaufsicht in den drei autonomen karibischen Ländern 

gilt, und es wird die Komplexität dargelegt, um die es geht, wenn eine effektive 

Zusammenarbeit zwischen den karibischen Ländern und dem Land Niederlande 

gewährleistet werden soll. In Kapitel  VI wird der Fokus in erster Linie auf die einschlägige 

Gesetzgebung in den karibischen Gebieten des Landes Niederlande gerichtet, 

insbesondere insoweit, als diese von derjenigen der Europäischen Niederlande abweicht. 

Sowohl in Kapitel  V als auch in Kapitel  VI wird die Wirksamkeit dieser Gesetzgebung in 

der Praxis etwas näher beleuchtet.  

 

In Kapitel  VII werden schließlich die wichtigsten Ergebnisse präsentie rt und das weitere 

Vorgehen umrissen. 
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Kapitel  II: Die ÜLG des Königreichs der Niederlande 

innerhalb eines Mehrebenen -

Regierungssystems  

Angesichts der Tatsache, dass die ÜLG des Königreichs der Niederlande innerhalb eines 

Mehrebenen-Regierungssystems angesiedelt sind, das nicht nur aus der Ebene des 

Königreichs, sondern auch aus der der EU besteht, wird dieses System in diesem Kapitel 

näher betrachtet. Insbesondere wird ein allgemeiner Überblick über die Zuständigkeiten 

auf jeder Regierungsebene gegeben, die folgenden Akteuren zur Verfügung stehen:  

- der EU,  

- dem Königreich der Niederlande,  

- den Ländern des Königreichs (einschließlich des Landes Niederlande und den 

drei ÜLG des Königreichs, d.  h. dem Land Aruba, dem Land Curaçao und dem 

Land Sint Maarten) un d  

- dem Land Niederlande selbst (einschließlich der anderen drei ÜLG des 

Königreichs, d. h. Bonaire, Statia und Saba (der sogenannten Karibischen 

Niederlande)).  

Außerdem wird in diesem Kapitel der historische, geografische und wirtschaftliche 

Kontext erklär t, in dem sich das Mehrebenen-Regierungssystems bewegt. 

 

Bevor mit dieser Analyse fortgefahren wird, sollte eine wichtige Klarstellung in Bezug auf 

die Kategorisierung der ÜLG im Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

vorgenommen werden. Gemäß Artikel  52 EUV gelten die Verträge für das Königreich der 

Niederlande. Der Artikel  355 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) stellt seinerseits fest, dass zusätzlich zu den Bestimmungen 

des Artikels  52 EUV, die sich auf den räumlichen Geltungsbereich der Verträge beziehen, 

die besonderen Regelungen für die Assoziierung, die im Vierten Teil des AEUV festgelegt 

sind, für die in Anhang  II aufgeführten überseeischen Länder und Gebiete gelten sollen.  

 

Anhang  II des AEUV ist jedoch insofern veraltet, als es die Niederländischen Antillen seit 

der Verfassungsreform des Königreichs der Niederlande im Jahr 2010, die nachstehend 

erörtert werden soll, nicht mehr gibt. Während die Abschaffung der Niederländischen 

Antillen im Gefolge dieser Refo rm innerhalb der Zuständigkeit des Königreichs der 

Niederlande gelegen hatte, änderte sich dadurch der Status der karibischen Länder und 

Gebiete des Königreichs der Niederlande nach dem Gemeinschaftsrecht nicht.  

2.1 Historischer, geografischer und wirtsch aftlicher Kontext  

Bis zum 10. Oktober 2010 bestand das Königreich der Niederlande aus drei Ländern: dem 

Land Niederlande (in Europa), dem Land Aruba (in der Karibik) und dem Land 

Niederländische Antillen (in der Karibik). Das Land Niederländische Antillen umfasste 

wiederum fünf Inseln: Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Statia und Saba. Dieser 

Staatsaufbau des Königreichs der Niederlande wurde im Gefolge der Verfassungsreform 

von 2010 erheblich verändert. Seit dem 10. Oktober 2010 besteht das Königreich der 

Ni ederlande aus vier Ländern: dem Land Niederlande (bestehend aus den Europäischen 

Niederlanden und den Karibischen Niederlanden) und drei karibischen Ländern ð dem 

Land Aruba, dem Land Curaçao und dem Land Sint Maarten.  
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Dieser Umbau des Königreichs der Niederlande hatte mehrere Gründe. Erstens sind 

geografische Erwägungen für die Reform zu nennen: die Luftlinienentfernung zwischen 

den Inseln über dem Winde (Sint Maarten, Statia und Saba) und den Inseln unter dem 

Winde (Curaçao und Bonaire), aus denen das frühere Land Niederländische Antillen 

bestand, beträgt 900 km bzw. 560 Meilen. Zweitens fehlte Letzteren der politische und 

kulturelle Zusammenhalt. Auf den Inseln über dem Winde ist beispielsweise die englische 

Sprache vorherrschend, während auf den Inseln unter dem Winde die meisten Einwohner 

Papiamento (oder Papiomentu) sprechen. Eine relativ große Insel von Sint Maarten wollte 

aus den Niederländischen Antillen ausscheiden, weil sie es nicht mehr hinnehmen wollte, 

von Willemstad (dem Sitz der Regierung der  Niederländischen Antillen auf Curaçao) aus 

regiert zu werden. 194 Sint Maarten zog den Status eines autonomen Landes innerhalb des 

Kºnigreichs vor, nªmlich ebenjenen, den Aruba seit 1986 genieÇt (ăstatus aparteò). Ein 

ähnlicher Wunsch wurde auch von Curaçao genannt. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden die Niederländischen Antillen aufgelöst, und aus ihnen 

entstanden zwei neue Länder ð Sint Maarten und Curaçao. Anfänglich war nicht klar, was 

diese Verfassungsreform für die Stellung der drei verbleibenden Inseln der  früheren 

Niederländischen Antillen ð Bonaire, Statia und Saba ð bedeuten würde. Man könnte sagen 

ð ohne es despektierlich zu meinen ð, dass es sich bei diesen kleinen Inseln um Überbleibsel 

handelte. Letztlich wurden Bonaire sowie Statia und Saba zu einem Teil des Landes 

Niederlande. Das führte dazu, dass sich das Staatsgebiet des Landes Niederlande 

heutzutage, wie eine aktuelle Karte des Königreichs der Niederlande in Abbildung  1 unten 

zeigt, von Europa bis zur Karibik erstreckt.  

                                                 
194 Das scheint ein Nachhall der tiefsitzenden Gefühle zu sein, die auf alte Zeiten zurückgehen, als 
Sint Maarten eine der Kolonie Curaçao untergeordnete Insel war.  
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Außerdem hat die Regierungsführung im Königreich der Niederlande angesichts der 

Tatsache, dass das Königreich Mitglied der Europäischen Union ist, eine europäische 

Dimension. Die karibischen Gebiete des Königreichs der Niederlande hatten schon immer 

den Status von ÜLG und nicht den eines Gebiets in äußerster Randlage. Während des 

Anfangsstadiums der Neustrukturierung der Niederländischen Antillen wurde viel 

darüber diskutiert, welche Art von Beziehung zwischen den karibischen Ländern und 

Gebieten des Königreichs der Niederlande und der Europäischen Union vorzuziehen sei. 

Insbesondere Aruba hatte den Status eines Gebiets in äußerster Randlage vorgezogen. In 

Anbetracht dessen, dass es für die karibischen Länder und Gebiete des Königreichs 

schwierig sein kann, alle Anforderungen der EU zu erfüllen, wurde letztendlich 

entschieden, den Status eines ÜLG zu behalten.195  

 

Tabelle 1 unten enthält einige grundlegende geografische und wirtschaftliche Daten zu 

den ÜLG des Königreichs der Niederlande. Sie zeigt insbesondere, dass alle sechs ÜLG des 

Königreichs sehr stark vom Tourismus abhängig sind. Die Tabelle enthält auch die 

                                                 
195 Siehe H. E. Bröring, D. Kochenov, H. G. Hoogers, J. H. Jans (Hrsg.), Schurende rechtsordes. Over 
de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden, Europa Law Publishing, Groningen 
2008. 

Abbildung 1: Aktuelle Karte des Königreichs der Niederlande und seiner Länder  


































































































































